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Anhang IXAnhang IX

FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen11

Verzeichnis nach Art. 36Verzeichnis nach Art. 36

EinleitungEinleitung

Falls die Rechtsakte, auf die in diesem Anhang Bezug genommen wird,
Begriffe enthalten oder sich auf Verfahren beziehen, die für die Rechtsordnung
der Gemeinschaft charakteristisch sind, wie
- Präambeln
- die Adressaten der gemeinschaftlichen Rechtsakte
- Bezugnahmen auf Gebiete oder Sprachen der EG
- Bezugnahmen auf Rechte und Pflichten der EG-Mitgliedstaaten, deren Körper-

schaften des öffentlichen Rechts, Unternehmen oder Einzelpersonen in ihren
Beziehungen zueinander und

- Bezugnahmen auf Informations- und Notifizierungsverfahren,

so findet Protokoll 1 über horizontale Anpassungen Anwendung, soweit in
diesem Anhang nichts anderes bestimmt ist.

Sektorale AnpassungenSektorale Anpassungen

Bei dem Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Stellen der EG-
Mitgliedstaaten, wie er in den in diesem Anhang aufgeführten Rechtsakten vor-
gesehen ist, findet für die Zwecke dieses Abkommens Protokoll 1 Nummer 7
Anwendung.
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Rechtsakte, auf die Bezug genommen wirdRechtsakte, auf die Bezug genommen wird

I. VersicherungenI. Versicherungen

i) Nichtlebens- und Lebensversicherungen
1. 3200932009 LL 01380138: Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufas-
sung) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1), geändert durch:
- 3201232012 LL 00230023: Richtlinie 2012/23/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 12. September 2012 (ABl. L 249 vom 14.9.2012, S. 1);
- 3201332013 LL 00580058: Richtlinie 2013/58/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 11. Dezember 2013 (ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 1);
- 3201332013 LL 00230023: Richtlinie 2013/23/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. L

158 vom 10.6.2013, S. 362);
- 3201432014 LL 00510051: Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. April 2014 (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1);
- 3201132011 LL 00890089: Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. November 2011 (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 113).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den folgenden
Anpassungen:
a) In Art. 8 wird Folgendes angefügt:

"5. in Island die Viðlagatrygging Íslands."
b) Die Art. 57 bis 63 bezüglich der aufsichtsrechtlichen Beurteilung eines

interessierten Erwerbers gelten nicht, wenn der interessierte Erwerber im
Sinne der Richtlinie ausserhalb des Gebiets der Vertragsparteien ansässig
ist oder beaufsichtigt wird.

c) In Art. 157 Abs. 2 werden die Worte "und nach der Verordnung (EG) Nr.
593/2008" gestrichen.

d) Art. 171 findet keine Anwendung. Es gelten die folgenden Bestimmungen:

Jede Vertragspartei kann in Abkommen, die mit einem oder mehreren
Drittländern geschlossen werden, die Anwendung von Vorschriften ver-
einbaren, die von den in den Art. 162 bis 170 der Richtlinie vorgesehenen
Vorschriften abweichen, sofern ihren Versicherungsnehmern und Versi-
cherten ein ausreichender und gleichwertiger Schutz gewährt wird. Die
Vertragsparteien unterrichten und konsultieren einander vor dem
Abschluss solcher Abkommen. Die Vertragsparteien wenden auf Zweig-
niederlassungen von Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz ausserhalb
des Gebiets der Vertragsparteien haben, keine Vorschriften an, die diese
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gegenüber Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen, die
ihren Sitz im Gebiet der Vertragsparteien haben, besser stellen würden.

e) Wenn die Europäische Union mit einem oder mehreren Drittländern auf der
Grundlage von Art. 175 verhandelt, bemüht sie sich, die gleiche Behand-
lung für die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der
EFTA-Staaten zu erlangen.

f) Was die Behandlung von Versicherungs- und Rückversicherungsunter-
nehmen durch Drittländer nach Art. 177 anbelangt, so gilt Folgendes:

Um bei der Anwendung einer Drittlandsregelung für Versicherungs- und
Rückversicherungsunternehmen ein Höchstmass an Konvergenz zu
erzielen, tauschen die Vertragsparteien Informationen nach Art. 177 Abs.
1 aus und beraten sich über die in Art. 177 Abs. 2 genannten Angelegen-
heiten nach den von den Vertragsparteien zu vereinbarenden Verfahren im
Gemeinsamen EWR-Ausschuss.

g) Art. 178 erhält folgende Fassung:

"1) Dieser Artikel gilt für Verträge nach Abs. 2, unabhängig davon, ob
das gedeckte Risiko im Gebiet einer Vertragspartei belegen ist, und für alle
anderen Versicherungsverträge, durch die Risiken gedeckt werden, die im
Gebiet der Vertragsparteien belegen sind. Er gilt nicht für Rückversiche-
rungsverträge.

2) Versicherungsverträge, die Grossrisiken im Sinne von Art. 13 Nr. 27
decken, unterliegen dem von den Parteien gewählten Recht.

Soweit die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben, unterliegt der Ver-
sicherungsvertrag dem Recht des Staats, in dem der Versicherer seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich aus der Gesamtheit der
Umstände, dass der Vertrag offensichtlich eine engere Verbindung zu
einem anderen Staat aufweist, so ist das Recht dieses anderen Staates anzu-
wenden.

3) Das für einen Vertrag geltende Recht wird von den Parteien im Ein-
klang mit folgenden Vorschriften gewählt:
a) Die Rechtswahl muss ausdrücklich erfolgen oder sich eindeutig aus

den Bestimmungen des Vertrags oder aus den Umständen des Falles
ergeben. Die Parteien können die Rechtswahl für ihren ganzen Vertrag
oder nur für einen Teil desselben treffen.

b) Die Parteien können jederzeit vereinbaren, dass der Vertrag nach einem
anderen Recht unterliegt als dem, das zuvor massgeblich war. Die
Formgültigkeit des Vertrags und Rechte Dritter werden durch eine
nach Vertragsschluss erfolgende Änderung der Bestimmung des anzu-
wendenden Rechts nicht berührt.
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c) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechts-
wahl in einem anderen als demjenigen Staat belegen, dessen Recht
gewählt wurde, so berührt die Rechtswahl der Parteien nicht die
Anwendung derjenigen Bestimmungen des Rechts dieses anderen
Staates, von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann.

d) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechts-
wahl in einer oder mehreren Vertragsparteien belegen, so berührt die
Wahl des Rechts einer Nichtvertragspartei durch die Parteien nicht die
Anwendung der Vorschriften des EWR-Rechts - gegebenenfalls in der
von der Vertragspartei des angerufenen Gerichts umgesetzten Form -,
von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann.

4) Auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit der Einigung der
Parteien über das anzuwendende Recht finden die folgenden Vorschriften
Anwendung:
a) Das Zustandekommen und die Wirksamkeit des Vertrags oder einer

seiner Bestimmungen beurteilen sich nach dem Recht, das nach diesem
Artikel anzuwenden wäre, wenn der Vertrag oder die Bestimmung
wirksam wäre.

Ergibt sich jedoch aus den Umständen, dass es nicht gerechtfertigt
wäre, die Wirkung des Verhaltens einer Partei nach dem in Unterabs.
1 bezeichneten Recht zu bestimmen, so kann sich diese Partei für die
Behauptung, sie habe nicht zugestimmt, auf das Recht des Staates ihres
gewöhnlichen Aufenthalts berufen.

b) Ein Vertrag, der zwischen Personen geschlossen wird, die oder deren
Vertreter sich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in demselben Staat
befinden, ist formgültig, wenn er die Formerfordernisse des auf ihn
nach diesem Artikel anzuwendenden materiellen Rechts oder die For-
merfordernisse des Rechts des Staates, in dem er geschlossen wird,
erfüllt.

Ein Vertrag, der zwischen Personen geschlossen wird, die oder deren
Vertreter sich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in verschiedenen
Staaten befinden, ist formgültig, wenn er die Formerfordernisse des
auf ihn nach diesem Artikel anzuwendenden materiellen Rechts oder
die Formerfordernisse des Rechts eines der Staaten, in denen sich eine
der Parteien oder ihr Vertreter zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
befindet, oder die Formerfordernisse des Rechts des Staates, in dem eine
der Parteien zu diesem Zeitpunkt ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte,
erfüllt.

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das sich auf einen geschlossenen oder zu
schliessenden Vertrag bezieht, ist formgültig, wenn es die Formerfor-
dernisse des materiellen Rechts, das nach diesem Artikel auf den Ver-
trag anzuwenden ist oder anzuwenden wäre, oder die Formerforder-
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nisse des Rechts des Staates erfüllt, in dem dieses Rechtsgeschäft vor-
genommen worden ist oder in dem die Person, die das Rechtsgeschäft
vorgenommen hat, zu diesem Zeitpunkt ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hatte.

Ungeachtet der Unterabs. 1 bis 3 unterliegen Verträge, die ein dingliches
Recht an einer unbeweglichen Sache oder die Miete oder Pacht einer
unbeweglichen Sache zum Gegenstand haben, den Formerfordernissen
des Staates, in dem die unbewegliche Sache belegen ist, sofern diese Vor-
schriften nach dem Recht dieses Staates
i) unabhängig davon gelten, in welchem Staat der Vertrag geschlossen

wird oder welchem Recht dieser Vertrag unterliegt, und
ii) von ihnen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf.

c) Bei einem zwischen Personen, die sich in demselben Staat befinden,
geschlossenen Vertrag kann sich eine natürliche Person, die nach dem
Recht dieses Staates geschäfts- und handlungsfähig wäre, nur dann auf
ihre sich nach dem Recht eines anderen Staates ergebende Geschäfts-
und Handlungsunfähigkeit berufen, wenn die andere Partei bei Ver-
tragsschluss diese Geschäfts- und Handlungsunfähigkeit kannte oder
infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte.

5) Für Versicherungsverträge, die nicht unter Abs. 2 fallen, dürfen die
Parteien nur die folgenden Rechte nach Abs. 3 wählen:
a) das Recht einer jeden Vertragspartei, in der zum Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses das Risiko belegen ist,
b) das Recht des Staates, in dem der Versicherungsnehmer seinen gewöhn-

lichen Aufenthalt hat,
c) bei Lebensversicherungen das Recht der Vertragspartei, deren Staatsan-

gehörigkeit der Versicherungsnehmer besitzt,
d) für Versicherungsverträge, bei denen sich die gedeckten Risiken auf

Schadensfälle beschränken, die in einer anderen Vertragspartei als der
Vertragspartei, in der das Risiko belegen ist, eintreten können, das
Recht jener Vertragspartei,

e) wenn der Versicherungsnehmer eines Vertrags im Sinne dieses Absatzes
eine gewerbliche oder industrielle Tätigkeit ausübt oder freiberuflich
tätig ist und der Versicherungsvertrag zwei oder mehr Risiken abdeckt,
die mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang stehen und in unterschied-
lichen Vertragsparteien belegen sind, das Recht einer betroffenen Ver-
tragspartei oder das Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des
Versicherungsnehmers.

Räumt in den Fällen nach den Bst. a, b oder e die betreffende Vertragspartei
eine grössere Wahlfreiheit bezüglich des auf den Versicherungsvertrag
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anwendbaren Rechts ein, so können die Parteien hiervon Gebrauch
machen.

Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäss diesem Absatz getroffen
haben unterliegt der Vertrag dem Recht der Vertragspartei, in der zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Risiko belegen ist.

6) Die folgenden zusätzlichen Vorschriften gelten für Versicherungs-
verträge über Risiken, für die eine Vertragspartei eine Versicherungspflicht
vorschreibt:
a) Der Versicherungsvertrag genügt der Versicherungspflicht nur, wenn er

den von der die Versicherungspflicht auferlegenden Vertragspartei vor-
geschriebenen besonderen Bestimmungen für diese Versicherung ent-
spricht. Widerspricht sich das Recht der Vertragspartei, in der das
Risiko belegen ist, und dasjenige der Vertragspartei, die die Versiche-
rungspflicht vorschreibt, so hat das letztere Vorrang.

b) Eine Vertragspartei kann abweichend von den Abs. 2 und 4 vor-
schreiben, dass auf den Versicherungsvertrag das Recht der Vertrags-
partei anzuwenden ist, die die Versicherungspflicht vorschreibt.

7) Deckt der Vertrag in mehr als einer Vertragspartei belegene Risiken,
so ist für die Zwecke von Abs. 4 Unterabs. 3 und Abs. 5 der Vertrag als aus
mehreren Verträgen bestehend anzusehen, von denen sich jeder auf jeweils
nur eine Vertragspartei bezieht.

8) Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich der Staat, in dem das
Risiko belegen ist, nach Art. 13 Nr. 13 und und bei Lebensversicherungen
ist der Staat, in dem das Risiko belegen ist, der Staat der Verpflichtung im
Sinne von Art. 13 Nr. 14."
h) Anhang III Teil A wird wie folgt ergänzt:

"29. in der Republik Island: "Hlutafélag";
30. im Fürstentum Liechtenstein: "Aktiengesellschaft", "Europäische

Gesellschaft (SE)", "Genossenschaft", "Europäische Genossen-
schaft (SCE)";

31. im Königreich Norwegen: "Aksjeselskaper", "Gjensidige sels-
kaper"."

i) Anhang III Teil B wird wie folgt ergänzt:
"29. in der Republik Island: "Hlutafélag";
30. im Fürstentum Liechtenstein: "Aktiengesellschaft", "Europäische

Gesellschaft (SE)", "Genossenschaft", "Europäische Genossen-
schaft (SCE)";

31. im Königreich Norwegen: "Aksjeselskaper", "Gjensidige sels-
kaper"."
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j) Anhang III Teil C wird wie folgt ergänzt:
"29. in der Republik Island: "Hlutafélög";
30. im Fürstentum Liechtenstein: "Aktiengesellschaft", "Europäische

Gesellschaft (SE)", "Genossenschaft", "Europäische Genossen-
schaft (SCE) ";

31. im Königreich Norwegen: "Aksjeselskaper", "Allmennaksjesels-
kaper", "Gjensidige selskaper".

k) In den Fällen gemäss Nummer 31h dieses Anhangs gelten Verweise auf
die Befugnisse der EIOPA nach den Art. 18 und 19 der Verordnung
(EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates in
dieser Richtlinie für die EFTA-Staaten als Verweise auf die Befugnisse
der EFTA-Überwachungsbehörde.

l) In Art. 52 Abs. 3 werden nach den Wörtern "dem Rat" die Wörter "der
EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten" und in Art. 77f Abs. 1 nach den Wörtern "den Rat" die Wörter
"die EFTA-Überwachungsbehörde, den Ständigen Ausschuss der
EFTA" eingefügt.

m) In Art. 65a werden nach dem Wort "EIOPA" die Wörter "oder gege-
benenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

n) In Art. 70 gelten Verweise auf "Zentralbanken des Europäischen Sys-
tems der Zentralbanken (ESZB)" und "Zentralbanken der ESZB" neben
ihrer Bedeutung in der Richtlinie auch als Verweise auf die nationalen
Zentralbanken der EFTA-Staaten.

o) In Art. 138 Abs. 4 werden für die EFTA-Staaten das Wort "EIOPA"
durch das Wort "EFTA-Überwachungsbehörde" und die Wörter "wie
von der EIOPA festgelegt" durch die Wörter "wie von der EFTA-
Überwachungsbehörde auf der Grundlage von Entwürfen der EIOPA
festgelegt" ersetzt.

p) Informationen mit Ursprung in den EFTA-Staaten werden im Rahmen
von Kooperationsvereinbarungen mit Drittstaaten oder deren
Behörden gemäss Art. 172 Abs. 4 Bst. e oder Art. 260 Abs. 5 Bst. e ohne
ausdrückliche Zustimmung der Behörden, die sie mitgeteilt haben, von
der EIOPA nicht oder gegebenenfalls nur für die Zwecke weitergeben,
für die diese Behörden ihre Zustimmung erteilt haben.

q) In Art. 308b Abs. 15 werden für die EFTA-Staaten die Wörter "23. Mai
2014" durch die Wörter "dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 247/2018 vom 5. Dezember
2018" ersetzt.
1a. Aufgehoben
1aa. 3201532015 DD 16021602: Delegierter Beschluss (EU) 2015/1602 der Kommis-

sion vom 5. Juni 2015 über die Gleichwertigkeit der in der Schweiz
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geltenden Solvabilitäts- und Aufsichtssysteme für Versicherungs-
und Rückversicherungsunternehmen auf der Grundlage von Art.
172 Abs. 2, Art. 227 Abs. 4 und Art. 260 Abs. 3 der Richtlinie 2009/
138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 248
vom 24.9.2015, S. 95)

1ab. 3201532015 DD 22902290: Delegierter Beschluss (EU) 2015/2290 der Kom-
mission vom 12. Juni 2015 über die vorläufige Gleichwertigkeit der
geltenden Solvabilitätssysteme in Australien, Bermuda, Brasilien,
Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten, die auf Versiche-
rungs- und Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in diesen Län-
dern anwendbar sind (ABl. L 323 vom 9.12.2015, S. 22), berichtigt in
ABl. L 328 vom 12.12.2015, S. 126, geändert durch:
- 3201632016 DD 03090309: Delegierter Beschluss (EU) 2016/309 der Kommis-

sion vom 26. November 2015 (ABl. L 58 vom 4.3.2016, S. 50)
1ac. 3201632016 DD 03090309: Delegierter Beschluss (EU) 2016/309 der Kom-

mission vom 26. November 2015 über die Gleichwertigkeit des in
Bermuda geltenden Aufsichtssystems für Versicherungs- und Rück-
versicherungsunternehmen mit dem in der Richtlinie 2009/138/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten System,
und zur Änderung des Delegierten Beschlusses (EU) 2015/2290 der
Kommission (ABl. L 58 vom 4.3.2016, S. 50)

1ad. 3201632016 DD 03100310: Delegierter Beschluss (EU) 2016/310 der Kommis-
sion vom 26. November 2015 über die Gleichwertigkeit des japa-
nischen Solvabilitätssystems für Versicherungs- und Rückversiche-
rungsunternehmen mit dem in der Richtlinie 2009/138/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten System (ABl. L
58 vom 4.3.2016, S. 55)

1b. 3201532015 RR 00350035: Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommis-
sion vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/
138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die
Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversi-
cherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 12 vom 17.1.2015, S. 1),
berichtigt in ABl. L 307 vom 25.11.2015, S. 31), geändert durch:
- 3201632016 RR 04670467: Delegierte Verordnung (EU) 2016/467 der Kommis-

sion vom 30. September 2015 (ABl. L 85 vom 1.4.2016, S. 6)
- 3201632016 RR 22832283: Delegierte Verordnung (EU) 2016/2283 der Kom-

mission vom 22. August 2016 (ABl. L 346 vom 20.12.2016, S. 11)
- 3201732017 RR 06690669: Delegierte Verordnung (EU) 2017/669 der Kommis-

sion vom 16. Dezember 2016 (ABl. L 97 vom 8.4.2017, S. 3)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens
mit folgenden Anpassungen:
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a) In Art. 85 wird für die EFTA-Staaten folgender Absatz angefügt:

,Die Aufsichtsbehörde kann festlegen, dass andere regionale oder lokale
Gebietskörperschaften, für die kein Rating einer benannten ECAI vorliegt,
wie Risikopositionen mit einer Bonitätsstufe zu behandeln sind, die eine
Stufe höher ist, als ihnen gemäss dem Rating des Zentralstaats, in dessen
Hoheitsgebiet diese Stellen ihren Sitz haben, zugewiesen wurde.‘
b) In Art. 192 Abs. 4 wird für die EFTA-Staaten folgender Unterabsatz

angefügt:

,Die Aufsichtsbehörde kann für die Errechnung des Verlusts bei Ausfall
eine höhere Untergrenze als Null festsetzen, um zu gewährleisten, dass
die Kapitalanforderung für eine Risikoposition, bei der es sich um ein
durch eine Hypothek besichertes Darlehen handelt, der Kapitalanfor-
derung für solche Risikopositionen entspricht, die von Kreditinstituten
gemäss der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gehalten werden:‘

c) In Art. 288 wird folgender Absatz angefügt:

,Für die EFTA-Staaten gilt, dass die EFTA-Überwachungsbehörde im
Falle einer Bewertung von Faktoren und Kriterien gemäss diesem Artikel
der EIOPA umgehend alle Informationen übermittelt, die diese für die
Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA Überwachungsbehörde benö-
tigt.‘
1c. 3201532015 RR 04600460: Durchführungsverordnung (EU) 2015/460 der Kommis-

sion vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards hinsichtlich des Verfahrens zur Genehmigung eines internen
Modells gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 76 vom 20.3.2015, S. 13)

1d. 3201532015 RR 04610461: Durchführungsverordnung (EU) 2015/461 der Kommis-
sion vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards hinsichtlich des Prozesses zur Erzielung einer gemeinsamen
Entscheidung über den Antrag auf Verwendung eines gruppeninternen
Modells gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 76 vom 20.3.2015, S. 19)

1e. 3201532015 RR 04620462: Durchführungsverordnung (EU) 2015/462 der Kommis-
sion vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards hinsichtlich der Verfahren für die aufsichtliche Genehmigung
für die Errichtung von Zweckgesellschaften, für die Zusammenarbeit
und den Informationsaustausch zwischen den Aufsichtsbehörden im
Hinblick auf Zweckgesellschaften sowie zur Festlegung der Formate
und Muster für die von Zweckgesellschaften gemäss der Richtlinie
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vorzule-
genden Angaben (ABl. L 76 vom 20.3.2015, S. 23)
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1f. 3201532015 RR 04980498: Durchführungsverordnung (EU) 2015/498 der Kommis-
sion vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der Ver-
wendung unternehmensspezifischer Parameter gemäss der Richtlinie
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 79
vom 25.3.2015, S. 8)

1g. 3201532015 RR 04990499: Durchführungsverordnung (EU) 2015/499 der Kommis-
sion vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der Ver-
wendung ergänzender Eigenmittelbestandteile gemäss der Richtlinie
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 79
vom 25.3.2015, S. 12)

1h. 3201532015 RR 05000500: Durchführungsverordnung (EU) 2015/500 der Kommis-
sion vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der
Anwendung einer Matching-Anpassung gemäss der Richtlinie 2009/
138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 79 vom
25.3.2015, S. 18)

1i. 3201532015 RR 20112011: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 der Kom-
mission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durch-
führungsstandards im Hinblick auf die Verzeichnisse regionaler und
lokaler Gebietskörperschaften, für die gemäss der Richtlinie 2009/138/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates gilt, dass Risiken ihnen
gegenüber als Risiken gegenüber dem Zentralstaat zu betrachten sind
(ABl. L 295 vom 12.11.2015, S. 3)

1j. 3201532015 RR 20122012: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2012 der Kom-
mission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards in Bezug auf die Verfahren für Beschlüsse zur Festset-
zung, Berechnung und Aufhebung von Kapitalaufschlägen im Einklang
mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 295 vom 12.11.2015, S. 5)

1k. 3201532015 RR 20132013: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2013 der Kom-
mission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards in Bezug auf Standardabweichungen bei gesundheits-
basierten Risikoausgleichssystemen gemäss der Richtlinie 2009/138/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 295 vom
12.11.2015, S. 9)

1l. 3201532015 RR 20142014: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2014 der Kom-
mission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards im Hinblick auf die Verfahren und Muster für die Über-
mittlung der Informationen an die für die Gruppenaufsicht zuständige
Behörde und für den Informationsaustausch zwischen den Aufsichts-
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behörden gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 295 vom 12.11.2015, S. 11)

1m. 3201532015 RR 20152015: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2015 der Kom-
mission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards für die Verfahren zur Bewertung externer Ratings im
Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 295 vom 12.11.2015, S. 16)

1n. 3201532015 RR 20162016: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2016 der Kom-
mission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durch-
führungsstandards in Bezug auf den Aktienindex für die symmetrische
Anpassung der Standardkapitalanforderung für Aktienanlagen gemäss
der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 295 vom 12.11.2015, S. 18)

1o. 3201532015 RR 20172017: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2017 der Kom-
mission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durch-
führungsstandards in Bezug auf die angepassten Faktoren zur Berech-
nung der Kapitalanforderung für das Wechselkursrisiko für an den
Euro gekoppelte Währungen im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 295 vom
12.11.2015, S. 21)

1p. 3201532015 RR 24502450: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 der Kom-
mission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards hinsichtlich der Meldebögen für die Übermittlung von
Informationen an die Aufsichtsbehörde gemäss der Richtlinie 2009/
138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom
31.12.2015, S. 1), geändert durch:
- 3201632016 RR 18681868: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1868 der Kom-

mission vom 20. Oktober 2016 (ABl. L 286 vom 21.10.2016, S. 35)
1q. 3201532015 RR 24512451: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2451 der Kom-

mission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards im Hinblick auf die Meldebögen und die Struktur für
die gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates von den Aufsichtsbehörden offenzulegenden Informa-
tionen (ABl. L 347 vom 31.12.2015, S. 1224)

Die Durchführungsverordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens
mit folgender Anpassung:

Art. 1 gilt wird für die EFTA-Staaten mit folgenden Anpassungen:
i) Bst. a findet keine Anwendung;
ii) in Bst. b werden die Wörter ‚das Unionsrecht‘ durch die jeweils

grammatisch korrekte Form der Wörter ‚das EWR-Abkommen‘
ersetzt.
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1r. 3201532015 RR 24522452: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2452 der Kom-
mission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards hinsichtlich der Verfahren, Formate und Meldebögen
für den Bericht über Solvabilität und Finanzlage gemäss der Richtlinie
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347
vom 31.12.2015, S. 1285)

1s. 3201632016 RR 01650165: Durchführungsverordnung (EU) 2016/165 der Kommis-
sion vom 5. Februar 2016 zur Festlegung technischer Informationen
für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und
Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 1. Januar bis zum
30. März 2016 im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates ("Solvabilität II") (ABl. L 32 vom
9.2.2016, S. 31)

1t. 3201632016 RR 08690869: Durchführungsverordnung (EU) 2016/869 der Kom-
mission vom 27. Mai 2016 zur Festlegung technischer Informationen
für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und
Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März bis 29.
Juni 2016 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 147 vom
3.6.2016, S. 1)

1u. 3201632016 RR 13761376: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1376 der Kom-
mission vom 8. August 2016 zur Festlegung technischer Informationen
für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und
Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni bis 29.
September 2016 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 224 vom
18.8.2016, S. 1)

1v. 3201632016 RR 16301630: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1630 der Kom-
mission vom 9. September 2016 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards für die Verfahren zur Anwendung der Übergangsmass-
nahme für das Untermodul "Aktienrisiko" im Einklang mit der Richt-
linie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L
243 vom 10.9.2016, S. 1)

1w. 3201632016 RR 18001800: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1800 der Kom-
mission vom 11. Oktober 2016 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards im Hinblick auf die Zuweisung der Ratings externer
Ratingagenturen zu einer objektiven Skala von Bonitätsstufen gemäss
der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 275 vom 12.10.2016, S. 19), geändert durch:
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- 3201832018 RR 06330633: Durchführungsverordnung (EU) 2018/633 der Kom-
mission vom 24. April 2018 (ABl. L 105 vom 25.4.2018, S. 6).

1x. 3201632016 RR 19761976: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1976 der Kom-
mission vom 10. November 2016 zur Festlegung technischer Infor-
mationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstel-
lungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30.
September bis 30. Dezember 2016 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme
und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit
(ABl. L 309 vom 16.11.2016, S. 1).

1y. 3201832018 RR 01650165: Durchführungsverordnung (EU) 2018/165 der Kom-
mission vom 31. Januar 2018 zur Festlegung technischer Informationen
für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und
Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember
2017 bis 30. März 2018 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Aus-
übung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (ABl. L
31 vom 3.2.2018, S. 3).

1z. 3201832018 RR 07300730: Durchführungsverordnung (EU) 2018/730 der Kommis-
sion vom 4. Mai 2018 zur Festlegung technischer Informationen für die
Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basis-
eigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2018 bis 29.
Juni 2018 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 123 vom
18.5.2018, S. 6).

1za. 3201832018 RR 10781078: Durchführungsverordnung (EU) 2018/1078 der Kom-
mission vom 30. Juli 2018 zur Festlegung technischer Informationen
für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und
Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni 2018 bis
29. September 2018 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Aus-
übung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (ABl. L
194 vom 31.7.2018, S. 47).

1zb. 3201732017 RR 03090309: Durchführungsverordnung (EU) 2017/309 der Kom-
mission vom 23. Februar 2017 zur Festlegung technischer Informa-
tionen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstel-
lungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31.
Dezember 2016 bis 30. März 2017 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme
und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit
(ABl. L 53 vom 28.2.2017, S. 1)
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1zc. 3201732017 RR 08120812: Durchführungsverordnung (EU) 2017/812 der Kom-
mission vom 15. Mai 2017 zur Festlegung technischer Informationen
für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und
Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März bis 29.
Juni 2017 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 126 vom
18.5.2017, S. 1)

1zd. 3201732017 RR 14211421: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1421 der Kom-
mission vom 2. August 2017 zur Festlegung technischer Informationen
für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und
Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni bis 29.
September 2017 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 204 vom
5.8.2017, S. 7)

1ze. 3201732017 RR 20152015: Durchführungsverordnung (EU) 2017/2015 der Kom-
mission vom 9. November 2017 zur Festlegung technischer Informa-
tionen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstel-
lungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30.
September 2017 bis 30. Dezember 2017 gemäss der Richtlinie 2009/138/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Auf-
nahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungs-
tätigkeit (ABl. L 296 vom 14.11.2017, S. 1)

2. Aufgehoben
3. Aufgehoben
4. Aufgehoben
5. Aufgehoben
6. Aufgehoben
7. Aufgehoben
7a. Aufgehoben

ii) Kraftfahrzeugversicherungen
8. 3200932009 LL 01030103: Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. September 2009 über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (kodifizierte
Fassung) (ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11)

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpas-
sung:

Art. 21 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

0.110 EWR Abkommen (EWRA)

14 Fassung: 01.06.2022

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.126.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.126.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.204.01.0007.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.204.01.0007.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.296.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.263.01.0011.01.DEU


"Die Benennung eines Schadenregulierungsbeauftragten stellt für sich allein keine
Errichtung einer Zweigniederlassung im Sinne von Art. 1 Bst. b der Richtlinie
92/49/EWG dar, und der Schadenregulierungsbeauftragte gilt nicht als Nie-
derlassung im Sinne von Art. 2 Bst. c der Richtlinie 88/357/EWG."

8a. 3200332003 DD 0564:0564: Entscheidung 2003/564/EG der Kommission vom 28. Juli
2003 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf
die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (ABl. L 192 vom
31.7.2003, S. 23).

8b. 3200432004 DD 0332:0332: Entscheidung 2004/332/EG der Kommission vom 2. April
2004 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf
die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (ABl. L 105 vom
14.4.2004, S. 39).

8c. 3200532005 DD 0849:0849: Entscheidung 2005/849/EG der Kommission vom 29.
November 2005 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in
Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (ABl. L
315 vom 1.12.2005, S. 16).

8d. 3200732007 DD 0482:0482: Entscheidung 2007/482/EG der Kommission vom 9. Juli 2007
zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf die
Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (ABl. L 180 vom
10.7.2007, S. 42).

8e. 3201132011 DD 07540754: Durchführungsbeschluss 2011/754/EU der Kommission vom
22. November 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/103/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Kontrolle der
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (ABl. L 310 vom 25.11.2011, S. 17).

9. Aufgehoben
10. Aufgehoben

iia) Life assurance
10a. Aufgehoben
11. 3200232002 LL 0083:0083: Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen (ABl. L 345 vom
19.12.2002, S. 1), geändert durch:
- 3200232002 LL 00870087: Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. Dezember 2002 (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1);
- 3200432004 LL 00660066: Richtlinie 2004/66/EG des Rates vom 26. April 2004 (ABl. L

168 vom 1.5.2004, S. 35);
- 3200532005 LL 00010001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9);
- 3200532005 LL 00680068: Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. November 2005 (ABl. L 323 vom 9.12.2005, S. 1);
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- 3200632006 LL 01010101: Richtlinie 2006/101/EG des Rates vom 20. November 2006
(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 238);

- 3200732007 LL 00440044: Richtlinie 2007/44/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 5. September 2007 (ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 1).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) In Art. 6 Abs. 1 Bst. a wird Folgendes angefügt:

‚- in Island:
,Hlutafélag‘, ,Gagnkvæmt félag‘;

- in Liechtenstein:
,Aktiengesellschaft‘, ,Genossenschaft‘, ,Stiftung‘;

- in Norwegen:
,Aksjeselskaper‘, ,Gjensidige selskaper‘.‘

b) Die Art. 15, 15a, 15b und 15c bezüglich der aufsichtsrechtlichen Beurteilung
eines interessierten Erwerbers gelten nicht, wenn der interessierte
Erwerber im Sinne der Richtlinie ausserhalb des Gebiets der Vertragspar-
teien ansässig ist oder beaufsichtigt wird.

c) Art. 57 findet keine Anwendung; es gilt folgende Bestimmung:

Jede Vertragspartei kann in Abkommen mit einem oder mehreren Drittlän-
dern die Anwendung von Vorschriften vereinbaren, die von den Art. 51, 52
und 54 bis 56 der Richtlinie abweichen, sofern gewährleistet ist, dass ihre
Versicherten einen angemessenen und gleichwertigen Schutz erhalten.

Die Vertragsparteien unterrichten und konsultieren einander vor dem
Abschluss solcher Abkommen.

Die Vertragsparteien wenden auf Zweigniederlassungen von Versiche-
rungsunternehmen mit Geschäftssitz ausserhalb des Hoheitsgebiets der
Vertragsparteien keine Vorschriften an, die ihnen eine günstigere Behand-
lung gewähren als den Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz im
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien.

d) Für die in Art. 59 behandelten Beziehungen zu Versicherungsunternehmen
aus Drittländern gilt Folgendes:
1. Um bei der Anwendung einer Drittlandsregelung für Versicherungsun-

ternehmen ein Höchstmass an Konvergenz zu erzielen, unterrichten die
Vertragsparteien einander gemäss Art. 59 Abs. 1 und Abs. 5. Über die in
Art. 59 Abs. 2, 3 und 4 genannten Angelegenheiten beraten sie sich nach
den von den Vertragsparteien zu vereinbarenden Verfahren im Gemein-
samen EWR-Ausschuss.

2. Zulassungen, die die zuständigen Behörden einer Vertragspartei Versi-
cherungsunternehmen erteilen, die direkte oder indirekte Tochterunter-
nehmen von Mutterunternehmen sind, die dem Recht eines Drittlandes
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unterliegen, gelten nach der Richtlinie für das gesamte Hoheitsgebiet
aller Vertragsparteien.

Jedoch
a) gelten Zulassungen, die die zuständigen Behörden in der Gemein-

schaft Versicherungsunternehmen erteilen, die direkte oder indi-
rekte Tochterunternehmen von Mutterunternehmen sind, die dem
Recht eines Drittlandes unterliegen, nur in der Gemeinschaft, sofern
das Drittland die Niederlassung von Versicherungsunternehmen
eines EFTA-Staates mengenmässig beschränkt oder diesen Versi-
cherungsunternehmen Beschränkungen auferlegt, die es Versiche-
rungsunternehmen der Gemeinschaft nicht auferlegt, es sei denn,
ein EFTA-Staat sieht für seinen Zuständigkeitsbereich etwas anderes
vor;

b) gelten Zulassungen, die die zuständige Behörde eines EFTA-Staates
Versicherungsunternehmen erteilt, die direkte oder indirekte Toch-
terunternehmen von Mutterunternehmen sind, die dem Recht eines
Drittlandes unterliegen, nur im Zuständigkeitsbereich dieses EFTA-
Staates, sofern die Gemeinschaft beschlossen hat, die Zulassung
dieser Versicherungsunternehmen zu beschränken oder auszu-
setzen, es sei denn, eine andere Vertragspartei sieht für ihren Zustän-
digkeitsbereich etwas anderes vor;

c) dürfen die unter den Bst. a und b genannten Beschränkungen bzw.
Aussetzungen der Zulassung nicht auf Versicherungsunternehmen
oder deren Tochterunternehmen angewandt werden, die im
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei bereits zugelassen sind.

3. Führt die Gemeinschaft auf der Grundlage des Art. 59 Abs. 3 und 4
Verhandlungen mit einem Drittland, um für ihre Versicherungsunter-
nehmen die Inländerbehandlung und einen effektiven Marktzugang zu
erlangen, so ist sie bestrebt, für Versicherungsunternehmen von EFTA-
Staaten die gleiche Behandlung zu erlangen.

e) In Art. 30 Abs. 1 werden die Worte ‚Europäischen Verbraucherpreis-
indexes, der alle Mitgliedstaaten umfasst‘ durch die Worte ‚EWR-Ver-
braucherpreisindexes, der alle Vertragsparteien umfasst‘ ersetzt.

12. Aufgehoben
12a. Aufgehoben

iii) Beaufsichtigung und Abschlüsse
12b. 391391 LL 0674:0674: Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über

den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Versicherungsun-
ternehmen (ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), geändert durch:
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- 3200332003 LL 0051:0051: Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 18. Juni 2003 (ABl. L 178 vom 17.7.2003, S. 16);

- 3200632006 LL 0046:0046: Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2006 (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) In Art. 2 Abs. 1 werden die Worte "von Art. 58 Abs. 2 des Vertrages" durch

die Worte "des Art. 34 Abs. 2 des EWR-Abkommens" ersetzt.
b) Norwegen erlässt die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften,

um dieser Richtlinie vor dem 1. Januar 1995 nachzukommen.
c) In Art. 46 Abs. 3 werden die Worte "der Notifizierung dieser Richtlinie"

durch die Worte "des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
zur Einbeziehung dieser Richtlinie in das EWR-Abkommen" ersetzt und
gilt der Verweis auf den "in Art. 70 Abs. 1 genannten Zeitpunkt" als Ver-
weis auf den "Zeitpunkt, bis zu dem die einzelnen EFTA-Staaten die erfor-
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen haben müssen, um
dieser Richtlinie nachzukommen".

d) Liechtenstein erlässt die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, um dieser Richtlinie vor dem 1. Januar 1997 nachzukommen.

12c. 398398 LL 0078:0078: Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche Beaufsichtigung der einer Versi-
cherungsgruppe angehörenden Versicherungsunternehmen (ABl. L 330 vom
5.12.1998, S. 1), geändert durch:
- 3200232002 LL 00870087: Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. Dezember 2002 (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1);
- 3200532005 LL 00010001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9).
- 3200532005 LL 0068:0068: Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. November 2005 (ABl. L 323 vom 9.12.2005, S. 1).

iv) Sonstiges
13. Aufgehoben
13a. 3200132001 LL 00170017: Richtlinie 2001/17/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 19. März 2001 über die Sanierung und Liquidation von Versiche-
rungsunternehmen (ABl. L 110 vom 20.4.2001, S. 28).

13b. Aufgehoben
13c. Aufgehoben
13d. 3200432004 DD 0009:0009: Beschluss 2004/9/EG der Kommission vom 5. November

2003 zur Einsetzung des Europäischen Ausschusses für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersversorgung (ABl. L 3 vom 7.1.2004, S. 34).
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Modalitäten für die Beteiligung der EFTA-Staaten gemäss Art. 101 des
Abkommens:

Jeder EFTA-Staat kann gemäss Art. 3 des Beschlusses 2004/9/EG der Kom-
mission Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen des Europäischen Aus-
schusses für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung
ernennen.

Die EG-Kommission informiert die Teilnehmer rechtzeitig über die Sitzungs-
termine dieses Ausschusses und lässt ihnen die entsprechenden Unterlagen
zukommen.

13e. 3201632016 LL 00970097: Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (Neufassung) (ABl. L
26 vom 2.2.2016, S. 19), geändert durch:
- 3201832018 LL 04110411: Richtlinie (EU) 2018/411 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 14. März 2018 (ABl. L 76 vom 19.3.2018, S. 28);
- 3201932019 RR 19351935: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1935 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 13. Mai 2019 (ABl. L 301 vom 22.11.2019,
S. 3).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkommen und

sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die
Ausdrücke "Mitgliedstaat(en)" und "zuständige Behörden" neben ihrer
Bedeutung in der Richtlinie auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) In der Richtlinie enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
übernommen wurden.

c) In Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 4, Art. 8 Abs. 3 Unterabs. 2 und Art. 9 Abs. 2
wird nach dem Wort ‚EIOPA‘ die jeweils grammatisch korrekte Form der
Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

d) In Art. 5 Abs. 3 und Art. 8 Abs. 5 werden nach dem Wort ‚EIOPA‘ die
Wörter ,die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

13ea. 3201732017 RR 14691469: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1469 der Kommission
vom 11. August 2017 zur Festlegung eines Standardformats für das Informati-
onsblatt zu Versicherungsprodukten (ABl. L 209 vom 12.8.2017, S. 19).

13eb. 3201732017 RR 23582358: Delegierte Verordnung (EU) 2017/2358 der Kommission
vom 21. September 2017 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Aufsichts- und Len-
kungsanforderungen für Versicherungsunternehmen und Versicherungsver-
treiber (ABl. L 341 vom 20.12.2017, S. 1), geändert durch:
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- 3201832018 RR 05410541: Delegierte Verordnung (EU) 2018/541 der Kommission vom
20. Dezember 2017 (ABl. L 90 vom 6.4.2018, S. 59).

13ec. 3201732017 RR 23592359: Delegierte Verordnung (EU) 2017/2359 der Kommission
vom 21. September 2017 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die für den Vertrieb von Ver-
sicherungsanlageprodukten geltenden Informationspflichten und Wohlverhal-
tensregeln (ABl. L 341 vom 20.12.2017, S. 8), geändert durch:
- 3201832018 RR 05410541: Delegierte Verordnung (EU) 2018/541 der Kommission vom

20. Dezember 2017 (ABl. L 90 vom 6.4.2018, S. 59).

II. Banken und KreditinstituteII. Banken und Kreditinstitute

i) Koordinierung der Rechtsvorschriften über die
Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr

14. 3201332013 LL 00360036: Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten
und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien
2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338), berichtigt
in ABl. L 208 vom 2.8.2013, S. 73 und ABl. L 20 vom 25.1.2017, S. 1, geändert
durch:
- 3201432014 LL 00590059: Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 15. Mai 2014 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190);
- 3201532015 LL 23662366: Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 25. November 2015 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35),
berichtigt in ABl. L 102 vom 23.4.2018, S. 97.

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkommen

und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen
die Ausdrücke 'Mitgliedstaat(en)' und 'zuständige Behörden' neben ihrer
Bedeutung in der Richtlinie auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) Verweise auf 'Zentralbanken des ESZB' oder 'Zentralbanken' gelten neben
ihrer Bedeutung in der Richtlinie auch als Verweise auf die nationalen Zen-
tralbanken der EFTA-Staaten.

c) In der Richtlinie enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
aufgenommen wurden.

d) In den Fällen gemäss Nummer 31g dieses Anhangs gelten Verweise auf die
Befugnisse der EBA nach Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des
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Europäischen Parlaments und des Rates in dieser Richtlinie für die EFTA-
Staaten als Verweise auf die Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde.

e) In Art. 2 Abs. 5 wird die folgende Nummer eingefügt:
'11a In Island das "Byggðastofnun", das "Íbúðalánasjóður" und das

"Lánasjóður sveitarfélaga ohf.";'
f) In Art. 6 Bst. a wird folgender Unterabsatz angefügt:

'Die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten arbeiten vertrauensvoll und
in uneingeschränktem gegenseitigem Respekt zusammen, insbesondere bei
der Gewährleistung eines angemessenen und zuverlässigen Informations-
flusses zwischen ihnen und den Teilnehmern am ESFS sowie an die EFTA-
Überwachungsbehörde. Die zuständigen Behörden der EU-Mitglied-
staaten arbeiten in gleicher Weise mit den zuständigen Behörden der
EFTA-Staaten zusammen.'

g) Art. 47 Abs. 3 findet keine Anwendung auf die EFTA-Staaten. Ein EFTA-
Staat kann in Abkommen, die mit einem oder mehreren Drittländern
geschlossen werden, die Anwendung von Bestimmungen vereinbaren, die
den Zweigstellen eines Kreditinstituts mit Sitz in einem Drittland die
gleiche Behandlung im Gebiet dieses EFTA-Staates einräumen.

Die Vertragsparteien unterrichten und konsultieren einander vor dem
Abschluss von Abkommen mit Drittländern auf der Grundlage von Art. 47
Abs. 3 oder von Abs. 1 dieses Buchstabens.

Verhandelt die Europäische Union mit einem oder mehreren Drittländern
über den Abschluss eines Abkommens auf der Grundlage von Art. 47 Abs.
3 und zielt dieses Abkommen darauf ab, den Zweigstellen von Kreditinsti-
tuten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union die Inländer-
behandlung oder den effektiven Marktzugang in den betreffenden Drittlän-
dern einzuräumen, so ist die Europäische Union bestrebt, für Zweigstellen
von Kreditinstituten mit Sitz in einem EFTA-Staat die gleiche Behandlung
zu erlangen.

h) Art. 48 findet keine Anwendung. Schliesst ein EFTA-Staat mit einem oder
mehreren Drittländern ein Abkommen über die Einzelheiten der Beauf-
sichtigung auf konsolidierter Basis von Instituten, deren Mutterunter-
nehmen ihren Sitz in einem Drittland haben, und Instituten in Drittlän-
dern, deren Mutterunternehmen, unabhängig davon, ob es sich dabei um
Institute, Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdingge-
sellschaften handelt, ihren Sitz in diesem EFTA-Staat haben, wird sicherge-
stellt, dass nach diesem Abkommen die EBA von der zuständigen Behörde
dieses EFTA-Staates die gleichen Informationen einholen kann wie von
den nationalen Behörden von Drittländern gemäss Art. 35 der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010.
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i) In Art. 53 Abs. 2 werden nach den Wörtern "Europäische Aufsichtsbehörde
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) ('ESMA') die
Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" einge-
fügt.

j) In Art. 58 Abs. 1 Bst. d werden nach dem Wort 'ESMA' die Wörter 'oder
gegebenenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde' eingefügt.

k) In Art. 89 Abs. 5 werden die Wörter 'zukünftige Rechtsakte der Union
Offenlegungspflichten enthalten' durch die Wörter 'zukünftige nach dem
EWR-Abkommen anzuwendende Rechtsakte Offenlegungspflichten ent-
halten' ersetzt.

l) In Art. 114 Abs. 1 werden in Bezug auf Liechtenstein die Wörter 'eine Zen-
tralbank des ESZB" durch die Wörter 'die zuständige Behörde' ersetzt.

m) In Art. 117 Abs. 1 Unterabs. 2 werden nach dem Wort 'EBA' die Wörter
'oder gegebenenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde' eingefügt.

n) In Art. 133 Abs. 14 und 15 werden nach den Wörtern 'die Kommission"
beziehungsweise 'der Kommission' die Wörter 'oder für die EFTA-Staaten
der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten' beziehungsweise 'oder für die
EFTA-Staaten dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten' eingefügt.

o) In Art. 151 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten die Wörter 'gemäss einem
nach Art. 460 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu erlassenden dele-
gierten Rechtsakt' durch die Wörter 'gemäss einem Beschluss des Gemein-
samen EWR-Ausschusses, der einen nach Art. 460 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 zu erlassenden delegierten Rechtsakt beinhaltet,' ersetzt.

14a. 3201332013 RR 05750575: Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinsti-
tute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1), berichtigt in ABl. L 208 vom 2.8.2013,
S. 68, ABl. L 321 vom 30.11.2013, S. 6 und ABl. L 20 vom 25.1.2017, S. 2, geän-
dert durch
- 3201732017 RR 23952395: Verordnung (EU) Nr. 2017/2395 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 12. Dezember 2017 (ABl. L 345 vom 27.12.2017,
S. 27);

- 3201532015 RR 00620062: Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 der Kommission vom
10. Oktober 2014 (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 37);

- 3201632016 RR 10141014: Verordnung (EU) 2016/1014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2016 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 153);

- 3201932019 RR 08760876: Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Mai 2019 (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 1), berichtigt in
ABl. L 65 vom 25.2.2021, S. 61;

- 3202032020 RR 08730873: Verordnung (EU) 2020/873 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24. Juni 2020 (ABl. L 204 vom 26.6.2020, S. 4);
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- 3202132021 RR 04240424: Delegierte Verordnung (EU) 2021/424 der Kommission vom
17. Dezember 2019 (ABl. L 84 vom 11.3.2021, S. 1).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und

sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke 'Mitgliedstaat(en)' und 'zuständige Behörden' neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) Verweise auf 'Zentralbanken des ESZB' oder 'Zentralbanken' gelten neben
ihrer Bedeutung in der Verordnung auch als Verweise auf die nationalen
Zentralbanken der EFTA-Staaten.

c) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese in das Abkommen aufgenommen
wurden.

d) In den Fällen gemäss Nummer 31g dieses Anhangs gelten Verweise auf
die Befugnisse der EBA nach Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010
des Europäischen Parlaments und des Rates in dieser Verordnung für die
EFTA-Staaten als Verweise auf die Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
behörde.

e) In Art. 4 Abs. 1:
i) werden unter Nummer 75 vor dem Wort "Schweden" die Wörter "Nor-

wegen und" eingefügt;
ii) werden unter Nummer 128 für die EFTA-Staaten die Wörter "die Uni-

onsrechtsvorschriften, die nationalen Rechtsvorschriften" durch die
Wörter "das EWR-Abkommen, die nationalen Rechtsvorschriften"
ersetzt.

f) In Art. 18 Abs. 7 Bst. a werden für die EFTA-Staaten die Wörter "28.
Dezember 2020" durch die Wörter "Tag des Inkrafttretens des Beschlusses
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 301/2021 vom 29. Oktober
2021" ersetzt.

g) In Art. 31 Abs. 1 Bst. b wird für die EFTA-Staaten das Wort "Kommission"
durch das Wort "EFTA-Überwachungsbehörde" ersetzt.

h) Art. 36 Abs. 1 Bst. b gilt für die EFTA-Staaten ab dem Tag des Inkrafttre-
tens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses, der die techni-
schen Regulierungsstandards gemäss Art. 36 Abs. 4 beinhaltet.

i) In Art. 72b Abs. 2 Bst. n und Art. 448 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten
die Wörter "28. Juni 2021" durch die Wörter "Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 301/2021 vom 29.
Oktober 2021" ersetzt.
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j) In Art. 80 Abs. 1 und 2 werden nach dem Wort "Kommission" die Wörter
"oder, falls es sich um einen EFTA-Staat handelt, die EFTA-Überwa-
chungsbehörde" eingefügt.

k) In den Art. 329 Abs. 4, Art. 344 Abs. 2, Art. 352 Abs. 6 und Art. 358 Abs.
4 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern "Inkrafttreten der" die
Wörter "Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses mit den" einge-
fügt.

l) In Art. 395:
i) gelten in den Abs. 7 und 8 die Wörter "dem Rat" nicht für die EFTA-

Staaten;
ii) erhält Abs. 8 Unterabs. 1 für die EFTA-Staaten folgende Fassung:

"Die Befugnis zum Erlass eines Beschlusses zur Annahme oder Ablehnung
der vorgeschlagenen nationalen Massnahme gemäss Abs. 7 wird dem Stän-
digen Ausschuss der EFTA-Staaten übertragen.";
iii) erhält Abs. 8 Unterabs. 2 Satz 1 folgende Fassung:

"Binnen eines Monats nach Erhalt der Anzeige gemäss Abs.
7 leitet die EBA ihre Stellungnahme zu den in jenem Absatz
genannten Punkten dem Rat, der Kommission und dem
betreffenden Mitgliedstaat, oder, wenn ihre Stellungnahme
nationale Massnahmen betrifft, die von einem EFTA-Staat
vorgeschlagen werden, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten und dem betreffenden EFTA-Staat weiter.

m) In den Art. 413 und 415 wird für die EFTA-Staaten das Wort "Unions-
recht" durch das Wort "EWR-Abkommen" ersetzt.

n) Verweise auf Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen in Art. 429a
gelten als Verweise auf den Rechtsrahmen für staatliche Beihilfen gemäss
Teil IV Kapitel 2 des EWR-Abkommens, einschliesslich der einschlägigen
Anhänge und Protokolle zum EWR-Abkommen, und, für die EFTA-
Staaten, die einschlägigen Bestimmungen des Abkommens zwischen den
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofes.

o) In Art. 458:
i) erhält Abs. 2 Unterabs. 1 für die EFTA-Staaten folgende Fassung:

"Erkennt die nach Abs. 1 dieses Artikels benannte Behörde Veränderungen
der Intensität des Makroaufsichts- oder Systemrisikos im Finanzsystem
mit möglicherweise schweren negativen Auswirkungen auf das Finanz-
system und die Realwirtschaft in einem bestimmten EFTA-Staat, auf die
nach ihrer Ansicht mit anderen Instrumenten der Makroaufsicht gemäss
dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU nicht so wirksam
reagiert werden kann wie durch die Umsetzung strengerer nationaler Mass-
nahmen, so teilt sie dies der EFTA-Überwachungsbehörde und dem ESRB
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mit. Der ESRB leitet die Mitteilung unverzüglich an den Ständigen Aus-
schuss der EFTA-Staaten und die EBA weiter.";
ii) erhält Abs. 4 Unterabs. 1 für die EFTA-Staaten folgende Fassung:

"Die Befugnis zum Erlass einer Entscheidung zur Ablehnung des Entwurfs
nationaler Massnahmen gemäss Abs. 2 Bst. d wird dem Ständigen Aus-
schuss der EFTA-Staaten übertragen, der auf Vorschlag der EFTA-Über-
wachungsbehörde handelt.";
iii) wird in Abs. 4 Unterabs. 2 Folgendes angefügt:

"Betreffen ihre Stellungnahmen Entwürfe eines EFTA-Staates für natio-
nale Massnahmen, so leiten der ESRB und die EBA ihre Stellungsnahmen
dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, der EFTA-Überwachungs-
behörde und dem betreffenden EFTA-Staat weiter.";
iv) erhalten Abs. 4 Unterabs. 3 bis 8 für die EFTA-Staaten folgende Fas-

sung:

"Wenn belastbare, solide und detaillierte Nachweise vor-
liegen, dass die Massnahme nachteilige Auswirkungen auf den
Binnenmarkt haben wird, die den Nutzen für die Finanz-
stabilität infolge der Verminderung des festgestellten Makro-
aufsichts- oder Systemrisikos überwiegen, kann die EFTA-
Überwachungsbehörde innerhalb eines Monats unter weitest-
gehender Berücksichtigung der Stellungnahmen nach
Unterabs. 2 dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten vor-
schlagen, die vorgeschlagenen nationalen Massnahmen abzu-
lehnen.

Legt die EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb dieser
Monatsfrist keinen Vorschlag vor, darf der betroffene EFTA-
Staat die vorgeschlagenen nationalen Massnahmen unmit-
telbar für die Dauer von bis zu zwei Jahren erlassen oder bis
das Makroaufsichts- oder Systemrisiko nicht mehr besteht,
falls dies früher eintritt.

Der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten entscheidet über
den Vorschlag der EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb
eines Monats nach Eingang des Vorschlags und legt dar,
warum er die vorgeschlagenen nationalen Massnahmen
ablehnt oder nicht.

Der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten lehnt die vorgeschlagenen
nationalen Massnahmen nur ab, wenn seiner Ansicht nach die folgenden
Voraussetzungen nicht erfüllt sind:
a) die Veränderungen der Intensität des Makroaufsichts- oder des System-

risikos sind so geartet, dass sie eine Gefahr für die nationale Finanzsta-
bilität darstellen;
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b) die Instrumente der Makroaufsicht gemäss dieser Verordnung und der
Richtlinie 2013/36/EU sind zur Behebung des ermittelten Makroauf-
sichts- oder Systemrisikos weniger geeignet und weniger wirksam als
die vorgeschlagenen nationalen Massnahmen;

c) die vorgeschlagenen nationalen Massnahmen ziehen keine unverhältnis-
mässig nachteiligen Auswirkungen auf das Finanzsystem anderer Ver-
tragsparteien oder auf Teile davon oder das Finanzsystem im EWR ins-
gesamt in Form oder durch Schaffung eines Hindernisses für das Funk-
tionieren des Binnenmarktes nach sich; und

d) das Problem betrifft nur einen EFTA-Staat.

Bei seiner Bewertung berücksichtigt der Ständige Ausschuss der EFTA-
Staaten die Stellungnahmen des ESRB und der EBA und stützt sich auf
die von der nach Abs. 1 benannten Behörde gemäss Abs. 2 vorgelegten
Nachweise.

Trifft der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten innerhalb eines
Monats nach Erhalt des Vorschlags der EFTA-Überwachungsbehörde
keine Entscheidung zur Ablehnung der vorgeschlagenen nationalen
Massnahmen, so darf der betroffene EFTA-Staat die Massnahmen
erlassen und für die Dauer von bis zu zwei Jahren oder bis das Makro-
aufsichts- oder Systemrisiko nicht mehr besteht, falls dies früher ein-
tritt, anwenden.";
v) erhält Abs. 6 für die EFTA-Staaten folgende Fassung:

"Erkennt ein EFTA-Staat die Massnahmen gemäss dieses Artikels
an, so zeigt er dies dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten,
der EFTA-Überwachungsbehörde, der EBA, dem ESRB und der
Vertragspartei des EWR-Abkommens, der die Anwendung der
Massnahmen gestattet wurde, an.";

vi) wird in Abs. 9 für die EFTA-Staaten das Wort "Kommission" durch
das Wort "EFTA-Überwachungsbehörde" ersetzt.

p) In Art. 469a werden für die EFTA-Staaten die Wörter "26. April 2019"
durch die Wörter "der Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 16/2020 vom 7. Februar 2020" ersetzt.

q) Die EFTA-Staaten können in ihren nationalen Rechtsvorschriften vorsehen,
dass die Ausnahmeregelungen gemäss Art. 494 für einen Zeitraum von
maximal 30 Monaten ab dem Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 301/2021
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 29. Oktober 2021 gelten.

r) In Art. 500 werden für die EFTA-Staaten die Wörter "28. Juni 2022" durch
die Wörter "ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 301/2021
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 29. Oktober 2021" ersetzt."

14aa. 3201432014 RR 02410241: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission
vom 7. Januar 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
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Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für die Eigenmittelanforderungen an Institute (ABl. L 74 vom
14.3.2014, S. 8), geändert durch:
- 3201532015 RR 04880488: Delegierte Verordnung (EU) 2015/488 der Kommission vom

4. September 2014 (ABl. L 78 vom 24.3.2015, S. 1)
- 3201532015 RR 08500850: Delegierte Verordnung (EU) 2015/850 der Kommission vom

30. Januar 2015 (ABl. L 135 vom 2.6.2015, S. 1)
- 3201532015 RR 09230923: Delegierte Verordnung (EU) 2015/923 der Kommission vom

11. März 2015 (ABl. L 150 vom 17.6.2015, S. 1)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den
folgenden Anpassungen:

a) In Art. 4 Abs. 2 werden folgende Buchstaben angefügt:
‚t) in Liechtenstein: Institute, die als "Genossenschaft" nach dem "Per-

sonen- und Gesellschaftsrechts (PGR) vom 20. Januar 1926" regis-
triert sind;

u) in Norwegen: Institute, die als "kredittforetak organisert som sam-
virkeforetak" nach dem Gesetz über Finanzunternehmen und
Finanzkonzerne ("lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og
finanskonsern") zugelassen sind.‘

b) In Art. 5 Abs. 2 werden folgende Buchstaben eingefügt:
‚g) in Norwegen: Institute, die als "sparebank" nach dem Gesetz über

Finanzunternehmen und Finanzkonzerne ("lov 10. april 2015 nr. 17
om finansforetak og finanskonsern") zugelassen sind;

h) in Island: Institute, die als "sparisjóður" nach dem isländischen
Gesetz über Finanzunternehmen ("Lög um fjármálafyrirtæki nr.
161/2002") zugelassen sind.‘

14ab. 3202132021 RR 04510451: Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission
vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und
zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (ABl. L 97
vom 19.3.2021, S.1)."

14ac. 3201532015 RR 00610061: Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom
10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungs-
anforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den
folgenden Anpassungen:
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a) In Art. 19 Abs. 3 und 4 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern
‚Verordnung (EU) Nr. 575/2013‘ die Wörter ‚bei deren Aufnahme in das
EWR-Abkommen‘ eingefügt.

b) In Art. 24 Abs. 5 werden im letzten Satz nach den Wörtern ‚die Kommis-
sion‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘
eingefügt.

14ad. 3201532015 RR 05850585: Delegierte Verordnung (EU) 2015/585 der Kommission vom
18. Dezember 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards zur Präzisierung der Nachschuss-Risikoperioden (ABl. L 98
vom 15.4.2015, S. 1)

14ae. 3201632016 RR 01000100: Durchführungsverordnung (EU) 2016/100 der Kommission
vom 16. Oktober 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
zur Spezifizierung des Verfahrens für gemeinsame Entscheidungen über
Anträge auf bestimmte aufsichtliche Genehmigungen gemäss der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 21
vom 28.1.2016, S. 45)

Die Durchführungsverordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgender Anpassung:

In Art. 10 Abs. 2 Bst. c wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch
das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

14af. 3201632016 RR 01010101: Delegierte Verordnung (EU) 2016/101 der Kommission vom
26. Oktober 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für die vorsichtige Bewertung nach Art. 105 Abs. 14 (ABl. L
21 vom 28.1.2016, S. 54), berichtigt in ABl. L 28 vom 4.2.2016, S. 17.

14ag. 3201332013 RR 14231423: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013 der Kom-
mission vom 20. Dezember 2013 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards für die Offenlegungspflichten der Institute in Bezug auf Eigenmittel
gemäss der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 355 vom 31.12.2013, S. 60)

14ah. 3201432014 RR 01830183: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 183/2014 der Kommission
vom 20. Dezember 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen durch technische Regulierungsstan-
dards zur Festlegung der Berechnung der spezifischen und allgemeinen Kre-
ditrisikoanpassungen (ABl. L 57 vom 27.2.2014, S. 3)

14ai. 3201432014 RR 05230523: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 523/2014 der Kommission
vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards, in denen festgelegt wird, was eine enge Übereinstimmung zwischen dem
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Wert der gedeckten Schuldverschreibungen und dem Wert der Aktiva eines
Instituts darstellt (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 4)

14aj. 3201432014 RR 05250525: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 525/2014 der Kommission
vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards zur Definition des Terminus "Markt" (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 15)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
gender Anpassung:

In Art. 1 Bst. b werden nach den Wörtern ‚nicht dem Euro-Währungsgebiet
angehörende Mitgliedstaaten‘ die Wörter ‚EFTA-Staaten‘ eingefügt.

14ak. 3201432014 RR 05260526: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 526/2014 der Kommission
vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Ermittlung eines Näherungswerts für die Risikoprämie und für
die Bestimmung begrenzter kleinerer Portfolios für das Risiko einer Anpas-
sung der Kreditbewertung (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 17)

14al. 3201432014 RR 05280528: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 528/2014 der Kommission
vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards für Nicht-Delta-Risiken von Optionen gemäss dem standardi-
sierten Marktrisiko-Ansatz (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 29), berichtigt in
ABl. L 265 vom 5.9.2014, S. 32, geändert durch:
- 3201632016 RR 08610861: Delegierte Verordnung (EU) 2016/861 der Kommission

vom 18. Februar 2016 (ABl. L 144 vom 1.6.2016, S. 21)
14am. 3201432014 RR 05290529: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 529/2014 der Kommission

vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Erweiterungen und
Änderungen des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes und des
fortgeschrittenen Messansatzes (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 36), geändert
durch:
- 3201532015 RR 09420942: Delegierte Verordnung (EU) 2015/942 der Kommission

(ABl. L 154 vom 19.6.2015, S. 1)
14an. 3201432014 RR 05910591: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 591/2014 der Kommis-

sion vom 3. Juni 2014 zur Verlängerung der in der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013 und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments
und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigen-
mittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien
(ABl. L 165 vom 4.6.2014, S. 31)

14ao. 3201432014 RR 06020602: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 602/2014 der Kommis-
sion vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards zur
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Erleichterung der Konvergenz der Aufsichtspraxis bezüglich der Anwendung
zusätzlicher Risikogewichte gemäss Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 166 vom 5.6.2014, S. 22), geändert
durch:
- 3201732017 LL 14861486: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1486 der Kommission

vom 10. Juli 2017 (ABl. L 225 vom 31.8.2017, S. 1).

Die Durchführungsverordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgender Anpassung:

in Art. 1 Abs. 6:
i) werden die Wörter ‚am oder nach dem 1. Januar 2011 und vor dem 1. Januar

2014‘ durch die Wörter ‚während der drei Jahre vor Inkrafttreten des
Beschlusses Nr. 79/2019 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 29.
März 2019‘ ersetzt;

ii) werden die Wörter ‚31. Dezember 2013‘ durch die Wörter ‚dem Tag des
Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
79/2019 vom 29. März 2019‘ ersetzt.

14ap. 3201432014 RR 06250625: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 625/2014 der Kommission
vom 13. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulie-
rungsstandards zur Präzisierung der Anforderungen, denen Anleger, Spon-
soren, ursprüngliche Kreditgeber und Originatoren in Bezug auf Risiko-
positionen aus übertragenen Kreditrisiken unterliegen (ABl. L 174 vom
13.6.2014, S. 16), geändert durch:
- 3201532015 RR 17981798: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1798 der Kommission

(ABl. L 263 vom 8.10.2015, S. 12)
14aq. 3201432014 RR 09450945: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 945/2014 der Kommis-

sion vom 4. September 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards in Bezug auf relevante angemessen breit gestreute Indizes gemäss der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 265 vom 5.9.2014, S. 3)

14ar. 3201432014 RR 10301030: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1030/2014 der Kom-
mission vom 29. September 2014 zur Festlegung technischer Durchfüh-
rungsstandards in Bezug auf einheitliche Formate und Daten für die Offen-
legung der Werte zur Bestimmung global systemrelevanter Institute gemäss
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 284 vom 30.9.2014, S. 14), geändert durch:
- 3201632016 RR 08180818: Durchführungsverordnung (EU) 2016/818 der Kommis-

sion vom 17. Mai 2016 (ABl. L 136 vom 25.5.2016, S. 4)
14as. 3201432014 RR 11871187: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1187/2014 der Kommission

vom 2. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
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dards zur Bestimmung der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden
oder einer Gruppe verbundener Kunden bei Geschäften mit zugrunde lie-
genden Vermögenswerten (ABl. L 324 vom 7.11.2014, S. 1)

14at. 3201432014 DD 09080908: Durchführungsbeschluss 2014/908/EU der Kommission vom
12. Dezember 2014 über die Gleichwertigkeit der aufsichtlichen und recht-
lichen Anforderungen bestimmter Drittländer und Gebiete für die Zwecke
der Behandlung von Risikopositionen gemäss der Verordnung (EU) Nr.
575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 359 vom
16.12.2014, S. 155)
- 3201632016 DD 02300230: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/230 der Kommission

vom 17. Februar 2016 (ABl. L 41 vom 18.2.2016, S. 23);
- 3201632016 DD 23582358: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2358 der Kommission

vom 20. Dezember 2016 (ABl. L 348 vom 21.12.2016, S. 75)
14au. 3201532015 RR 02330233: Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission

vom 13. Februar 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
gemäss der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates im Hinblick auf Währungen, deren Zentralbankfähigkeit äusserst
eng definiert ist (ABl. L 39 vom 14.2.2015, S. 11)

14av. 3201532015 RR 15551555: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1555 der Kommission
vom 28. Mai 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Offenlegung von Informationen in Bezug auf die Einhaltung des
vorgeschriebenen antizyklischen Kapitalpuffers durch die Institute im Ein-
klang mit Art. 440 (ABl. L 244 vom 19.9.2015, S. 1)

14aw. 3201532015 RR 15561556: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1556 der Kommission
vom 11. Juni 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Übergangsbehandlung von Beteiligungspositionen bei der
Anwendung des IRB-Ansatzes (ABl. L 244 vom 19.9.2015, S. 9)

14ax. 3201532015 RR 21972197: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/2197 der Kom-
mission vom 27. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards in Bezug auf relevante angemessen breit gestreute Indizes gemäss der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 313 vom 28.11.2015, S. 30)

14ay. 3201532015 RR 23442344: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2344 der Kommission
vom 15. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
im Hinblick auf Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva
gemäss der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 330 vom 16.12.2015, S. 26)

14az. 3201632016 RR 02000200: Durchführungsverordnung (EU) 2016/200 der Kommission
vom 15. Februar 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für
die Offenlegung der Verschuldungsquote durch die Institute gemäss der Ver-
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ordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 39 vom 16.2.2016, S. 5)

14aza. 3201632016 RR 07090709: Delegierte Verordnung (EU) 2016/709 der Kommission
vom 26. Januar 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards zur Festlegung der Voraussetzungen für die Anwendung der Aus-
nahmen bezüglich Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva
(ABl. L 125 vom 13.5.2016, S. 1)

14azb. 3201632016 RR 16461646: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1646 der Kommis-
sion vom 13. September 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards im Hinblick auf Hauptindizes und anerkannte Börsen gemäss der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (ABl. L 245
vom 14.9.2016, S. 5)

14azc. 3201632016 RR 17991799: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 der Kommis-
sion vom 7. Oktober 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards im Hinblick auf die Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen des Kre-
ditrisikos durch externe Ratingagenturen gemäss Art. 136 Abs. 1 und Art.
136 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 275 vom 12.10.2016, S. 3), geändert durch:
- 3201832018 LL 06340634: Durchführungsverordnung (EU) 2018/634 der Kommis-

sion vom 24. April 2018 (ABl. L 105 vom 25.4.2018, S. 14).
14azd. 3201632016 RR 18011801: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 der Kommis-

sion vom 11. Oktober 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards im Hinblick auf die Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen für Verbrie-
fungen durch externe Ratingagenturen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 275 vom 12.10.2016,
S. 27)

14aze. 3201732017 RR 00720072: Delegierte Verordnung (EU) 2017/72 der Kommission vom
23. September 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards zur Präzisierung der Bedingungen für Genehmigungen zum Datenver-
zicht (ABl. L 10 vom 14.1.2017, S. 1)

14azf. 3201732017 RR 02080208: Delegierte Verordnung (EU) 2017/208 der Kommission vom
31. Oktober 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards im Hinblick auf zusätzliche Liquiditätsabflüsse für Sicherheiten, die auf-
grund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatge-
schäfte eines Instituts benötigt werden (ABl. L 33 vom 8.2.2017, S. 14)

14azg. 3201432014 RR 13171317: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1317/2014 der Kom-
mission vom 11. Dezember 2014 zur Verlängerung der in den Verordnungen
(EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und
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des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelan-
forderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L
355 vom 12.12.2014, S. 6).

14azh. 3201532015 RR 08800880: Durchführungsverordnung (EU) 2015/880 der Kommission
vom 4. Juni 2015 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/
2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vor-
gesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen
für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 143 vom
9.6.2015, S. 7), berichtigt in ABl. L 244 vom 19.9.2015, S. 60.

14azi. 3201532015 RR 23262326: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2326 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 2015 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU)
Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforde-
rungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 328
vom 12.12.2015, S. 108).

14azj. 3201632016 RR 08920892: Durchführungsverordnung (EU) 2016/892 der Kommission
vom 7. Juni 2016 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/
2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vor-
gesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen
für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 151 vom
8.6.2016, S. 4).

14azk. 3201632016 RR 22272227: Durchführungsverordnung (EU) 2016/2227 der Kommis-
sion vom 9. Dezember 2016 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU)
Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforde-
rungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 336
vom 10.12.2016, S. 36).

14azl. 3201732017 RR 09540954: Durchführungsverordnung (EU) 2017/954 der Kommission
vom 6. Juni 2017 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/
2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vor-
gesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen
für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 144 vom
7.6.2017, S. 14).

14azm. 3201732017 RR 12301230: Delegierte Verordnung (EU) 2017/1230 der Kommission
vom 31. Mai 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards zur Spezifizierung der zusätzlichen objektiven Kriterien für die Anwen-
dung einer günstigeren Liquiditätsabfluss- oder -zuflussrate bei grenzüber-
schreitenden, nicht in Anspruch genommenen Kredit- oder Liquiditätsfazili-
täten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
(ABl. L 177 vom 8.7.2017, S. 7)."
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14azv. 3202132021 RR 04530453: Durchführungsverordnung (EU) 2021/453 der Kommission
vom 15. März 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für
die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates im Hinblick auf die besonderen Meldepflichten für
Marktrisiken (ABl. L 89 vom 16.3.2021, S. 3), berichtigt in ABl. L 106 vom
26.3.2021, S. 71.

14b. 3201432014 RR 07100710: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 710/2014 der Kommis-
sion vom 23. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
im Hinblick auf das Vorgehen bei der Beschlussfassung in Bezug auf gemein-
same Entscheidungen über institutsspezifische Aufsichtsanforderungen
gemäss der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 188 vom 27.6.2014, S. 19)

Die Durchführungsverordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgender Anpassung:
a) In Art. 10 Abs. 1 Bst. c, Art. 11 Abs. 1 Bst. c, Art. 16 Abs. 1 Bst. c und

Art. 17 Abs. 1 Bst. c werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚anzuwen-
dende Unionsrecht‘ durch die Wörter ‚nach dem EWR-Abkommen anzu-
wendende Recht‘ ersetzt.

14c. 3201432014 RR 09260926: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 926/2014 der Kommis-
sion vom 27. August 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards in Bezug auf Standardformulare, -meldebögen und -verfahren für Noti-
fizierungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Niederlassungsrechts
und des freien Dienstleistungsverkehrs gemäss der Richtlinie 2013/36/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 254 vom 28.8.2014, S. 2)

14d. 3201432014 RR 11511151: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1151/2014 der Kommission
vom 4. Juni 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen
festgelegt wird, welche Angaben bei Ausübung des Niederlassungsrechts und
des freien Dienstleistungsverkehrs zu übermitteln sind (ABl. L 309 vom
30.10.2014, S. 1)

14e. 3201632016 RR 00980098: Delegierte Verordnung (EU) 2016/98 der Kommission vom
16. Oktober 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Fest-
legung der allgemeinen Bedingungen für die Arbeitsweise der Aufsichtskolle-
gien (ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 2)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den
folgenden Anpassungen:
a) In Art. 3 Abs. 4 und Art. 23 Abs. 4 wird der folgende Bst. angefügt:

‚c) die EFTA-Überwachungsbehörde, damit sie ihre Aufgaben gemäss der
Richtlinie 2013/36/EU, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 durchführen kann.‘
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b) In Art. 13 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚nationales oder
EU-Recht‘ durch die Wörter ‚nationale oder nach dem EWR-Abkommen
anzuwendende Rechtsvorschriften‘ ersetzt.

c) In Art. 22 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern ‚des
Unionsrechts und der nationalen Rechtsvorschriften‘ die Wörter ‚oder für
die EFTA-Staaten, des EWR-Abkommens und der nationalen Rechtsvor-
schriften‘ eingefügt.

14f. 3201632016 RR 00990099: Durchführungsverordnung (EU) 2016/99 der Kommission
vom 16. Oktober 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
im Hinblick auf die Festsetzung der praktischen Arbeitsweise der Aufsichts-
kollegien gemäss der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 21).

14g. 3201432014 RR 05270527: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 527/2014 der Kommission
vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards
zur Bezeichnung der Klassen von Instrumenten, die die Bonität eines Insti-
tuts unter der Annahme der Unternehmensfortführung angemessen wider-
spiegeln und die für eine Verwendung zu Zwecken der variablen Vergü-
tung geeignet sind (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 21)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
gender Anpassung:

In Art. 2 Bst. c werden unter Nummer i für die EFTA-Staaten die Wörter
‚Verbraucherpreisindizes für die Union‘ durch die Wörter ‚Verbraucher-
preisindizes für die EFTA-Staaten‘ ersetzt.

14h. 3201432014 RR 05300530: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 530/2014 der Kommission
vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in
denen für interne Ansätze zur Ermittlung spezifischer Risiken im Handels-
buch bedeutende Risikopositionen und Schwellen definiert werden (ABl. L
148 vom 20.5.2014, S. 50)

14i. 3201432014 RR 06040604: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 604/2014 der Kommission
vom 4. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungs-
standards in Bezug auf qualitative und angemessene quantitative Kriterien
zur Ermittlung der Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeit sich
wesentlich auf das Risikoprofil eines Instituts auswirkt (ABl. L 167 vom
6.6.2014, S. 30), geändert durch:
- 3201632016 RR 08610861: Delegierte Verordnung (EU) 2016/861 der Kommission

vom 18. Februar 2016 (ABl. L 144 vom 1.6.2016, S. 21)
14j. 3201432014 RR 06500650: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 650/2014 der Kommis-

sion vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
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für das Format, den Aufbau, das Inhaltsverzeichnis und den Zeitpunkt der
jährlichen Veröffentlichung der von den zuständigen Behörden gemäss der
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zu ver-
öffentlichenden Informationen (ABl. L 185 vom 25.6.2014, S. 1)

Die Durchführungsverordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgenden Anpassungen:
a) In Art. 2 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚die im Unionsrecht‘

durch die Wörter ‚die in den nach dem EWR-Abkommen anzuwen-
denden Rechtsvorschriften‘ ersetzt.

b) In Abs. 5 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚bis zum 31.
Juli 2014‘ durch die Wörter ‚innerhalb von sechs Monaten nach dem
Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
79/2019 vom 29. März 2019‘ ersetzt.

14k. 3201432014 RR 11521152: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1152/2014 der Kommission
vom 4. Juni 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen
festgelegt wird, wie für die Berechnung der Quote des institutsspezifischen
antizyklischen Kapitalpuffers der Belegenheitsort der wesentlichen Kreditrisi-
kopositionen zu ermitteln ist (ABl. L 309 vom 30.10.2014, S. 5)

14l. 3201432014 RR 12221222: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1222/2014 der Kommission
vom 8. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards zur Festlegung der Methode zur Bestimmung global systemrele-
vanter Institute und zur Festlegung der Teilkategorien global systemrele-
vanter Institute (ABl. L 330 vom 15.11.2014, S. 27), geändert durch:
- 3201632016 RR 16081608: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1608 der Kommission

vom 17. Mai 2016 (ABl. L 240 vom 8.9.2016, S. 1).
14 m. 3201632016 RR 20702070: Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 der Kommission

vom 14. September 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards für Meldebögen, Begriffsbestimmungen und IT-Lösungen, die von
Instituten für Meldungen an die Europäische Bankenaufsichtsbehörde und
an zuständige Behörden gemäss Art. 78 Abs. 2 der Richtlinie 2013/36/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates zu verwenden sind (ABl. L 328
vom 2.12.2016, S. 1), geändert durch:
- 3201732017 LL 1481486: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1486 der Kommis-

sion vom 10. Juli 2017 (ABl. L 225 vom 31.8.2017, S. 1).
14n. 3201732017 RR 01800180: Delegierte Verordnung (EU) 2017/180 der Kommission vom

24. Oktober 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festle-
gung der Normen für die Referenzportfoliobewertung und der Verfahren für
die gemeinsame Nutzung der Bewertungen (ABl. L 29 vom 3.2.2017, S. 1)
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14o. 3201432014 RR 05240524: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 524/2014 der Kommission
vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards,
in denen festgelegt wird, welche Informationen die zuständigen Behörden
von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten einander zur Verfügung stellen
müssen (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 6).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der fol-
genden Anpassung:

In den Art. 12 Abs. 1 und 16 Bst. a werden nach den Wörtern "nationales oder
EU-Recht" die Wörter "oder, für die EFTA-Staaten, nationales Recht oder das
EWR-Abkommen" eingefügt.

14p. 3201432014 RR 06200620: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 620/2014 der Kommis-
sion vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
in Bezug auf den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden
von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten gemäss der Richtlinie 2013/36/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 172 vom 12.6.2014, S.
1).

14q. 3201732017 RR 04610461: Durchführungsverordnung (EU) 2017/461 der Kommission
vom 16. März 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für
gemeinsame Verfahren, Formulare und Muster für den Konsultationsprozess
zwischen den jeweils zuständigen Behörden bei dem geplanten Erwerb einer
qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut gemäss Art. 24 der Richtlinie
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 72 vom
17.3.2017, S. 57).

15. 3200932009 LL 0110:0110: Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beauf-
sichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien
2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/
EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7), geändert durch:
- 3201532015 LL 23662366: Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 25. November 2015 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden
Anpassung:

Art. 18 Abs. 4 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Die Wörter "13. Januar 2018" werden durch die Wörter "Tag des Inkrafttre-

tens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 165/2019
vom 14. Juni 2019" ersetzt;

ii) die Wörter "bis 13. Juli 2018" werden durch die Wörter "bis sechs Monate
nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 165/2019 vom 14. Juni 2019" ersetzt;
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iii) die Wörter "bis zum 13. Juli 2018" werden durch die Wörter "innerhalb
von sechs Monate nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses Nr. 165/2019 vom 14. Juni 2019" ersetzt.

15a. Aufgehoben
16. Aufgehoben
16a. Aufgehoben mit Wirkung zum 1. November 2009.
16b. 398398 LL 0026:0026: Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zah-
lungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom
11.6.1998, S. 45), geändert durch:
- 3200932009 LL 0044:0044: Richtlinie 2009/44/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 6. Mai 2009 (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 37);
- 3201232012 RR 06480648: Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 4. Juli 2012 (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1);
- 3201032010 LL 00780078: Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 24. November 2010 (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 120), berich-
tigt in ABl. L 170 vom 30.6.2011, S. 43, und in ABl. L 54 vom 22.2.2014, S.
23;

- 3201432014 RR 09090909: Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. Juli 2014 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1), berichtigt
in ABl. L 349 vom 21.12.2016, S. 8.

16c. 3200132001 LL 0024:0024: Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 4. April 2001 über die Sanierung und Liquidation von Kreditinsti-
tuten (ABl. L 125 vom 5.5.2001, S. 15).

16d. 3200432004 DD 0010:0010: Beschluss 2004/10/EG der Kommission vom 5. November
2003 zur Einsetzung des Europäischen Bankenausschusses (ABl. L 3 vom
7.1.2004, S. 36).

Modalitäten für die Beteiligung der EFTA-Staaten gemäss Art. 101 des
Abkommens:

Jeder EFTA-Staat kann gemäss Art. 3 des Beschlusses 2004/10/EG der Kom-
mission Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen des Europäischen Ban-
kenausschusses ernennen.

Die EG-Kommission informiert die Teilnehmer rechtzeitig über die Sitzungs-
termine dieses Ausschusses und lässt ihnen die entsprechenden Unterlagen
zukommen.

16e. 3201532015 LL 23662366: Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt,
zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie
2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).
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Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen

und sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen
die Ausdrücke "Mitgliedstaat(en)" und "zuständige Behörden" neben ihrer
Bedeutung in der Richtlinie auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) In der Richtlinie enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
aufgenommen wurden.

c) Art. 4 Ziff. 36 erhält folgende Fassung:

""Kleinstunternehmen" bezeichnet ein Unternehmen, das zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Zahlungsdienstvertrags eine Einheit ist, die unab-
hängig von ihrer Rechtsform eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu
gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätig-
keit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder Familienbetriebe aus-
üben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmässig
einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Die Grössenklasse der Kleinst-
unternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt
sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäf-
tigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR
erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR
beläuft. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen
als ein Unternehmen definiert, das weniger als 10 Personen beschäftigt und
dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet."

d) In Art. 26 Abs. 1 werden nach dem Wort "EBA" die Wörter "die nationalen
Zentralbanken der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwachungsbehörde"
eingefügt.

e) In Art. 27:
i) in Abs. 1 werden die Wörter "um ihre Unterstützung ersuchen" durch

die Wörter "um die Unterstützung der EBA oder gegebenenfalls der
EFTA-Überwachungsbehörde ersuchen" ersetzt;

ii) in Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort "EBA" die Wörter "oder gege-
benenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

f) In Art. 30 Abs. 3 werden nach dem Wort "EBA" die Wörter "oder gegebe-
nenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

g) In Art. 96 Abs. 2 werden nach den Wörtern "die Mitglieder des Europäi-
schen Systems der Zentralbanken" die Wörter "und die nationalen Zentral-
banken der EFTA-Staaten" eingefügt.

h) Art. 109 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
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i) In den Abs. 1 und 3 werden die Wörter "13. Januar 2018" durch die
Wörter "Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses Nr. 165/2019 vom 14. Juni 2019" ersetzt;

ii) in Abs. 1 werden die Wörter "bis zum 13. Juli 2018" durch die Wörter
"innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 165/2019 vom 14. Juni 2019"
ersetzt;

iii) in Abs. 3 werden die Wörter "bis zum 13. Januar 2019" durch die
Wörter "bis zu einem Jahr nach Inkrafttreten des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 165/2019 vom 14. Juni 2019"
ersetzt;

iv) in Abs. 3 werden die Wörter "bis 13. Januar 2019" durch die Wörter
"innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 165/2019 vom 14. Juni 2019"
ersetzt;

v) in Abs. 5 werden die Wörter "bis zum 13. Januar 2020" durch die Wörter
"innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 165/2019 vom 14. Juni 2019"
ersetzt.

i) Für die EFTA-Staaten erhält Art. 115 Abs. 4 folgende Fassung:

"Abweichend von Abs. 2 stellen die EFTA-Staaten sicher, dass die in den
Art. 65, 66, 67 und 97 genannten Sicherheitsmassnahmen innerhalb von
12 Monaten nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 159/2020 vom 23. Oktober 2020
angewendet werden."

16ea. 3201732017 RR 20552055: Delegierte Verordnung (EU) 2017/2055 der Kommission
vom 23. Juni 2017 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards
für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen zustän-
digen Behörden im Zusammenhang mit der Ausübung des Niederlassungs-
rechts oder des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr durch Zahlungsinsti-
tute (ABl. L 294 vom 11.11.2017, S. 1).

16eb. 3201832018 RR 03890389: Delegierte Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission vom
27. November 2017 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards
für eine starke Kundenauthentifizierung und für sichere offene Standards für
die Kommunikation (ABl. L 69 vom 13.3.2018, S. 23).

16ec. 3201932019 RR 04100410: Durchführungsverordnung (EU) 2019/410 der Kommission
vom 29. November 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
im Hinblick auf die Einzelheiten und die Struktur der Angaben, die der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde nach der Richtlinie (EU) 2015/2366 des
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Europäischen Parlaments und des Rates von den zuständigen Behörden im
Bereich Zahlungsdienste zu übermitteln sind (ABl. L 73 vom 15.3.2019, S. 20).

16ed. 3201932019 RR 04110411: Delegierte Verordnung (EU) 2019/411 der Kommission
vom 29. November 2018 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards zur Festlegung der technischen Anforderungen für die Entwicklung, den
Betrieb und die Führung des elektronischen zentralen Registers im Bereich der
Zahlungsdienste und für den Zugang zu den darin enthaltenen Angaben (ABl.
L 73 vom 15.3.2019, S. 84).

16ee. 3202032020 RR 14231423: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1423 der Kommission
vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards
für Kriterien für die Benennung zentraler Kontaktstellen auf dem Gebiet der
Zahlungsdienste und die Aufgaben dieser zentralen Kontaktstellen (ABl. L 328
vom 9.10.2020, S. 1).

ii) Aufsichtsrechtliche Verpflichtungen und Vorschriften
17. Aufgehoben
18. Aufgehoben
19. Aufgehoben
19a. 394394 LL 0019:0019: Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme (ABl. Nr. L 135 vom
31.5.1994, S. 5), geändert durch:
- 3200532005 LL 0001:0001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9).

Es gelten die Übergangsbestimmungen, die in den Anhängen der Beitrittsakte
vom 16. April 2003 für Estland (Anhang VI, Kapitel 2, Nr. 1), Lettland
(Anhang VIII, Kapitel 2, Nr. 1), Litauen (Anhang IX, Kapitel 3, Nr. 1) und
Slowenien (Anhang XIII, Kapitel 3, Nr. 2) festgelegt sind.

19b. 3201432014 LL 00590059: Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und
Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung
der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/
EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und
2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/
2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014,
S. 190), geändert durch:
- 3201732017 LL 23992399: Richtlinie (EU) 2017/2399 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 12. Dezember 2017 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 96).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
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a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und
sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die
Ausdrücke "Mitgliedstaat(en)", "Abwicklungsbehörden" und "zuständige
Behörden" neben ihrer Bedeutung in der Richtlinie auch die EFTA-Staaten
beziehungsweise deren Abwicklungsbehörden und zuständigen Behörden.

b) In den Fällen gemäss Nummer 31g dieses Anhangs gelten Verweise auf die
Befugnisse der EBA nach Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des
Europäischen Parlaments und des Rates in dieser Richtlinie für die EFTA-
Staaten als Verweise auf die Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde.

c) In Art. 2 Abs. 1 Ziff. 28 werden die Wörter "Art. 107 Abs. 1 AEUV" durch
die Wörter "Art. 61 Abs. 1 EWR-Abkommen" ersetzt.

d) Verweise auf "Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen" gemäss
Art. 2 Abs. 1 Ziff. 53 sind als Verweise auf den Rechtsrahmen für staatliche
Beihilfen gemäss Teil IV Kapitel 2 des EWR-Abkommens, den einschlä-
gigen Anhängen und Protokollen des EWR-Abkommens sowie in Bezug
auf die EFTA-Staaten gemäss den einschlägigen Bestimmungen des
Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errichtung einer Über-
wachungsbehörde und eines Gerichtshofs aufzufassen.

e) Art. 68 Abs. 6 und Art. 93 finden keine Anwendung.
f) In Art. 84 Abs. 1 und 4 und in Art. 128 Abs. 1 werden nach dem Wort

"EBA" die Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbe-
hörde" eingefügt.

g) In Art. 94 Abs. 1 finden für die EFTA-Staaten die Wörter "gemäss Art. 93
Abs. 1" keine Anwendung.

h) In Art. 97:
i) In Abs. 1 finden für die EFTA-Staaten die Wörter "gemäss Art. 93 Abs.

1" keine Anwendung.
ii) In Abs. 4 Unterabs. 1 wird Folgendes angefügt:

"Der Abschluss solcher Kooperationsvereinbarungen ist für die
zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden der EFTA-Staaten
nicht verpflichtend."

i) In Art. 102 Abs. 1 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "31. Dezember
2024" durch die Angabe "31. Dezember 2027" ersetzt.

j) In Art. 130 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "ab dem 1. Januar
2016" durch die Angabe "innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 21/2018 vom 9.
Februar 2018" ersetzt.

19bg. 3201632016 RR 09110911: Durchführungsverordnung (EU) 2016/911 der Kommission
vom 9. Juni 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards zu
Form und Inhalt der Beschreibung von Vereinbarungen über gruppeninterne
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finanzielle Unterstützung gemäss der Richtlinie 2014/59/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Sanie-
rung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (ABl. L 153
vom 10.6.2016, S. 25)

19bh. 3201632016 RR 17121712: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1712 der Kommission
vom 7. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen im Hinblick auf
technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung einer Mindestauswahl
der in die detaillierten Aufzeichnungen aufzunehmenden Angaben zu Finanz-
kontrakten und der Umstände, unter denen die Anforderung aufzuerlegen ist
(ABl. L 258 vom 24.9.2016, S. 1)

iii) Beaufsichtigung und Abschlüsse
20. Aufgehoben
21. 386386 LL 0635:0635: Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über

den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und
anderen Finanzinstituten (ABl. Nr. L 372 vom 31.12.1986, S. 1), geändert
durch:
- 3200132001 LL 0065:0065: Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 27. September 2001 (ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 28);
- 3200332003 LL 0051:0051: Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 18. Juni 2003 (ABl. L 178 vom 17.7.2003, S. 16);
- 3200632006 LL 0046:0046: Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 14. Juni 2006 (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1).

Es gelten die Übergangsbestimmungen, die in den Anhängen der Beitrittsakte
vom 16. April 2003 für Slowenien (Anhang XIII, Kapitel 3, Nr. 1) festgelegt
sind.

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpas-
sung:

Norwegen kommt der Richtlinie bis 1. Januar 1995, Liechtenstein bis 1. Januar
1997 nach. Während der Übergangszeit werden die von den Kreditinstituten
der Vertragsparteien für Zweigniederlassungen veröffentlichten Jahresab-
schlüsse gegenseitig anerkannt.

22. 389389 LL 0117:0117: Richtlinie 89/117/EWG des Rates vom 13. Februar 1989 über die
Pflichten der in einem Mitgliedstaat eingerichteten Zweigniederlassungen von
Kreditinstituten und Finanzinstituten mit Sitz ausserhalb dieses Mitgliedstaats
zur Offenlegung von Jahresabschlussunterlagen (ABl. Nr. L 44 vom 16.2.1989,
S. 40).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpas-
sung:
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Art. 3 findet keine Anwendung.
23. Aufgehoben
23a. Aufgehoben
23b. 3201532015 LL 08490849: Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanz-
systems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommis-
sion (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpas-
sung:

a) Art. 3 Abs. 4 Bst. d erhält folgende Fassung:

"Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union in folgendem
Sinne, zumindest in schweren Fällen:
i) im Falle von Ausgaben jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung

betreffend
- die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollstän-

diger Erklärungen oder Unterlagen mit der Folge, dass Mittel aus
dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union oder aus den
Haushalten, die von der Europäischen Union oder in deren Namen
verwaltet werden, unrechtmässig erlangt oder einbehalten werden,

- das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifi-
schen Pflicht mit derselben Folge,

- die missbräuchliche Verwendung dieser Mittel zu anderen Zwecken
als denen, für die sie ursprünglich gewährt wurden;

ii) im Falle von Einnahmen im Sinne des Beschlusses des Rates vom 29.
September 2000 über das System der Eigenmittel der Europäischen
Gemeinschaften2 jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung
betreffend
- die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollstän-

diger Erklärungen oder Unterlagen mit der Folge, dass Mittel aus
dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union oder aus den
Haushalten, die von der Europäischen Union oder in deren Namen
verwaltet werden, rechtswidrig vermindert werden,

- das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifi-
schen Pflicht mit derselben Folge,

- die missbräuchliche Verwendung eines rechtmässig erlangten Vor-
teils mit derselben Folge.

0.110 EWR Abkommen (EWRA)

44 Fassung: 01.06.2022

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.DEU


Als schwerer Betrug gilt ein Betrug, bei dem es um einen Min-
destbetrag geht, der nicht höher als 50 000 EURO festzusetzen
ist."

23ba. 3201532015 RR 08470847: Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei
Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl.
L 141 vom 5.6.2015, S. 1).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpas-
sung:

"Abweichend von den Art. 4 und 6 werden bei Geldtransfers in Schweizer
Franken in Liechtenstein sowie aus und nach Liechtenstein innerhalb seiner
Währungsunion mit der Schweiz die nach den Art. 4 und 6 erforderlichen
Angaben erhoben und auf Antrag des Zahlungsdienstleisters des Begünstigten
innerhalb von drei Arbeitstagen zur Verfügung gestellt, müssen jedoch nicht
wie in den Art. 4 und 6 vorgesehen unverzüglich mit den Geldtransfers über-
mittelt werden. Diese Ausnahmeregelung gilt während eines Übergangszeit-
raums, der am 31. Dezember 2022 endet."

23bb. 3201632016 RR 16751675: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit
hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen (ABl. L 254 vom 20.9.2016,
S. 1), geändert durch:
- 3201832018 RR 01050105: Delegierte Verordnung (EU) 2018/105 der Kommission vom

27. Oktober 2017 (ABl. L 19 vom 24.1.2018, S. 1);
- 3201832018 RR 02120212: Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 der Kommission vom

13. Dezember 2017 (ABl. L 41 vom 14.2.2018, S. 4);
- 3201832018 RR 14671467: Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 der Kommission vom

27. Juli 2018 (ABl. L 246 vom 2.10.2018, S. 1);
- 3202032020 RR 08550855: Delegierte Verordnung (EU) 2020/855 der Kommission vom

7. Mai 2020 (ABl. L 195 vom 19.6.2020, S. 1);
- 3202132021 RR 00370037: Delegierte Verordnung (EU) 2021/37 der Kommission vom 7.

Dezember 2020 (ABl. L 14 vom 18.1.2021, S. 1);
- 3202232022 RR 02290229: Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 der Kommission vom

7. Januar 2022 (ABl. L 39 vom 21.2.2022, S. 4).
23c. 3200832008 DD 09610961: Entscheidung 2008/961/EG der Kommission vom 12.

Dezember 2008 über die Verwendung der nationalen Rechnungslegungs-
grundsätze bestimmter Drittländer und der International Financial Reporting
Standards durch Wertpapieremittenten aus Drittländern bei der Erstellung
ihrer konsolidierten Abschlüsse (ABl. L 340 vom 19.12.2008, S. 112), geändert
durch:
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- 3201232012 DD 01940194: Durchführungsbeschluss 2012/194/EU der Kommission vom
11. April 2012 (ABl. L 103 vom 13.4.2012, S. 49);

- 3201532015 DD 16121612: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1612 der Kommission
vom 23. September 2015 (ABl. L 249 vom 25.9.2015, S. 26).

23d. Aufgehoben
23e. Aufgehoben

III. Börse und WertpapiermärkteIII. Börse und Wertpapiermärkte

i) Amtliche Notierung und Transaktionen
24. 3200132001 LL 0034:0034: Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 28. Mai 2001 über die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen
Börsennotierung und über die hinsichtlich dieser Wertpapiere zu veröffentli-
chenden Informationen (ABl. L 184 vom 6.7.2001, S. 1), geändert durch:
- 3200332003 LL 0071:0071: Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 4. November 2003 (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64);
- 3200532005 LL 0001:0001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9);
3200432004 LL 0109:0109: Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 15. Dezember 2004 (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den folgenden
Anpassungen:
a) Art. 41 findet keine Anwendung.
b) Für die EFTA-Staaten gelten im Rahmen des Art. 90 folgende Daten:

Island: 1. Januar 1994,
Liechtenstein: 1. Januar 1997,
Norwegen: 1. Januar 1994.

25. Aufgehoben
26. Aufgehoben
27. Aufgehoben
28. Aufgehoben
29. Aufgehoben
29a. 3201432014 RR 05960596: Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchs-
verordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG
und 2004/72/EG der Kommission, berichtigt in ABl. L 287 vom 21.10.2016, S.
320.
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Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zum Abkommen und sofern

in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke "Mitgliedstaat(en)" und "zuständige Behörden" neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
übernommen wurden.

c) Bezugnahmen auf Mitglieder des ESZB bezeichnen neben ihrer Bedeutung
in der Verordnung auch die nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten.

d) In Art. 13:
i) werden in Abs. 6 Unterabs. 2 nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder

gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt;
ii) werden in Abs. 10 nach den Wörtern "die Kommission" die Wörter

"und die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt;
iii) werden in Abs. 11 für die EFTA-Staaten die Wörter "2. Juli 2014" durch

die Wörter "dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 259/2019 vom 25. Oktober 2019"
ersetzt.

e) In Art. 22 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter ", die EFTA-Über-
wachungsbehörde" eingefügt.

f) In Art. 24 Abs. 1 und 2 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

g) In Art. 25:
i) werden in Abs. 1 Unterabs. 1 und 4, in Abs. 5 und in Abs. 7 Unterabs. 2

nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-
Überwachungsbehörde" eingefügt;

ii) findet Abs. 1 Unterabs. 2 für die EFTA-Staaten keine Anwendung;
iii) werden in Abs. 7 für die EFTA-Staaten die Wörter "Art. 258 AEUV"

durch die Wörter "Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten über die Einsetzung einer EFTA-Überwachungsbehörde und
eines Gerichtshofs" ersetzt.
h) In Art. 30 Abs. 1 werden die Wörter "3. Juli 2016" durch die Wörter

"Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 259/2019 vom 25. Oktober 2019" ersetzt.

29aa. Aufgehoben
29ab. Aufgehoben
29ac. Aufgehoben
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29ad. 3201532015 LL 23922392: Durchführungsrichtlinie (EU) 2015/2392 der Kommission
vom 17. Dezember 2015 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Meldung tatsächlicher oder mögli-
cher Verstösse gegen diese Verordnung (ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 126)

29ae. 3201632016 RR 03470347: Durchführungsverordnung (EU) 2016/347 der Kommission
vom 10. März 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im
Hinblick auf das genaue Format der Insiderlisten und für die Aktualisierung
von Insiderlisten gemäss der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 65 vom 11.3.2016, S. 49)

29af. 3201632016 RR 03780378: Durchführungsverordnung (EU) 2016/378 der Kommission
vom 11. März 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in
Bezug auf den Zeitplan, das Format und Muster für die Übermittlung der Mel-
dungen an die zuständigen Behörden gemäss Verordnung (EU) Nr. 596/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 72 vom 17.3.2016, S. 1)

29ag. 3201632016 RR 05220522: Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission
vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Ausnahme
für bestimmte öffentliche Stellen und Zentralbanken von Drittstaaten, die
Indikatoren für Marktmanipulation, die Schwellenwerte für die Offenlegung,
die zuständige Behörde, der ein Aufschub zu melden ist, die Erlaubnis zum
Handel während eines geschlossenen Zeitraums und die Arten meldepflich-
tiger Eigengeschäfte von Führungskräften (ABl. L 88 vom 5.4.2016, S. 1), geän-
dert durch:
- 3201932019 RR 04610461: Delegierte Verordnung (EU) 2019/461 der Kommission vom

30. Januar 2019 (ABl. L 80 vom 22.3.2019, S. 10), berichtigt in ABl. L 103
vom 12.4.2019, S. 61

29ah. 3201632016 RR 05230523: Durchführungsverordnung (EU) 2016/523 der Kommission
vom 10. März 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im
Hinblick auf das Format und die Vorlage für die Meldung und öffentliche
Bekanntgabe der Eigengeschäfte von Führungskräften gemäss Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 88
vom 5.4.2016, S. 19)

29ai. 3201632016 RR 09080908: Delegierte Verordnung (EU) 2016/908 der Kommission vom
26. Februar 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Kriterien, das Verfahren und die Anforderungen für die Festle-
gung einer zulässigen Marktpraxis und die Anforderungen an ihre Beibehal-
tung, Beendigung oder Änderung der Bedingungen für ihre Zulässigkeit (ABl.
L 153 vom 10.6.2016, S. 3)

29aj. 3201632016 RR 09090909: Delegierte Verordnung (EU) 2016/909 der Kommission vom
1. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstan-
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dards für den Inhalt der Meldungen, die den zuständigen Behörden zu über-
mitteln sind, sowie für die Zusammenstellung, Veröffentlichung und Pflege
der Liste der Meldungen (ABl. L 153 vom 10.6.2016, S. 13)

29ak. 3201632016 RR 09570957: Delegierte Verordnung (EU) 2016/957 der Kommission vom
9. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungs-
standards für die geeigneten Regelungen, Systeme und Verfahren sowie Mit-
teilungsmuster zur Vorbeugung, Aufdeckung und Meldung von Missbrauchs-
praktiken oder verdächtigen Aufträgen oder Geschäften (ABl. L 160 vom
17.6.2016, S. 1)

29al. 3201632016 RR 09580958: Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom
9. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die technischen Regulierungs-
standards für die technischen Modalitäten für die objektive Darstellung von
Anlageempfehlungen oder anderen Informationen mit Empfehlungen oder
Vorschlägen zu Anlagestrategien sowie für die Offenlegung bestimmter Inter-
essen oder Anzeichen für Interessenkonflikte (ABl. L 160 vom 17.6.2016, S.
15), berichtigt in ABl. L 110 vom 27.4.2017, S. 9

29am. 3201632016 RR 09590959: Durchführungsverordnung (EU) 2016/959 der Kommission
vom 17. Mai 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für
Marktsondierungen in Bezug auf die von offenlegenden Marktteilnehmern
zu nutzenden Systeme und Mitteilungsmuster und das Format der Aufzeich-
nungen gemäss Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 160 vom 17.6.2016, S. 23)

29an. 3201632016 RR 09600960: Delegierte Verordnung (EU) 2016/960 der Kommission vom
17. Mai 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards
für angemessene Regelungen, Systeme und Verfahren für offenlegende Markt-
teilnehmer bei der Durchführung von Marktsondierungen (ABl. L 160 vom
17.6.2016, S. 29)

29ao. 3201632016 RR 10521052: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission
vom 8. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die auf Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmassnahmen
anwendbaren Bedingungen (ABl. L 173 vom 30.6.2016, S. 34)

29ap. 3201632016 RR 10551055: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 der Kommission
vom 29. Juni 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hin-
sichtlich der technischen Mittel für die angemessene Bekanntgabe von Insider-
informationen und für den Aufschub der Bekanntgabe von Insiderinforma-
tionen gemäss Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 173 vom 30.6.2016, S. 47)
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29aq. 3201732017 RR 11581158: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1158 der Kommission
vom 29. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im
Hinblick auf die Verfahren und Formen des Informationsaustauschs der
zuständigen Behörden mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde im Sinne des Art. 33 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 167 vom 30.6.2017, S. 22)

29ar. 3201832018 RR 02920292: Durchführungsverordnung (EU) 2018/292 der Kommission
vom 26. Februar 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im
Hinblick auf Verfahren und Formulare für Informationsaustausch und Amts-
hilfe zwischen zuständigen Behörden gemäss der Verordnung (EU) Nr. 596/
2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch (ABl.
L 55 vom 27.2.2018, S. 34)

29b. Aufgehoben
29ba. Aufgehoben
29bb. Aufgehoben
29bc. Aufgehoben
29bd. 3201732017 RR 11291129: Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem
geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie
2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und

sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke "Mitgliedstaat(en)" und "zuständige Behörden" neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese in das Abkommen aufgenommen
wurden.

c) In Art. 9 Abs. 3 werden nach den Wörtern "21. Juli 2019" die Wörter "oder
dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 84/2019 vom 29. März 2019, je nachdem, welcher Zeitpunkt
der spätere ist" eingefügt.

d) In Art. 22 Abs. 11 wird das Wort "Unionsrecht" durch "das EWR-
Abkommen" ersetzt.

e) In Art. 33 Abs. 5 zweiter Satz werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter
"oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.
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f) In Art. 34 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort "ESMA" die
jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter "und die EFTA-Überwa-
chungsbehörde" eingefügt.

g) In Art. 35 Abs. 2 wird das Wort "Unionsrecht" durch die jeweils gram-
matisch korrekte Form der Wörter "die Bestimmungen des EWR-Abkom-
mens" ersetzt.

h) In Art. 37 Abs. 3 zweiter Satz werden nach dem Wort "ESMA" die jeweils
grammatisch korrekte Form der Wörter "oder gegebenenfalls der EFTA-
Überwachungsbehörde" eingefügt.

i) In Art. 38 Abs. 2 Bst. d wird das Wort "Unionsrecht" durch die jeweils
grammatisch korrekte Form der Wörter "die Bestimmungen des EWR-
Abkommens" ersetzt.

j) In Art. 46 Abs. 3 werden nach den Wörtern "21. Juli 2019" die Wörter "oder
dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 84/2019 vom 29. März 2019, je nachdem, welcher Zeitpunkt
der spätere ist" eingefügt.

k) In Art. 49 Abs. 2 und 3 werden nach den Wörtern "21. Juli 2019" die Wörter
"oder dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 84/2019 vom 29. März 2019, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist" eingefügt.

l) In Art. 49 Abs. 2 werden die Wörter "21. Juli 2018" und die Wörter "20. Juli
2017" durch die Wörter "dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 84/2019 vom 29. März 2019" ersetzt.

29bda. 3201932019 RR 09790979: Delegierte Verordnung (EU) 2019/979 der Kommission
vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards
für wesentliche Finanzinformationen in der Zusammenfassung des Prospekts,
die Veröffentlichung und Klassifizierung von Prospekten, die Werbung für
Wertpapiere, Nachträge zum Prospekt und das Notifizierungsportal und zur
Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 382/2014 der Kommission
und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/301 der Kommission (ABl. L 166
vom 21.6.2019, S. 1).

29bdb. 3201932019 RR 09800980: Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufmachung, des Inhalts,
der Prüfung und der Billigung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
809/2004 der Kommission (ABl. L 166 vom 21.6.2019, S. 26).

29c. Aufgehoben
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29d. 3200432004 LL 0109:0109: Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforde-
rungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum
Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der
Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38), geändert durch:
- 3201032010 LL 00730073: Richtlinie 2010/73/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 24. November 2010 (ABl. L 327 vom 11.12.2010, S. 1);
- 3201032010 LL 00780078: Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 24. November 2010 (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 120), berich-
tigt in ABl. L 170 vom 30.6.2011, S. 43, und in ABl. L 54 vom 22.2.2014, S.
23.

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden
Anpassungen:
a) In Art. 25 Abs. 2a 2. Satz und in den Abs. 2b und 3 werden nach

dem Wort "ESMA" die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter
"und gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

b) In Art. 25 Abs. 2a werden für die EFTA-Staaten die Wörter "Art. 258
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)"
durch die Wörter "Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofs" ersetzt.

29da. 3200732007 LL 0014:0014: Richtlinie 2007/14/EG der Kommission vom 8. März 2007
mit Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Vorschriften der Richtlinie
2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug
auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem
geregelten Markt zugelassen sind (ABl. L 69 vom 9.3.2007, S. 27).

29e. 3200732007 RR 1569:1569: Verordnung (EG) Nr. 1569/2007 der Kommission vom 21.
Dezember 2007 über die Einrichtung eines Mechanismus zur Festlegung der
Gleichwertigkeit der von Drittstaatemittenten angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsätze gemäss den Richtlinien 2003/71/EG und 2004/109/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 340 vom 22.12.2007, S. 66),
geändert durch:
- 3201232012 RR 0310310: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 310/2012 der Kommission

vom 21. Dezember 2011 (ABl. L 103 vom 13.4.2012, S. 11);
- 3201532015 RR 16051605: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1605 der Kommission vom

12. Juni 2015 (ABl. L 249 vom 25.9.2015, S. 3).
29f. 3201232012 RR 02360236: Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte
von Credit Default Swaps (ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1), geändert durch:
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- 3201432014 RR 09090909: Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. Juli 2014 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1), berichtigt
in ABl. L 349 vom 21.12.2016, S. 8.

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zum Abkommen und sofern

in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise ihre
zuständigen Behörden.

b) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, werden die Euro-
päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und die EFTA-
Überwachungsbehörde für die Zwecke der Verordnung zusammenar-
beiten, Informationen austauschen und einander konsultieren, insbeson-
dere vor Ergreifen etwaiger Massnahmen.

c) In Art. 23 Abs. 4 Unterabs. 3 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils gram-
matisch korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt.

d) Art. 28 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 Unterabs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder,

im Falle der EFTA-Staaten, die EFTA-Überwachungsbehörde‘ einge-
fügt.

ii) In Abs. 1 Unterabs. 2, in den Abs. 2, 3, 5, 6, 8, 10 und 11 sowie in Abs. 7
Bst. b wird nach dem Wort ‚ESMAʻ die jeweils grammatisch korrekte
Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbe-
hördeʻ eingefügt.

iii) In Abs. 3 werden die Wörter ‚ohne die in Art. 27 vorgesehene Stellung-
nahme abzugeben.ʻ durch die Wörter ‚ohne dass die ESMA die in Art.
27 vorgesehene Stellungnahme abgibt.ʻ ersetzt.

iv) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

,In Fällen, die die EFTA-Staaten betreffen, konsultiert die ESMA vor
der Ausarbeitung eines Entwurfs im Sinne von Art. 9 Abs. 5 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1095/2010 im Hinblick auf einen Beschluss der
EFTA-Überwachungsbehörde nach Abs. 1 den ESRB und gegebenen-
falls andere zuständige Behörden. Sie leitet die eingegangenen Stel-
lungnahmen an die EFTA-Überwachungsbehörde weiter.ʻ

v) In Abs. 7 werden die Wörter ‚jeden Beschlussʻ durch die Wörter ‚jeden
ihrer Beschlüsseʻ ersetzt.

vi) In Abs. 7 werden nach den Wörtern ‚Abs. 1ʻ die Wörter ‚. Die EFTA-
Überwachungsbehörde veröffentlicht auf ihrer Website eine Bekannt-
machung über jeden ihrer Beschlüsse zur Verhängung oder Verlänge-
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rung einer Massnahme nach Abs. 1. Ein Hinweis auf die Veröffent-
lichung der Bekanntmachung der EFTA-Überwachungsbehörde wird
auf der Website der ESMA veröffentlichtʻ eingefügt.

vii) In Abs. 9 werden nach den Wörter ‚Website der ESMAʻ die Wörter
‚oder, soweit es sich um Massnahmen der EFTA-Überwachungsbe-
hörde handelt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntma-
chung auf der Website der EFTA-Überwachungsbehördeʻ eingefügt.

e) In Art. 31 werden nach dem Wort ‚Behördenʻ die Wörter ‚des Ständigen
Ausschusses der EFTA-Staatenʻ eingefügt.

f) In Art. 32 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort ‚ESMAʻ die Wörter
‚die EFTA-Überwachungsbehördeʻ eingefügt.

g) In Art. 36 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort ‚ESMAʻ die Wörter
‚und der EFTA-Überwachungsbehördeʻ eingefügt.

h) In Art. 37 Abs. 3 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebe-
nenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

i) Art. 46 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Abs. 1 gilt nicht.
ii) In Abs. 2 werden die Wörter ‚25. März 2012‘ durch die Worte ‚dem

Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 204/2016 vom 30. September 2016‘ ersetzt.

29fa. 3201232012 RR 08260826: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 826/2012 der Kommission
vom 29. Juni 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für die Melde- und Offenlegungspflichten in Bezug auf Netto-
Leerverkaufspositionen, die Einzelheiten der in Bezug auf Netto-Leerver-
kaufspositionen an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
zu übermittelnden Informationen und die Methode zur Berechnung des
Umsatzes zwecks Ermittlung der unter die Ausnahmeregelung fallenden
Aktien (ABl. L 251 vom 18.9.2012, S. 1).

29fb. 3201232012 RR 08270827: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 827/2012 der Kom-
mission vom 29. Juni 2012 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards in Bezug auf die Verfahren für die Offenlegung von Nettopositionen in
Aktien gegenüber der Öffentlichkeit, das Format, in dem der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Informationen zu Netto-Leerver-
kaufspositionen zu übermitteln sind, die Arten von Vereinbarungen, Zusagen
und Massnahmen, die angemessen gewährleisten, dass Aktien oder öffentliche
Schuldtitel für die Abwicklung des Geschäfts verfügbar sind, und die Daten,
zu denen die Ermittlung des Haupthandelsplatzes einer Aktie erfolgt, sowie
den Zeitraum, auf den sich die betreffende Berechnung bezieht, gemäss der
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
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über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (ABl. L
251 vom 18.9.2012, S. 11).

29fc. 3201232012 RR 09180918: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 918/2012 der Kommission
vom 5. Juli 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte
von Credit Default Swaps im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, die Berech-
nung von Netto-Leerverkaufspositionen, gedeckte Credit Default Swaps auf
öffentliche Schuldtitel, Meldeschwellen, Liquiditätsschwellen für die vorüber-
gehende Aufhebung von Beschränkungen, signifikante Wertminderungen bei
Finanzinstrumenten und ungünstige Ereignisse (ABl. L 274 vom 9.10.2012, S.
1), geändert durch:
- 3201532015 RR 00970097: Delegierte Verordnung (EU) 2015/97 der Kommission vom

17. Oktober 2014 (ABl. L 16 vom 23.1.2015, S. 22).
29fd. 3201232012 RR 09190919: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 919/2012 der Kommission

vom 5. Juli 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte
von Credit Default Swaps im Hinblick auf technische Regulierungsstandards
für die Methode zur Berechnung der Wertminderung bei liquiden Aktien und
anderen Finanzinstrumenten (ABl. L 274 vom 9.10.2012, S. 16).

ii) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
30. 3200932009 LL 0065:0065: Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren (OGAW) (Neufassung) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32), geändert
durch:
- 3201132011 LL 0061:0061: Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 8. Juni 2011 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1);
- 3201032010 LL 00780078: Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 24. November 2010 (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 120), berich-
tigt in ABl. L 170 vom 30.6.2011, S. 43, und in ABl. L 54 vom 22.2.2014, S.
23;

- 3201332013 LL 00140014: Richtlinie 2013/14/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 21. Mai 2013 (ABl. L 145 vom 31.5.2013, S. 1),

- 3201432014 LL 00910091: Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Juli 2014 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 186), berichtigt in
ABl. L 52 vom 27.2.2016, S. 37.

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden
Anpassungen:
a) In den Fällen gemäss Nummer 31i dieses Anhangs gelten Verweise auf

die Befugnisse der ESMA nach Art. 17 und 19 der Verordnung (EU)
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Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates in dieser
Richtlinie für die EFTA-Staaten als Verweise auf die Befugnisse der
EFTA-Überwachungsbehörde.

b) In Art. 1 Abs. 6, Art. 7 Abs. 1 und Art. 50 Abs. 1 wird für die EFTA-
Staaten das Wort "Gemeinschaftsrecht" durch die jeweils grammatisch
korrekte Form der Wörter "das EWR-Abkommen" ersetzt.

c) In Art. 66 Abs. 3 wird für die EFTA-Staaten das Wort "Gemeinschafts-
recht" durch die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter "die
Bestimmungen des EWR-Abkommens" ersetzt.

d) In Art. 101 Abs. 2a Unterabs. 1 werden nach dem Wort "ESMA" die
jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter "und gegebenenfalls die
EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

e) In Art. 102:
i) In Abs. 2 werden für die EFTA-Staaten die Wörter "Rechtsvor-

schriften der Union" durch die jeweils grammatisch korrekte Form
der Wörter "die Bestimmungen des EWR-Abkommens" ersetzt.

ii) In Abs. 2 werden nach dem Wort "ESMA" die jeweils grammatisch
korrekte Form der Wörter "und gegebenenfalls die EFTA-Über-
wachungsbehörde" eingefügt.

iii) In Abs. 5 Bst. d werden nach dem Wort "ESMA" die jeweils gram-
matisch korrekte Form der Wörter ", die EFTA-Überwachungsbe-
hörde" eingefügt.

f) In Art. 23 Abs. 4 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "18. März
2016" durch die Angabe "Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 20/2018 vom 9. Februar 2018"
und die Angabe "bis zum 18. März 2018" durch die Angabe "innerhalb
von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses Nr. 20/2018 vom 9. Februar 2018" ersetzt.

g) In Art. 99:
i) In Abs. 2 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter "und gegebe-

nenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt;
ii) In Abs. 6 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "17. September

2014" durch die Angabe "Tag des Inkrafttretens des Beschlusses
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 20/2018 vom 9. Februar
2018" ersetzt;

iii) In Abs. 6 werden für die EFTA-Staaten die Wörter "dem einschlä-
gigen Unionsrecht" durch die Wörter "den einschlägigen Bestim-
mungen des EWR-Abkommens" ersetzt.

30a. Aufgehoben
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30b. 3200732007 LL 00160016: Richtlinie 2007/16/EG der Kommission vom 19. März 2007
zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die
Erläuterung gewisser Definitionen (ABl. L 79 vom 20.3.2007, S. 11).

30c. 3201032010 RR 05830583: Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission vom 1. Juli
2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf die wesentlichen Informationen für den
Anleger und die Bedingungen, die einzuhalten sind, wenn die wesentlichen
Informationen für den Anleger oder der Prospekt auf einem anderen dauer-
haften Datenträger als Papier oder auf einer Website zur Verfügung gestellt
werden (ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 1).

30d. 3201032010 RR 05840584: Verordnung (EU) Nr. 584/2010 der Kommission vom 1. Juli
2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf Form und Inhalt des Standardmodells für
das Anzeigeschreiben und die OGAW-Bescheinigung, die Nutzung elektroni-
scher Kommunikationsmittel durch die zuständigen Behörden für die Anzeige
und die Verfahren für Überprüfungen vor Ort und Ermittlungen sowie für
den Informationsaustausch zwischen zuständigen Behörden (ABl. L 176 vom
10.7.2010, S. 16).

30e. 3201032010 LL 00430043: Richtlinie 2010/43/EU der Kommission vom 1. Juli 2010
zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf organisatorische Anforderungen, Interessen-
konflikte, Wohlverhalten, Risikomanagement und den Inhalt der Vereinba-
rung zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft (ABl. L 176 vom
10.7.2010, S. 42).

30f. 3201032010 LL 00440044: Richtlinie 2010/44/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur
Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates in Bezug auf Bestimmungen über Fondsverschmelzungen, Master-
Feeder-Strukturen und das Anzeigeverfahren (ABl. L 176 vom 10.7.2010, S.
28), berichtigt in ABl. L 179 vom 14.7.2010, S. 16).

30g. 3201632016 RR 04380438: Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom
17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstelle
(ABl. L 78 vom 24.3.2016, S. 11), geändert durch:
- 3201832018 RR 16191619: Delegierte Verordnung (EU) 2018/1619 der Kommission vom

12. Juli 2018 (ABl. L 271 vom 30.10.2018, S. 6).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:

In Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 werden für die EFTA-Staaten nach den Worten
,die Durchführungsrechtakte, die von der Kommission gemäss Art. 107 Abs.
4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des
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Rates (6) verabschiedet wurden‘ die Worte ,und die innerhalb des EWR gelten‘
angefügt.

30h. 3201632016 RR 12121212: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1212 der Kommission
vom 25. Juli 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für
Standardverfahren und -formulare zur Übermittlung von Informationen im
Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 199 vom 26.7.2016, S. 6)

iii) Wertpapierdienstleistungen
31. Aufgehoben
31a. Aufgehoben
31b. 397397 LL 0009:0009: Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. Nr.
L 84 vom 26.3.1997, S. 22).
Es gelten die Übergangsbestimmungen, die in den Anhängen der Beitrittsakte
vom 16. April 2003 für Estland (Anhang VI, Kapitel 2, Nr. 2), Lettland
(Anhang VIII, Kapitel 2, Nr. 2), Litauen (Anhang IX, Kapitel 3, Nr. 2),
Ungarn (Anhang X, Kapitel 2, Nr. 1), Polen (Anhang XII, Kapitel 3, Nr.
1), Slowenien (Anhang XIII, Kapitel 3, Nr. 3) und die Slowakische Republik
(Anhang XIV, Kapitel 2) festgelegt sind.
Die Übergangsregelungen nach den Anhängen der Beitrittsakte vom 25. April
2005 für Bulgarien (Anhang VI Kapitel 2) und Rumänien (Anhang VII Kapitel
2) finden Anwendung.

31ba. 3201432014 LL 00650065: Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom
12.6.2014, S. 349), berichtigt in ABl. L 188 vom 13.7.2016, S. 28, ABl. L 273
vom 8.10.2016, S. 35 und ABl. L 64 vom 10.3.2017, S. 116, geändert durch:
- 3201632016 LL 10341034: Richtlinie (EU) 2016/1034 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 23. Juni 2016 (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 8);
- 3201432014 RR 09090909: Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 23. Juli 2014 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1), berichtigt
in ABl. L 349 vom 21.12.2016, S. 8.

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkommen

und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen
die Ausdrücke ,Mitgliedstaat(en)‘ und ,zuständige Behörden‘ neben ihrer
Bedeutung in der Richtlinie auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.
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b) Bezugnahmen auf Mitglieder des ESZB bezeichnen neben ihrer Bedeutung
in der Richtlinie auch die nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten.

c) In der Richtlinie enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
übernommen wurden.

d) In Art. 3 Abs. 2 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚2. Juli 2014‘
durch die Wörter ‚dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 78/2019 vom 29. März 2019‘ und die Wörter
‚bis 3. Juli 2019‘ durch die Wörter ‚für einen Zeitraum von fünf Jahren
danach‘ ersetzt.

e) In Art. 16 Abs. 11 wird für die EFTA-Staaten die Angabe ‚bis zum 2. Juli
2014‘ durch die Angabe ‚bis zum Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 78/2019 vom 29. März 2019‘ ersetzt.

f) In Art. 41 Abs. 2 Bst. wird das Wort ‚Union‘ durch das Wort ‚EWR‘ ersetzt.
g) In Art. 57:

i) werden in Abs. 5 Unterabs. 2 die Wörter ‚ergreift sie Massnahmen‘ durch
die Wörter ‚ergreift die ESMA oder gegebenenfalls die EFTA-Über-
wachungsbehörde Massnahmen‘ eingefügt;

ii) werden in Abs. 6 nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenen-
falls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt;

h) In Art. 70 Abs. 6 Bst. b und f wird für die EFTA-Staaten die Angabe
‚bis zum 2. Juli 2014‘ durch die Angabe ‚bis zum Tag des Inkrafttretens
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 78/2019 vom 29.
März 2019‘ ersetzt.

i) Art. 79 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 Unterabs. 2 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder

gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) In Abs. 1 Unterabs. 5 werden nach dem Wort ‚Kommission, ESMA‘

die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter , EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

j) In Art. 81 Abs. 5, Art. 82 Abs. 2 und Art. 87 Abs. 1 wird nach dem Wort
‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter ‚oder gegebe-
nenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

k) In Art. 86 werden die Wörter ‚die ESMA‘ durch die Wörter ‚die ESMA oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

l) In Art. 95 Abs. 1 wird für die EFTA-Staaten die Angabe ‚bis zum 3. Januar
2018‘ durch die Angabe ‚bis zum Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 78/2019 vom 29. März 2019‘ ersetzt.

31baa. 3201432014 RR 06000600: Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente
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und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom
12.6.2014, S. 84), berichtigt in ABl. L 270 vom 15.10.2015, S. 4, ABl. L 187 vom
12.7.2016, S. 30 und ABl. L 278 vom 27.10.2017, S. 54, berichtigt durch:
- 3201632016 RR 10331033: Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 23. Juni 2016 (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 1)
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und

sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) Die Bezugnahmen auf die Mitglieder des ESZB bezeichnen neben ihrer
Bedeutung in der Verordnung auch die nationalen Zentralbanken der
EFTA-Staaten.

c) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, arbeiten die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) oder gegebenenfalls die Euro-
päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und die EFTA-
Überwachungsbehörde für die Zwecke der Verordnung zusammen, tau-
schen Informationen aus und konsultieren einander, insbesondere vor
Ergreifen etwaiger Massnahmen.

d) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
übernommen wurden.

e) In den Fällen gemäss Nummer 31i dieses Anhangs gelten Verweise auf die
Befugnisse der ESMA nach Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010
des Europäischen Parlaments und des Rates in dieser Verordnung für die
EFTA-Staaten als Verweise auf die Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
behörde.

f) In Art. 1 Abs. 1 Bst. e:
i) werden in Bezug auf die EFTA-Staaten die Wörter ‚zuständige

Behörden, ESMA und EBA‘ durch die Wörter ‚zuständige Behörden
und die EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt;

ii) werden nach den Wörtern ,Befugnisse der ESMA‘ die Wörter ‚oder für
die EFTA-Staaten der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

g) In Art. 4:
i) werden in Abs. 4 nach dem Wort ‚Kommission‘ die Wörter ‚und der

EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt;
ii) werden in Abs. 7 nach den Wörtern ‚3. Januar 2018‘ die Wörter ‚oder in

Bezug auf von den zuständigen Behörden der EFTA-Staaten gewährte
Ausnahmen vor dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
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Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 78/2019 vom 29. März 2019‘
eingefügt;

h) In Art. 7 Abs. 1, Art. 9 Abs. 2, Art. 11 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1 werden
nach den Wörtern ‚Kommission‘ die Wörter ‚und der EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

i) In Art. 36 Abs. 5:
i) wird in Satz 1 und Satz 2 für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch

die Wörter ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt;
ii) werden nach den Wörtern ‚Die ESMA veröffentlicht eine Liste der

bei ihr eingegangenen Mitteilungen‘ die Wörter ‚und nimmt alle von
der EFTA-Überwachungsbehörde eingegangenen Mitteilungen in die
Liste auf‘ eingefügt.

j) In Art. 37 Abs. 2:
i) werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚bis zum 3. Januar 2018‘ durch

die Wörter ‚bis zum Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 78/2019 vom 29. März 2019‘
ersetzt.

ii) werden die Wörter ‚Art. 101 und 102 AEUV‘ durch die Wörter ,Art. 53
und 54 des EWR-Abkommens‘ ersetzt.

k) In Art. 40:
i) wird für die EFTA-Staaten in den Abs. 1 bis 4, 6 und 7 das Wort ‚ESMA‘

durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt;
ii) wird in Abs. 2 für die EFTA-Staaten das Wort ‚Unionsrecht‘ durch das

Wort ‚EWR-Abkommen‘ ersetzt;
iii) werden in Abs. 3 die Wörter ‚nach Anhörung der für die Beaufsichti-

gung, Verwaltung und Regulierung der landwirtschaftlichen Waren-
märkte gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 zuständigen
öffentlichen Stellen‘ durch die Wörter ‚nach Anhörung der für die
Beaufsichtigung, Verwaltung und Regulierung der landwirtschaftli-
chen Warenmärkte gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
zuständigen öffentlichen Stellen durch die ESMA‘ ersetzt;

iv) werden in Abs. 3 die Wörter ‚ohne die in Art. 43 vorgesehene Stellung-
nahme abzugeben‘ durch die Wörter ‚ohne dass die ESMA die in Art.
43 vorgesehene Stellungnahme abgibt‘ ersetzt;

v) werden in Abs. 5 die Wörter ‚jeden Beschluss einer nach diesem Artikel
zu ergreifenden Massnahme‘ durch die Wörter ‚jede Entscheidung,
nach diesem Artikel tätig zu werden‘ ersetzt;

vi) werden in Abs. 5 nach den Wörtern ‚diesem Artikel‘ die Wörter ‚Die
EFTA-Überwachungsbehörde gibt auf ihrer Website alle von ihr
selbst angenommenen Beschlüsse über nach diesem Artikel zu ergrei-
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fenden Massnahme bekannt. Auf der Website der EBA wird auf die
Veröffentlichung der Mitteilung durch die EFTA-Überwachungsbe-
hörde hingewiesen‘ eingefügt.

l) Art. 41 wird wie folgt angepasst:
i) für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 1 bis 4, 6 und 7 das Wort ‚ESMA‘

durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt;
ii) für die EFTA-Staaten wird in Abs. 2 das Wort ‚Unionsrecht‘ durch das

Wort ‚EWR-Abkommen‘ ersetzt;
iii) in Abs. 3 werden die Wörter ‚ohne die in Art. 43 vorgesehene Stellung-

nahme abzugeben‘ durch die Wörter ‚ohne dass die ESMA die in Art.
43 vorgesehene Stellungnahme abgibt‘ ersetzt;

iv) in Abs. 5 werden die Wörter ‚jeden Beschluss einer nach diesem Artikel
zu ergreifenden Massnahme‘ durch die Wörter ‚jede Entscheidung,
nach diesem Artikel tätig zu werden‘ ersetzt;

v) in Abs. 5 werden nach den Wörtern ‚diesem Artikel‘ die Wörter ‚Die
EFTA-Überwachungsbehörde gibt auf ihrer Website alle von ihr
selbst angenommenen Beschlüsse über nach diesem Artikel zu ergrei-
fenden Massnahme bekannt. Auf der Website der EBA wird auf die
Veröffentlichung der Mitteilung durch die EFTA-Überwachungsbe-
hörde hingewiesen‘ eingefügt.

m) Art. 45 wird wie folgt angepasst:
i) in Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle der

EFTA-Staaten, die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt;
ii) in den Abs. 2, 4, 5, 8 und 9 und in Abs. 3 Unterabs. 1 werden nach

dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls der EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt;

iii) in Abs. 3 Unterabs. 2 und 3 werden nach den Wörtern ‚Massnahmen
trifft‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls Entwürfe für die EFTA-Über-
wachungsbehörde ausarbeitet‘ eingefügt;

iv) in Abs. 6 werden die Wörter ‚jeden Beschluss‘ durch die Wörter ‚jeden
ihrer Beschlüsse‘ ersetzt;

v) in Abs. 6 werden nach den Wörtern ,Abs. 1 Bst. c‘ die Wörter ‚Die
EFTA-Überwachungsbehörde gibt auf ihrer Website alle von ihr
selbst angenommenen Beschlüsse über die Verhängung oder Verlän-
gerung von Massnahmen nach Abs. 1 Bst. c bekannt. Auf der Website
der EBA wird auf die Veröffentlichung der Mitteilung durch die
EFTA-Überwachungsbehörde hingewiesen‘ eingefügt;

vi) in Abs. 7 werden nach den Wörtern ,zum Zeitpunkt der Veröffent-
lichung der Bekanntmachung‘ die Wörter ,auf der ESMA-Website
oder in Bezug auf Massnahmen der EFTA-Überwachungsbehörde
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zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der
Website der EFTA-Überwachungsbehörde,‘ eingefügt.

31bab. 3200632006 LL 0073:0073: Richtlinie 2006/73/EG der Kommission vom 10. August
2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen
an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit
sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der
genannten Richtlinie (ABl. L 241 vom 2.9.2006, S. 26).

31bac. 3200632006 RR 1287:1287: Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10.
August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpa-
pierfirmen, die Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung
von Finanzinstrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser
Richtlinie (ABl. L 241 vom 2.9.2006, S. 1).

31bad. 3201632016 RR 08240824: Durchführungsverordnung (EU) 2016/824 der Kommission
vom 25. Mai 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in
Bezug auf den Inhalt und das Format der Beschreibung der Funktionsweise
multilateraler Handelssysteme und organisierter Handelssysteme sowie die
Benachrichtigung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
gemäss der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 137 vom 26.5.2016, S. 10)

31bae. 3201632016 RR 20202020: Delegierte Verordnung (EU) 2016/2020 der Kommission
vom 26. Mai 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente
im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für Kriterien zur Entschei-
dung über die Auferlegung der Handelspflicht für der Clearingpflicht unter-
liegende Derivate (ABl. L 313 vom 19.11.2016, S. 2)

31baf. 3201632016 RR 20212021: Delegierte Verordnung (EU) 2016/2021 der Kommission
vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente
im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für den Zugang im Zusam-
menhang mit Referenzwerten (ABl. L 313 vom 19.11.2016, S. 6)

31bag. 3201632016 RR 2022:2022: Delegierte Verordnung (EU) 2016/2022 der Kommission
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die zur Registrierung von Drittlandfirmen erforderlichen Angaben
und das Format von Informationen für Kunden (ABl. L 313 vom 19.11.2016,
S. 11)

31bah. 3201732017 RR 05650565: Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission
vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anfor-
derungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer
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Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die
Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 1)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem

Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
aufgenommen wurden.

b) In Art. 10 Abs. 3 werden nach den Wörtern ‚der Polnische Zloty‘ die
Wörter ‚, die Isländische Krone‘ eingefügt.

c) In Art. 50 Abs. 5 und 6 wird das Wort ‚EU-Vorschriften‘ durch die Wörter
‚Bestimmungen des EWR-Abkommens‘ ersetzt.

31bai. 3201732017 RR 05660566: Delegierte Verordnung (EU) 2017/566 der Kommission vom
18. Mai 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch techni-
sche Regulierungsstandards für das Verhältnis zwischen nicht ausgeführten
Verträgen und Geschäften zur Verhinderung marktstörender Handelsbedin-
gungen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 84)

31baj. 3201732017 RR 05670567: Delegierte Verordnung (EU) 2017/567 der Kommission vom
18. Mai 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Begriffsbestimmungen,
Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmassnahmen zur Pro-
duktintervention und zu den Positionen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 90)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem

Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
aufgenommen wurden.

b) In Art. 19 und 22 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch
korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.

c) In Art. 20 werden nach dem Wort ‚EBA‘ die jeweils grammatisch korrekte
Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘
eingefügt.

31bak. 3201732017 RR 05680568: Delegierte Verordnung (EU) 2017/568 der Kommission
vom 24. Mai 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die
Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel an geregelten Märkten (ABl.
L 87 vom 31.3.2017, S. 117)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpas-
sung:
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In Art. 7 werden die Wörter ‚unionsrechtlichen Verpflichtungen‘ durch die
Wörter ‚Verpflichtungen aus dem EWR-Abkommen‘ ersetzt.

31bal. 3201732017 RR 05690569: Delegierte Verordnung (EU) 2017/569 der Kommission vom
24. Mai 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Ausset-
zung des Handels und den Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel
(ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 122)

31bam. 3201732017 RR 05700570: Delegierte Verordnung (EU) 2017/570 der Kommission
vom 26. Mai 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch techni-
sche Regulierungsstandards zur Bestimmung des in Bezug auf die Liquidität
massgeblichen Markts hinsichtlich Benachrichtigungen über vorübergehende
Handelseinstellungen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 124)

31ban. 3201732017 RR 05710571: Delegierte Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission
vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die
Zulassung, die organisatorischen Anforderungen und die Veröffentlichung
von Geschäften für Datenbereitstellungsdienste (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S.
126), geändert durch:
- 3201832018 RR 00630063: Delegierte Verordnung (EU) 2018/63 der Kommission vom

26. September 2017 (ABl. L 12 vom 17.1.2018, S. 2)
31bao. 3201732017 RR 05720572: Delegierte Verordnung (EU) 2017/572 der Kommission

vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für die Festlegung der angebotenen Vor- und Nachhandels-
daten und des Disaggregationsniveaus der Daten (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S.
142)

31bap. 3201732017 RR 05730573: Delegierte Verordnung (EU) 2017/573 der Kommission
vom 6. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch techni-
sche Regulierungsstandards für Anforderungen zur Sicherstellung gerechter
und nichtdiskriminierender Kollokationsdienste und Gebührenstrukturen
(ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 145)

31baq. 3201732017 RR 05740574: Delegierte Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission
vom 7. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den
Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren (ABl. L 87
vom 31.3.2017, S. 148)

31bar. 3201732017 RR 05750575: Delegierte Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission
vom 8. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch techni-
sche Regulierungsstandards bezüglich der Daten, die Ausführungsplätze zur
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Qualität der Ausführung von Geschäften veröffentlichen müssen (ABl. L 87
vom 31.3.2017, S. 152)

31bas. 3201732017 RR 05760576: Delegierte Verordnung (EU) 2017/576 der Kommission
vom 8. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die
jährliche Veröffentlichung von Informationen durch Wertpapierfirmen zur
Identität von Handelsplätzen und zur Qualität der Ausführung (ABl. L 87
vom 31.3.2017, S. 166)

31bat. 3201732017 RR 05770577: Delegierte Verordnung (EU) 2017/577 der Kommission vom
13. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch
technische Regulierungsstandards für den Mechanismus zur Begrenzung des
Volumens und die Bereitstellung von Informationen für Transparenz- und
andere Berechnungen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 174)

31bau. 3201732017 RR 05780578: Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 der Kommission
vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch
technische Regulierungsstandards zur Angabe von Anforderungen an Market-
Making-Vereinbarungen und -Systeme (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 183)

31bav. 3201732017 RR 05790579: Delegierte Verordnung (EU) 2017/579 der Kommission
vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente
durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf unmittelbare, wesent-
liche und vorhersehbare Auswirkungen von Derivatekontrakten innerhalb der
Union und die Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und Pflichten
(ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 189)

31baw. 3201732017 RR 05800580: Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission
vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzin-
strumente (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 193)

31bax. 3201732017 RR 05810581: Delegierte Verordnung (EU) 2017/581 der Kommission
vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für den Clearing-Zugang im Zusammenhang mit Handelsplätzen und
zentralen Gegenparteien (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 212)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) In den Art. 16, 17 und 18 und in Art. 20 Abs. 1 wird für die EFTA-Staaten

das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
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b) In Art. 20 Abs. 2 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebe-
nenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

c) In Art. 20 Abs. 3 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚bzw. für die
EFTA-Staaten die EFTA-Überwachungsbehörde, die sich auf einen von
der ESMA erstellten Entwurf stützt,‘ eingefügt.

31bay. 3201732017 RR 05820582: Delegierte Verordnung (EU) 2017/582 der Kommission
vom 29. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards zur Festlegung der Clearingpflicht für über geregelte Märkte gehandelte
Derivate und Zeitrahmen für die Annahme zum Clearing (ABl. L 87 vom
31.3.2017, S. 224)

31baz. 3201732017 RR 05830583: Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente
durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen
für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte
Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (ABl. L 87 vom 31.3.2017,
S. 229)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpas-
sung:

Die Bezugnahmen auf die Mitglieder des ESZB bezeichnen neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten.

31baza. 3201732017 RR 05840584: Delegierte Verordnung (EU) 2017/584 der Kommission
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festle-
gung der organisatorischen Anforderungen an Handelsplätze (ABl. L 87 vom
31.3.2017, S. 350)

31bazb. 3201732017 RR 05850585: Delegierte Verordnung (EU) 2017/585 der Kommission
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für die Datenstandards und -formate für die Referenzdaten für
Finanzinstrumente und die technischen Massnahmen in Bezug auf die von der
ESMA und den zuständigen Behörden zu treffenden Vorkehrungen (ABl. L
87 vom 31.3.2017, S. 368)

31bazc. 3201732017 RR 05860586: Delegierte Verordnung (EU) 2017/586 der Kommission
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den
Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden im Rahmen der
Zusammenarbeit bei der Überwachung, bei Überprüfungen vor Ort und bei
Ermittlungen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 382)
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31bazd. 3201732017 RR 05870587: Delegierte Verordnung (EU) 2017/587 der Kommission
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente
durch technische Regulierungsstandards mit Transparenzanforderungen für
Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate,
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstru-
mente und mit Ausführungspflichten in Bezug auf bestimmte Aktiengeschäfte
an einem Handelsplatz oder über einen systematischen Internalisierer (ABl. L
87 vom 31.3.2017, S. 387)

31baze. 3201732017 RR 05880588: Delegierte Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für das
Tick-Grössen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte
Fonds (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 411)

31bazf. 3201732017 RR 05890589: Delegierte Verordnung (EU) 2017/589 der Kommission
vom 19. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festle-
gung der organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen, die algorith-
mischen Handel betreiben (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 417)

31bazg. 3201732017 RR 05900590: Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission
vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden (ABl. L
87 vom 31.3.2017, S. 449)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Die Bezugnahmen auf die Mitglieder des ESZB bezeichnen neben ihrer

Bedeutung in der Verordnung auch die nationalen Zentralbanken der
EFTA-Staaten.

b) In Anhang II erhält der Eintrag für Liechtenstein folgende Fassung:
LI Liechtenstein CONCAT

31bazh. 3201732017 RR 05910591: Delegierte Verordnung (EU) 2017/591 der Kommission
vom 1. Dezember 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards
für die Anwendung von Positionslimits für Warenderivate (ABl. L 87 vom
31.3.2017, S. 479)

31bazi. 3201732017 RR 05920592: Delegierte Verordnung (EU) 2017/592 der Kommission
vom 1. Dezember 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards
zur Festlegung der Kriterien, nach denen eine Tätigkeit als Nebentätigkeit zur
Haupttätigkeit gilt (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 492)
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31bazj. 3201732017 LL 05930593: Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission vom
7. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates im Hinblick auf den Schutz der Finanzinstrumente
und Gelder von Kunden, Produktüberwachungspflichten und Vorschriften
für die Entrichtung beziehungsweise Gewährung oder Entgegennahme von
Gebühren, Provisionen oder anderen monetären oder nicht-monetären Vor-
teilen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 500)

31bazk. 3201732017 RR 09530953: Durchführungsverordnung (EU) 2017/953 der Kommis-
sion vom 6. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
im Hinblick auf das Format und den Zeitpunkt der Positionsmeldungen von
Wertpapierfirmen und Marktbetreibern von Handelsplätzen gemäss der
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über
Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 12)

31bazl. 3201732017 RR 09800980: Durchführungsverordnung (EU) 2017/980 der Kommis-
sion vom 7. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für die Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zusammenarbeit der
zuständigen Behörden bei der Überwachung, den Überprüfungen vor Ort und
den Ermittlungen und für den Informationsaustausch zwischen den zustän-
digen Behörden gemäss der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 148 vom 10.6.2017, S. 3)

31bazm. 3201732017 RR 09810981: Durchführungsverordnung (EU) 2017/981 der Kommis-
sion vom 7. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für die Standardformulare, Muster und Verfahren zur Konsultation anderer
zuständiger Behörden vor einer Zulassung gemäss der Richtlinie 2014/65/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 148 vom 10.6.2017, S. 16)

31bazn. 3201732017 RR 09880988: Durchführungsverordnung (EU) 2017/988 der Kommis-
sion vom 6. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für
Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zusammenarbeit in Bezug
auf Handelsplätze, deren Geschäfte in einem Aufnahmemitgliedstaat von
wesentlicher Bedeutung sind (ABl. L 149 vom 13.6.2017, S. 3)

31bazo. 3201732017 RR 10051005: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1005 der Kommis-
sion vom 15. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in
Bezug auf Format und Zeitpunkt der Mitteilungen und der Veröffentlichung
der Aussetzung des Handels und des Ausschlusses von Finanzinstrumenten
gemäss der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 153 vom 16.6.2017, S. 1)

31bazp. 3201732017 RR 10181018: Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018 der Kommission
vom 29. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch
technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Angaben, die von
Wertpapierfirmen, Marktbetreibern und Kreditinstituten zu übermitteln sind
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(ABl. L 155 vom 17.6.2017, S. 1), berichtigt in ABl. L 292 vom 10.11.2017, S.
119

31bazq. 3201732017 RR 10931093: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1093 der Kommis-
sion vom 20. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
im Hinblick auf das Format der Positionsberichte von Wertpapierfirmen und
Marktbetreibern (ABl. L 158 vom 21.6.2017, S. 16)

31bazr. 3201732017 RR 11101110: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1110 der Kom-
mission vom 22. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards für die Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zulassung
von Datenbereitstellungsdiensten und die damit zusammenhängenden Mittei-
lungen gemäss der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 162 vom 23.6.2017, S. 3)

31bazs. 3201732017 RR 11111111: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1111 der Kommis-
sion vom 22. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
zu den Verfahren und Formularen für die Übermittlung von Informationen
über Sanktionen und Massnahmen im Einklang mit der Richtlinie 2014/65/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 162 vom 23.6.2017, S. 14)

31bazt. 3201732017 RR 17991799: Delegierte Verordnung (EU) 2017/1799 der Kommission
vom 12. Juni 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die für bestimmte
Zentralbanken von Drittländern geltende Ausnahme von Vorhandels- und
Nachhandelstransparenzanforderungen bei der Ausübung der Geld-,
Devisen- und Finanzmarktpolitik (ABl. L 259 vom 7.10.2017, S. 11), geändert
durch:
- 3201932019 RR 04620462: Delegierte Verordnung (EU) 2019/462 der Kommission vom

30. Januar 2019 (ABl. L 80 vom 22.3.2019, S. 13).
31bazu. 3201732017 RR 19431943: Delegierte Verordnung (EU) 2017/1943 der Kommission

vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards in Bezug
auf Informationen und Anforderungen für die Zulassung von Wertpapier-
firmen (ABl. L 276 vom 26.10.2017, S. 4)

31bazv. 3201732017 RR 19441944: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1944 der Kommis-
sion vom 13. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für die Standardformulare, Muster und Verfahren für den Konsultationspro-
zess zwischen den jeweils zuständigen Behörden nach Anzeige eines geplanten
Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung an einer Wertpapierfirma gemäss den
Richtlinien 2004/39/EG und 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 276 vom 26.10.2017, S. 12)

31bazw. 3201732017 RR 19451945: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1945 der Kommis-
sion vom 19. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für Mitteilungen von und an Wertpapierfirmen, die eine Zulassung beantragen
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oder besitzen, gemäss der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 276 vom 26.10.2017, S. 22)

31bazx. 3201732017 RR 19461946: Delegierte Verordnung (EU) 2017/1946 der Kommission
vom 11. Juli 2017 zur Ergänzung der Richtlinien 2004/39/EG und 2014/65/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulie-
rungsstandards für eine erschöpfende Liste der Informationen, die interes-
sierte Erwerber in die Anzeige des beabsichtigten Erwerbs einer qualifizierten
Beteiligung an einer Wertpapierfirma aufnehmen müssen (ABl. L 276 vom
26.10.2017, S. 32)

31bazy. 3201732017 RR 21542154: Delegierte Verordnung (EU) 2017/2154 der Kommission
vom 22. September 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards für indirekte Clearingvereinbarungen (ABl. L 304 vom 21.11.2017,
S. 6)

31bazz. 3201732017 RR 21942194: Delegierte Verordnung (EU) 2017/2194 der Kommission
vom 14. August 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente
im Hinblick auf Auftragspakete (ABl. L 312 vom 28.11.2017, S. 1)

31bazza. 3201732017 DD 22382238: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2238 der Kommis-
sion vom 5. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Auf-
sichtsrahmens für anerkannte Kontraktmärkte und Swap-Ausführungssys-
teme in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäss der Verordnung (EU)
Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 320 vom
6.12.2017, S. 11)

31bazzb. 3201732017 DD 23182318: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2318 der Kommis-
sion vom 13. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Auf-
sichtsrahmens Australiens für Finanzmärkte gemäss der Richtlinie 2014/65/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 331 vom 14.12.2017,
S. 81)

31bazzc. 3201732017 DD 23192319: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2319 der Kommis-
sion vom 13. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Auf-
sichtsrahmens der Sonderverwaltungsregion Hongkong für als Börse aner-
kannte Kapitalgesellschaften (Recognized Exchange Companies) gemäss der
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L
331 vom 14.12.2017, S. 87)

31bazzd. 3201732017 DD 23202320: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2320 der Kommis-
sion vom 13. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Auf-
sichtsrahmens der Vereinigten Staaten von Amerika für nationale Wertpapier-
börsen und alternative Handelssysteme gemäss der Richtlinie 2014/65/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 331 vom 14.12.2017, S. 94)

31bazze. 3201732017 DD 23822382: Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382 der Kom-
mission vom 14. Dezember 2017 zur Festlegung technischer Durchführungs-
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standards in Bezug auf Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die
Übermittlung von Angaben nach Massgabe der Richtlinie 2014/65/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 340 vom 20.12.2017, S. 6),
berichtigt in ABl. L 33 vom 7.2.2018, S. 5

31bazzf. 3201732017 RR 24172417: Delegierte Verordnung (EU) 2017/2417 der Kommission
vom 17. November 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstru-
mente durch technische Regulierungsstandards zur Handelspflicht für
bestimmte Derivate (ABl. L 343 vom 22.12.2017, S. 48)

31bazzg. 3201732017 DD 24412441: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2441 der Kommis-
sion vom 21. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des für Börsen in
der Schweiz geltenden Rechts- und Aufsichtsrahmens gemäss der Richtlinie
2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 344 vom
23.12.2017, S. 52).

31bb. 3201132011 LL 00610061: Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom
1.7.2011, S. 1), geändert durch:
- 3201332013 LL 00140014: Richtlinie 2013/14/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 21. Mai 2013 (ABl. L 145 vom 31.5.2013, S. 1).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zum Abkommen und sofern

in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Richtlinie auch die EFTA-Staaten beziehungsweise ihre zustän-
digen Behörden.

b) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, werden die Euro-
päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und die EFTA-
Überwachungsbehörde für die Zwecke der Richtlinie zusammenarbeiten,
Informationen austauschen und einander konsultieren, insbesondere vor
Ergreifen etwaiger Massnahmen.

c) In der Richtlinie enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese Rechtsakte in das Abkommen
übernommen wurden.

d) In den Fällen gemäss Nummer 31i dieses Anhangs gelten Verweise auf die
Befugnisse der ESMA nach Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010
des Europäischen Parlaments und des Rates in dieser Richtlinie für die
EFTA-Staaten als Verweise auf die Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
behörde.
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e) Für die EFTA-Staaten erhält Art. 4 Abs. 1 Bst. an folgende Fassung:

,"Verbriefungszweckgesellschaften" sind Gesellschaften, deren einziger
Zweck darin besteht, eine oder mehrere Verbriefungen im Sinne nachste-
hender Begriffsbestimmungen und weitere zur Erfüllung dieses Zwecks geeig-
nete Tätigkeiten durchzuführen.

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet "Verbriefung" eine Transaktion
oder ein System, wodurch ein Rechtssubjekt, das von dem Originator oder
Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen getrennt ist
und zum Zweck der Verbriefung geschaffen wird oder diesem Zweck bereits
dient, Finanzierungsinstrumente an Investoren ausgibt und einer oder mehrere
der folgenden Vorgänge stattfinden:
a) eine Sicherheit oder ein Sicherheitenpool wird durch Übergang der an

diesen Sicherheiten bestehenden Rechte oder wirtschaftlichen Ansprüche
vom Originator oder durch Unterbeteiligung auf ein Rechtssubjekt, ganz
oder teilweise, übertragen, das von dem Originator getrennt ist und zum
Zweck der Transaktion oder des Systems geschaffen wird oder diesem
Zweck bereits dient;

b) das Kreditrisiko einer Sicherheit oder eines Sicherheitenpools wird durch
Verwendung von Kreditderivaten, Garantien oder ähnlichen Mechanismen
ganz oder teilweise auf Investoren in Finanzierungsinstrumente von einem
Rechtssubjekt übertragen, das von dem Originator getrennt ist und zum
Zweck der Transaktion oder des Systems geschaffen wird oder diesem
Zweck bereits dient;

c) ein Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen über-
trägt Versicherungsrisiken auf ein Rechtssubjekt, das zum Zweck der
Transaktion oder des Systems geschaffen wird oder diesem Zweck bereits
dient, wobei das Rechtssubjekt seine Belastung mit diesen Risiken in
vollem Umfang durch die Ausgabe von Finanzierungsinstrumenten finan-
ziert und die Tilgungsansprüche der Investoren in diese Finanzierungsin-
strumente gegenüber den Rückversicherungsverbindlichkeiten des Rechts-
subjekts nachrangig sind.

Die ausgegebenen Finanzierungsinstrumente stellen keine Zahlungsver-
pflichtungen des Originators, des Versicherungsunternehmens oder des
Rückversicherungsunternehmens dar.‘

f) In Art. 7 Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt:

,Die ESMA nimmt in das in Unterabs. 2 genannte öffentliche Zentralre-
gister unter den gleichen Bedingungen Informationen über AIFM, die von
den zuständigen Behörden eines EFTA-Staates gemäss dieser Richtlinie
zugelassen werden, über AIF, die im EWR von solchen AIFM verwaltet
und/oder vertrieben werden, sowie über die für jeden AIFM zuständige
Behörde auf.‘
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g) In Art. 9 Abs. 6 und in Art. 21 Abs. 6 Bst. b, Abs. 7 und Abs. 17 Bst. b wird
das Wort ‚Unionsrecht‘ durch die Wörter ‚EWR-Abkommen‘ ersetzt.

h) In Art. 21 Abs. 3 Bst. c werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚21. Juli
2011‘ durch die Worte ‚dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 202/2016 vom 23. September 2016‘
ersetzt.
i) Art. 43 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden die Wörter ,Rechtsakte der Union‘ durch die Wörter

,gemäss dem EWR-Abkommen anwendbarer Rechtsakte‘ ersetzt.
ii) In Abs. 2 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚bis zum 22. Juli

2014‘ durch die Wörter ‚innerhalb von 18 Monaten nach dem Inkraft-
treten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 202/
2016 vom 23. September 2016‘ ersetzt.

j) Art. 47 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 Unterabs. 2 und in den Abs. 2, 8 und 10 wird nach dem Wort

‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter ‚oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 3 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch richtige
Form der Wörter ‚oder die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iii) Für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 4, 5 und 9 das Wort ‚ESMA‘
durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

iv) In Abs. 7 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚In Fällen, die die EFTA-Staaten betreffen, konsultiert die ESMA vor
der Ausarbeitung eines Entwurfs im Sinne von Art. 9 Abs. 5 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1095/2010 im Hinblick auf einen Beschluss der
EFTA-Überwachungsbehörde nach Abs. 4 gegebenenfalls den ESRB
und andere zuständige Behörden. Sie leitet die eingegangenen Stel-
lungnahmen an die EFTA-Überwachungsbehörde weiter.ʻ

k) Art. 50 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch richtige

Form der Wörter ‚oder die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) In Abs. 4 Unterabs. 1 werden nach dem Wort ‚einander‘ die Wörter ‚der

EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
l) In Art. 61 werden für die EFTA-Staaten die Angaben ‚22. Juli 2013‘ und ‚22.

Juli 2017‘ jeweils durch die Angabe ‚18 Monate nach dem Tag des Inkraft-
tretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 202/2016
vom 23. September 2016‘ ersetzt.

31bba. 3201332013 RR 02310231: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission
vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedin-
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gungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung,
Transparenz und Beaufsichtigung (ABl. L 83 vom 22.3.2013, S. 1), geändert
durch:
- 3201832018 RR 16181618: Delegierte Verordnung (EU) 2018/1618 der Kommission vom

12. Juli 2018 (ABl. L 271 vom 30.10.2018, S. 1).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den
folgenden Anpassungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zum Abkommen und sofern

in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, schliessen die Bezug-
nahmen auf die Mitgliedstaaten und zuständigen Behörden der ‚EU‘ oder
‚Union‘ neben ihrer Bedeutung in der Delegierten Verordnung auch die
EFTA-Staaten beziehungsweise ihre zuständigen Behörden ein.

b) In Art. 15 werden die Wörter ‚dem Unions- oder dem nationalen Recht‘
durch die Wörter ‚dem EWR-Abkommen‘ ersetzt; in den Art. 84 und 86
werden die Wörter ‚die Rechtsvorschriften der Union‘ durch die Wörter
‚das EWR-Abkommen‘ ersetzt; in Art. 99 wird das Wort ‚Unionsrecht‘
durch die Wörter ‚dem EWR-Abkommen‘ ersetzt.

c) In Art. 55 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚dem 1. Januar 2011‘
durch die Wörter ‚dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 202/2016 vom 23. September 2016‘ und die
Worte ‚dem 31. Dezember 2014‘ durch die Worte ‚zwölf Monaten nach
dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 202/2016 vom 23. September 2016‘ ersetzt.

d) In Art. 114 Abs. 3 werden die Wörter ‚Rechtsvorschriften der Union‘
durch die Wörter ‚nach dem EWR-Abkommen anzuwendenden Rechts-
vorschriften‘ ersetzt.

31bbb. 3201332013 RR 04470447: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 447/2013 der Kom-
mission vom 15. Mai 2013 zur Festlegung des Verfahrens für AIFM, die
beschliessen, sich der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates zu unterwerfen (ABl. L 132 vom 16.5.2013, S. 1)

31bbc. 3201332013 RR 04480448: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 448/2013 der Kom-
mission vom 15. Mai 2013 zur Festlegung eines Verfahrens für die Bestim-
mung des Referenzmitgliedstaats eines Nicht-EU-AIFM gemäss der Richtlinie
2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 132 vom
16.5.2013, S. 3)

Die Durchführungsverordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgender Anpassung:

Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zum Abkommen und sofern
in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Ausdrücke
‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeutung in der
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Durchführungsverordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise ihre
zuständigen Behörden.

31bbd. 3201432014 RR 06940694: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 694/2014 der Kommission
vom 17. Dezember 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungs-
standards zur Bestimmung der Arten von Verwaltern alternativer Investment-
fonds (ABl. L 183 vom 24.6.2014, S. 18)

31bbe. 3201532015 RR 05140514: Delegierte Verordnung (EU) 2015/514 der Kommission
vom 18. Dezember 2014 über die nach Art. 67 Abs. 3 der Richtlinie 2011/
61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates von den zuständigen
Behörden an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zu
übermittelnden Informationen (ABl. L 82 vom 27.3.2015, S. 5)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:

Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zum Abkommen und sofern
in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Ausdrücke
‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeutung in der
Delegierten Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise ihre zustän-
digen Behörden.

31bc. 3201232012 RR 06480648: Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien
und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1), geändert durch:
- 3201332013 RR 10021002: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1002/2013 der Kommission

vom 12. Juli 2013 (ABl. L 279 vom 19.10.2013, S. 2);
- 3201532015 RR 15151515: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1515 der Kommission vom

5. Juni 2015 (ABl. L 239 vom 15.9.2015, S. 63);
- 3201532015 LL 08490849: Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 20. Mai 2015 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73);
- 3201932019 RR 04600460: Delegierte Verordnung (EU) 2019/460 der Kommission vom

30. Januar 2019 (ABl. L 80 vom 22.3.2019, S. 8);
- 3201432014 RR 06000600: Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 15. Mai 2014 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84), berich-
tigt in ABl. L 270 vom 15.10.2015, S. 4, ABl. L 187 vom 12.7.2016, S. 30
und ABl. L 278 vom 27.10.2017, S. 54;

- 3201432014 LL 00590059: Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. Mai 2014 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190);

- 3201332013 RR 05750575: Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1), berich-
tigt in ABl. L 208 vom 2.8.2013, S. 68, ABl. L 321 vom 30.11.2013, S. 6 und
ABl. L 20 vom 25.1.2017, S. 2;
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- 3201732017 RR 06100610: Delegierte Verordnung (EU) 2017/610 der Kommission vom
20. Dezember 2016 (ABl. L 86 vom 31.3.2017, S. 3);

- 3201732017 RR 09790979: Delegierte Verordnung (EU) 2017/979 der Kommission vom
2. März 2017 (ABl. L 148 vom 10.6.2017, S. 1);

- 3201932019 RR 08760876: Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Mai 2019 (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 1).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und

sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, arbeiten die
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und die
EFTA-Überwachungsbehörde für die Zwecke dieser Verordnung
zusammen, tauschen Informationen aus und konsultieren einander, insbe-
sondere vor Ergreifen etwaiger Massnahmen. Dazu gehört insbesondere
die Verpflichtung, einander unverzüglich die Informationen zu übermit-
teln, die jede der beiden Stellen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im
Rahmen dieser Verordnung benötigt, wie etwa die Erstellung der Ent-
würfe durch die ESMA gemäss Bst. d. Dies gilt unter anderem für Informa-
tionen, die eine Stelle infolge von Anträgen auf Registrierung oder als Ant-
worten auf an Marktteilnehmer gerichtete Auskunftsverlangen erhält oder
im Rahmen von Untersuchungen oder Prüfungen vor Ort erlangt.

Unbeschadet des Art. 109 dieses Abkommens übermitteln die ESMA und
die EFTA-Überwachungsbehörde einander alle Anträge, Informationen,
Beschwerden oder Ersuchen, die in ihre jeweilige Zuständigkeit fallen.

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen der ESMA und der EFTA-
Überwachungsbehörde im Hinblick auf die Anwendung der Bestimmungen
der Verordnung beraumen der Vorsitz der ESMA und das Kollegium der
EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der
Angelegenheit möglichst bald eine Sitzung an, um zu einem Einvernehmen
zu gelangen. Wird kein Einvernehmen erzielt, kann der Vorsitz der ESMA
oder das Kollegium der EFTA-Überwachungsbehörde darum ersuchen, dass
die Vertragsparteien die Angelegenheit dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss
vorlegen, der sie nach Massgabe des Art. 111 dieses Abkommens behandelt,
der mutatis mutandis Anwendung findet. Gemäss Art. 2 des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 1/94 vom 8. Februar 1994 zur Annahme
der Geschäftsordnung des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (ABl. L 85 vom
30.3.1994, S. 60) kann eine Vertragspartei in dringenden Fällen um eine unver-
zügliche Einberufung von Sitzungen ersuchen. Ungeachtet dieses Absatzes
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kann eine Vertragspartei den Gemeinsamen EWR-Ausschuss gemäss Art. 5
oder 111 dieses Abkommens jederzeit auf eigene Initiative mit der Angelegen-
heit befassen.

c) Mit den Ausdrücken ‚Mitglieder des ESZB‘ oder ‚Zentralbanken‘ wird neben
ihrer Bedeutung in der Verordnung auch auf die nationalen Zentralbanken
der EFTA-Staaten Bezug genommen, mit Ausnahme Liechtensteins, für das
diese Bezugnahmen nicht gelten.

d) Beschlüsse, Interimsbeschlüsse, Mitteilungen, einfache Ersuchen, Widerrufe
von Beschlüssen und sonstige Massnahmen der EFTA-Überwachungsbe-
hörde nach Art. 56 Abs. 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 1, Art. 62 Abs. 3, Art.
63 Abs. 4, Art. 64 Abs. 5, Art. 65 Abs. 1, Art. 66 Abs. 1, Art. 71 und Art. 73
Abs. 1 werden unverzüglich auf der Grundlage von Entwürfen angenommen,
die die ESMA auf eigene Initiative oder auf Ersuchen der EFTA-Überwa-
chungsbehörde ausarbeitet.

e) In Art. 4 Abs. 2 Bst. a, Art. 7 Abs. 5 und Art. 11 Abs. 6 und 10 werden
nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

f) In Art. 6 Abs. 2 Bst. c werden nach dem Wort ‚Clearingpflicht‘ die Wörter ‚in
der Union und - sofern der Zeitpunkt ein anderer ist - in den EFTA-Staaten‘
eingefügt.

g) In Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 3 wird für die EFTA-Staaten die Angabe
‚16. August 2012‘ durch die Angabe ‚Tag des Inkrafttretens des Beschlusses
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 206/2016 vom 30. September 2016‘
ersetzt.

h) In Art. 12 Abs. 2 wird für die EFTA-Staaten die Angabe ‚Bis zum 17. Februar
2013‘ durch die Angabe ‚Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 206/2016 vom 30. Sep-
tember 2016‘ ersetzt.

i) Art. 17 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 4 und in Abs. 5 Unterabs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils

grammatisch korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 5 wird das Wort ‚Unionsrecht‘ durch die jeweils grammatisch kor-
rekte Form der Wörter ‚das EWR-Abkommen‘ ersetzt.
j) In den Art. 18 und 25 werden Bezugnahmen auf die ‚Unionswäh-

rungen‘ durch Bezugnahmen auf die ‚amtlichen Währungen der Ver-
tragsparteien des EWR-Abkommens‘ ersetzt.

k) In Art. 55 Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle
eines in einem EFTA-Staat niedergelassenen Transaktionsregisters, bei der
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

l) Art. 56 wird wie folgt angepasst:
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i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle eines in
einem EFTA-Staat niedergelassenen Transaktionsregisters, an die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 2 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls
die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

m) In Art. 57 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls
die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

n) In Art. 58 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte
Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘
eingefügt.

o) Art. 59 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls

die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

‚Die ESMA und die EFTA-Überwachungsbehörde unterrichten ein-
ander und die Kommission über jeden gemäss Abs. 1 erlassenen
Beschluss.‘

p) In Art. 60 werden die Wörter ‚der ESMA oder Bediensteten der ESMA oder
sonstigen von ihr bevollmächtigten Personen‘ durch die Wörter ‚der ESMA
beziehungsweise der EFTA-Überwachungsbehörde oder ihren Bediensteten
oder sonstigen von der ESMA beziehungsweise der EFTA-Überwachungsbe-
hörde bevollmächtigten Personen‘ ersetzt.

q) Art. 61 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle von in

einem EFTA-Staat niedergelassenen Transaktionsregistern beziehungs-
weise mit diesen verbundenen Dritten, an die die Transaktionsregister
betriebliche Aufgaben oder Tätigkeiten ausgelagert haben, die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In den Abs. 2, 3 und 5 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch
das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

iii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Bst. g folgende Fassung:

‚sie weist auf das Recht nach Art. 36 des Abkommens zwischen den
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofes hin, den Beschluss durch den EFTA-Gerichtshof über-
prüfen zu lassen.‘

iv) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die gemäss diesem Artikel
erhaltenen Informationen unverzüglich an die ESMA weiter.‘

r) Art. 62 wird wie folgt angepasst:
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i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte
Form der Wörter ‚oder, falls eine Person, die einer Untersuchung unter-
worfen ist, in einem EFTA-Staat niedergelassen ist, die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte Per-
sonen sind berechtigt, die EFTA-Überwachungsbehörde bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben gemäss diesem Artikel zu unterstützen und
sich auf Ersuchen der ESMA an den Untersuchungen zu beteiligen.‘

iii) Für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 2, 3 und 4 sowie in Abs. 6 Sätze 1
und 2 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘
ersetzt.

iv) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Satz 2 folgende Fassung:

‚In dem Beschluss wird Folgendes angegeben: Gegenstand und Zweck
der Untersuchung, die in Art. 66 vorgesehenen Zwangsgelder und das
Recht, den Beschluss durch den EFTA-Gerichtshof gemäss Art. 36 des
Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errichtung einer
Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs überprüfen zu lassen.‘

v) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 6 Satz 3 nach den Wörtern ‚Akten
der ESMA‘ die Wörter ‚und der EFTA-Überwachungsbehörde‘ einge-
fügt.

vi) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 Satz 4 folgende Fassung:

‚Die Rechtmässigkeit des Beschlusses der EFTA-Überwachungsbehörde
unterliegt ausschliesslich der Prüfung durch den EFTA-Gerichtshof
gemäss dem Abkommen zwischen den EFTA-Staaten über die Errich-
tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs.‘

s) Art. 63 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle einer

in einem EFTA-Staat niedergelassenen juristischen Person, die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die gemäss diesem Artikel
erhaltenen Informationen unverzüglich an die ESMA weiter.‘

iii) Für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 2 bis 7 sowie in Abs. 9 Sätze 1, 2
und 3 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘
ersetzt.

iv) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte Per-
sonen sind berechtigt, die EFTA-Überwachungsbehörde bei der Wahr-
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nehmung ihrer Aufgaben gemäss diesem Artikel zu unterstützen und
sich an den Prüfungen vor Ort zu beteiligen.‘

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 4 Satz 2 folgende Fassung:

‚In dem Beschluss wird Folgendes angegeben: Gegenstand, Zweck und
Zeitpunkt des Beginns der Untersuchung, die in Art. 66 festgelegten
Zwangsgelder sowie das Recht, den Beschluss durch den EFTA-
Gerichtshof gemäss Art. 36 des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten über die Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofs überprüfen zu lassen.‘

vi) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 9 Satz 4 nach den Wörtern ‚Akten
der ESMA‘ die Wörter ‚und der EFTA-Überwachungsbehörde‘ einge-
fügt.

vii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 9 Satz 5 folgende Fassung:

‚Die Rechtmässigkeit des Beschlusses der EFTA-Überwachungsbehörde
unterliegt ausschliesslich der Prüfung durch den EFTA-Gerichtshof
gemäss dem Abkommen zwischen den EFTA-Staaten über die Errich-
tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs.‘

t) Art. 64 wird wie folgt angepasst:
i) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 1 Satz 1 die Wörter ‚ESMA benennt

aus dem Kreis ihrer Bediensteten einen unabhängigen Untersuchungs-
beauftragten zur Untersuchung des Sachverhalts‘ durch die Wörter
,benennt die EFTA-Überwachungsbehörde nach Rücksprache mit der
ESMA aus dem Kreis ihrer Bediensteten einen unabhängigen Untersu-
chungsbeauftragten zur Untersuchung des Sachverhalts‘ ersetzt.

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Der von der EFTA-Überwachungsbehörde benannte Untersuchungs-
beauftragte darf nicht direkt oder indirekt in die Beaufsichtigung oder
das Registrierungsverfahren des betreffenden Transaktionsregisters ein-
bezogen sein oder gewesen sein und nimmt seine Aufgaben unabhängig
vom Kollegium der EFTA-Überwachungsbehörde und vom Rat der
Aufseher der ESMA wahr.‘

iii) Für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 2, 3 und 4 nach dem Wort ‚ESMA‘
die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter ‚und die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iv) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 5 nach den Wörtern ‚die Gegenstand der
Untersuchungen waren,‘ folgende Fassung:

‚entscheidet die EFTA-Überwachungsbehörde, ob die Personen, die
Gegenstand der Untersuchungen waren, einen oder mehrere der in
Anhang I aufgeführten Verstösse begangen haben; ist dies der Fall,
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ergreift sie eine Aufsichtsmassnahme nach Art. 73 und verhängt eine
Geldbusse nach Art. 65.

Die EFTA-Überwachungsbehörde übermittelt der ESMA alle notwen-
digen Informationen und Akten für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen
im Rahmen dieses Absatzes.‘

v) In Abs. 6 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder der EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

vi) In Abs. 8 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort
‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

u) Art. 65 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle eines

in einem EFTA-Staat niedergelassenen Transaktionsregisters, die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 2 wird das Wort ‚ESMA‘ durch das
Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

v) Art. 66 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, falls das Trans-

aktionsregister oder die betreffende Person in einem EFTA-Staat nieder-
gelassen ist, die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 4 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort
‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

w) Art. 67 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden die folgenden Unterabsätze angefügt:

‚Vor der Ausarbeitung von Entwürfen für die EFTA-Überwachungsbe-
hörde gemäss den Art. 65 und 66 gibt die ESMA den Personen, die dem
Verfahren unterworfen sind, Gelegenheit, zu den im Rahmen des Verfah-
rens getroffenen Feststellungen angehört zu werden. Die ESMA stützt
ihre Entwürfe nur auf Feststellungen, zu denen sich die Personen, die
dem Verfahren unterworfen sind, äussern konnten.

Die EFTA-Überwachungsbehörde stützt ihre Beschlüsse gemäss den
Art. 65 und 66 nur auf Feststellungen, zu denen sich die Personen, die
dem Verfahren unterworfen sind, äussern konnten.‘

ii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 2 nach den Wörtern ‚Akten der
ESMA‘ die Wörter ‚und der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 2 nach den Wörtern ‚interne vor-
bereitende Unterlagen der ESMA‘ die Wörter ‚und der EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

x) Art. 68 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird Folgendes angefügt:

0.110 EWR Abkommen (EWRA)

82 Fassung: 01.06.2022



‚Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht ebenfalls sämtliche
von ihr gemäss den Art. 65 und 66 verhängten Geldbussen und Zwangs-
gelder unter den in diesem Absatz aufgeführten Bedingungen, die für
die Offenlegung von Geldbussen und Zwangsgeldern durch die ESMA
gelten.‘

ii) Für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 3 und 4 das Wort ‚ESMA‘ durch
das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 3 die Wörter "das Europäische Par-
lament, den Rat‘ durch die Wörter ‚die ESMA, den Ständigen Ausschuss
der EFTA-Staaten‘ ersetzt.

iv) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 4 das Wort ‚Gerichtshof‘ durch das
Wort ‚EFTA-Gerichtshof‘ ersetzt.

v) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten entscheidet über die Zuwei-
sung der Beträge der von der EFTA-Überwachungsbehörde eingezo-
genen Geldbussen und Zwangsgelder.‘

y) Art. 71 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle eines

in einem EFTA-Staat niedergelassenen Transaktionsregisters, die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 2 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort
‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

iii) In Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort ‚widerrufen‘ die Wörter ‚oder, im
Falle eines in einem EFTA-Staat niedergelassenen Transaktionsregisters,
keinen Entwurf für die EFTA-Überwachungsbehörde zu diesem Zweck
auszuarbeiten‘ eingefügt.

z) Dem Art. 72 Abs. 1 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚In Bezug auf in einem EFTA-Staat niedergelassene Transaktionsregister
werden von der EFTA-Überwachungsbehörde Gebühren auf derselben
Grundlage in Rechnung gestellt wie die Gebühren, die andere Transaktions-
register gemäss dieser Verordnung und den in Abs. 3 genannten delegierten
Rechtsakten entrichten müssen.

Die von der EFTA-Überwachungsbehörde gemäss diesem Absatz eingezo-
genen Gebühren werden unverzüglich an die ESMA weitergeleitet.‘

za) Art. 73 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle

eines in einem EFTA-Staat niedergelassenen Transaktionsregisters, die
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 2 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort
‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

EWR Abkommen (EWRA) 0.110

Fassung: 01.06.2022 83



iii) In Abs. 3 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt dem betreffenden Transak-
tionsregister unverzüglich jeden aufgrund von Abs. 1 gefassten
Beschluss mit und setzt die zuständigen Behörden und die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis. Die ESMA macht jeden der-
artigen Beschluss innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem Datum
seines Erlasses auf ihrer Website öffentlich bekannt. Die EFTA-Über-
wachungsbehörde macht ebenfalls jeden von ihr gefassten Beschluss
innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem Datum seines Erlasses auf
ihrer Website öffentlich bekannt.

Bei der öffentlichen Bekanntmachung eines Beschlusses der EFTA-
Überwachungsbehörde gemäss Unterabs. 3 geben die ESMA und die
EFTA-Überwachungsbehörde auch öffentlich bekannt, dass das
betreffende Transaktionsregister das Recht hat, den Beschluss durch
den EFTA-Gerichtshof überprüfen zu lassen, und gegebenenfalls, dass
ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde, wobei sie darauf hin-
weisen, dass Klagen vor dem EFTA-Gerichtshof keine aufschiebende
Wirkung haben und dass der EFTA-Gerichtshof die Möglichkeit hat,
die Anwendung des angefochtenen Beschlusses nach Art. 40 des
Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errichtung einer
Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs auszusetzen.‘

zb) Art. 74 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 Satz 1 werden vor den Wörtern ‚spezifische Aufsichtsaufgaben‘

die Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ ein-
gefügt.

ii) In den Abs. 2 bis 5 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch
korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

iii) Folgender Absatz wird angefügt:

‚6) Vor einer Delegation von Aufgaben konsultieren die EFTA-Überwa-
chungsbehörde und die ESMA einander.‘

zc) Art. 75 Abs. 2 und 3 und Art. 76 finden keine Anwendung.
zd) Art. 81 Abs. 3 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:

i) Unter Bst. f werden die Wörter ‚nach Art. 75 mit der Union‘ durch die
Wörter ‚mit dem EFTA-Staat der Niederlassung über den gegenseitigen
Zugang zu Informationen über Derivatekontrakte, die in Transaktions-
registern erfasst sind, und den Austausch solcher Informationen‘ ersetzt.

ii) Unter Bst. i werden die Wörter ,nach Art. 76 mit der ESMA‘ durch die
Wörter ‚mit dem EFTA-Staat der Niederlassung über den Zugang zu
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Informationen über Derivatekontrakte, die in Transaktionsregistern in
dem betreffenden EFTA-Staat erfasst sind,‘ ersetzt.

iii) Bst. j erhält folgende Fassung:

,der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden,
vorbehaltlich des Inhalts und des Inkrafttretens eines Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur Aufnahme der Verordnung (EG)
Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energie-
regulierungsbehörden,‘.

ze) In Art. 83 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte
Form der Wörter ‚oder die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

zf) In Art. 84 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚,die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

zg) In Art. 87 Abs. 2 wird für die EFTA-Staaten die Angabe ,bis zum 17. August
2014‘ durch die Angabe ,innerhalb eines Jahres ab dem Tag des Inkrafttretens
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 206/2016 vom 30.
September 2016‘ ersetzt.

zh) Art. 89 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird nach Unterabs. 1 folgender Unterabsatz eingefügt:

,Während eines Zeitraums von drei Jahren nach dem Inkrafttreten des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 206/2016 vom 30.
September 2016 findet die Clearingpflicht nach Art. 4 keine Anwendung
auf OTC-Derivatekontrakte, die objektiv messbar die Anlagerisiken
reduzieren, welche unmittelbar mit der Zahlungsfähigkeit von in einem
EFTA-Staat errichteten Altersversorgungssystemen im Sinne des Art. 2
Nummer 10 verbunden sind. Die Übergangsfrist gilt auch für Einrich-
tungen, die zu dem Zweck errichtet wurden, die Mitglieder von Alters-
versorgungssystemen bei einem Ausfall zu entschädigen.‘

ii) In den Abs. 3, 5, 6 und 8 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern
‚von der Kommission erlassen wurden‘ die Wörter ‚ und im EWR
Anwendung fanden‘ eingefügt.

iii) In Abs. 3 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern ‚nach dem Tag
des Inkrafttretens sämtlicher‘ die Wörter ‚Beschlüsse des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses mit den‘ eingefügt.

iv) In den Abs. 5 und 6 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern ‚Tag
des Inkrafttretens der‘ die Wörter ,Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses mit den‘ eingefügt.
zi) In Anhang I Abschnitt IV Bst. a und c und in Anhang II Abschnitt

I Bst. g und Abschnitt II Bst. c wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die
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jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls
die EFTA-Überwachungsbehörde‘ ein

31bcaa. 3201432014 DD 07520752: Durchführungsbeschluss 2014/752/EU der Kommission
vom 30. Oktober 2014 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Japans für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-
Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 311 vom
31.10.2014, S. 55).

31bcab. 3201432014 DD 07530753: Durchführungsbeschluss 2014/753/EU der Kommission
vom 30. Oktober 2014 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Singapurs für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-
Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 311 vom
31.10.2014, S. 58).

31bcac. 3201432014 DD 07540754: Durchführungsbeschluss 2014/754/EU der Kommission
vom 30. Oktober 2014 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Hong Kongs für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 311
vom 31.10.2014, S. 62).

31bcad. 3201432014 DD 07550755: Durchführungsbeschluss 2014/755/EU der Kommission
vom 30. Oktober 2014 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Australiens für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 311
vom 31.10.2014, S. 66).

31bcae. 3201532015 DD 20382038: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2038 der Kommission
vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
der Republik Korea für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L
298 vom 14.11.2015, S. 25).

31bcaf. 3201532015 DD 20392039: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2039 der Kommission
vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Südafrikas für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 298
vom 14.11.2015, S. 29).

31bcag. 3201532015 DD 20402040: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2040 der Kommission
vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
bestimmter Provinzen Kanadas für zentrale Gegenparteien mit den Anforde-
rungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und
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des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsre-
gister (ABl. L 298 vom 14.11.2015, S. 32).

31bcah. 3201532015 DD 20412041: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2041 der Kommission
vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Mexikos für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-
Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 298 vom
14.11.2015, S. 38).

31bcai. 3201532015 DD 20422042: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2042 der Kommission
vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
der Schweiz für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 298
vom 14.11.2015, S. 42).

31bcaj. 3201632016 DD 10731073: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1073 der Kommission
vom 1. Juli 2016 über die Gleichwertigkeit anerkannter Kontraktmärkte in den
Vereinigten Staaten von Amerika gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 178 vom 2.7.2016, S. 24).

31bcak. 3201632016 DD 22702270: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2270 der Kommission
vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit in Singapur genehmigter
Börsen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 42).

31bcal. 3201632016 DD 22712271: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2271 der Kommission
vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit von Börsen für Finanzin-
strumente und Warenbörsen in Japan gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016,
S. 45).

31bcam. 3201632016 DD 22722272: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2272 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit von Finanzmärkten in
Australien gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 48).

31bcan. 3201632016 DD 22732273: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2273 der Kommission
vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit in Kanada anerkannter
Börsen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 51).

31bcao. 3201632016 DD 03770377: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/377 der Kommission
vom 15. März 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der
Vereinigten Staaten von Amerika für von der Commodity Futures Trading
Commission (Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) zugelassene und
beaufsichtigte zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L
70 vom 16.3.2016, S. 32).
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31bcap. 3201632016 DD 22692269: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2269 der Kommission
vom 14. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Indiens für zentrale Gegenparteien gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S.
38).

31bcaq. 3201632016 DD 22742274: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2274 der Kommission
vom 14. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Neuseelands für zentrale Gegenparteien gemäss der Verordnung (EU) Nr.
648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom
16.12.2016, S. 54).

31bcar. 3201632016 DD 22752275: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2275 der Kommission
vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Japans für zentrale Gegenparteien gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S.
57).

31bcas. 3201632016 DD 2276:2276: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2276 der Kommission
vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
Brasiliens für zentrale Gegenparteien gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016,
S. 61).

31bcat. 3201632016 DD 22772277: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2277 der Kommission
vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
im Dubai International Financial Centre für zentrale Gegenparteien gemäss
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 65).

31bcau. 3201632016 DD 22782278: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2278 der Kommission
vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens
der Vereinigten Arabischen Emirate für zentrale Gegenparteien gemäss der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 68).

31bcav. 3201732017 DD 18571857: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1857 der Kommission
vom 13. Oktober 2017 über die Anerkennung der Gleichwertigkeit der
Rechts-, Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen der Vereinigten Staaten
von Amerika für der Aufsicht der Commodity Futures Trading Commission
(Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) unterliegende Derivatge-
schäfte mit bestimmten Anforderungen des Art. 11 der Verordnung (EU) Nr.
648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate,
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 265 vom 14.10.2017,
S. 23).

31bcaw. 3201832018 DD 20312031: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/2031 der Kommis-
sion vom 19. Dezember 2018 zur Feststellung der Gleichwertigkeit des für
zentrale Gegenparteien im Vereinigten Königreich Grossbritannien und Irland
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geltenden Rechtsrahmens gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates für einen begrenzten Zeitraum (ABl.
L 325 vom 20.12.2018, S. 50), geändert durch:
- 3201932019 DD 05440544: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/544 der Kommission

vom 3. April 2019 (ABl. L 95 vom 4.4.2019, S. 9).
31bcb. 3201232012 RR 12471247: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kom-

mission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktions-
meldungen an Transaktionsregister gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zen-
trale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S.
20), geändert durch:
- 3201732017 RR 01050105: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/105 der Kommis-

sion vom 26. Oktober 2016 (ABl. L 17 vom 21.1.2017, S. 17), berichtigt in
ABl. L 19 vom 25.1.2017, S. 17.

Die Durchführungsverordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgenden Anpassungen:
a) In Art. 4 Abs. 5 und Art. 4b werden für die EFTA-Staaten nach den Wör-

tern "Datum der Anwendung" die Wörter "im EWR" eingefügt.
b) Art. 5 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:

i) Die Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"1) Derivatkontrakte werden wie folgt gemeldet:
a) innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag des Inkrafttre-

tens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 112/2018 vom 31. Mai 2018, wenn ein Transaktionsre-
gister für diese Derivatekategorie vor dem Tag des Inkraft-
tretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 112/2018 vom 31. Mai 2018 nach Art. 55 der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 registriert wurde;

b) 90 Tage nach Registrierung eines Transaktionsregisters für
eine bestimmte Derivatekategorie gemäss Art. 55 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012, wenn vor dem oder am Tag
des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 112/2018 vom 31. Mai 2018 kein Transak-
tionsregister für diese Derivatekategorie registriert wurde,
frühestens jedoch sechs Monate nach dem Tag des Inkraft-
tretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 112/2018 vom 31. Mai 2018;

c) innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag des Inkrafttre-
tens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 112/2018 vom 31. Mai 2018, wenn sechs Monate nach
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dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 112/2018 vom 31. Mai 2018
für diese Derivatekategorie kein Transaktionsregister
gemäss Art. 55 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 regis-
triert wurde. Die Meldepflicht beginnt an diesem Tag und
solange für diese Derivatekategorie kein Transaktionsre-
gister registriert ist, werden die Kontrakte gemäss Art. 9
Abs. 3 der genannten Verordnung an die ESMA gemeldet."

ii) In den Abs. 3 und 4 werden die Wörter "16. August 2012" durch die
Wörter "1. Juli 2017" ersetzt.

31bcc. 3201232012 RR 12481248: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1248/2012 der Kom-
mission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards für das Format von Anträgen auf Registrierung von Transaktions-
registern gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Trans-
aktionsregister (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 30).

31bcd. 3201232012 RR 12491249: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1249/2012 der Kom-
mission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung technischer Durchführungs-
standards im Hinblick auf das Format der gemäss der Verordnung (EU) Nr.
648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate,
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister von zentralen Gegenparteien
aufzubewahrenden Aufzeichnungen (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 32).

31bce. 3201332013 RR 01480148: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 148/2013 der Kommission
vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale
Gegenparteien und Transaktionsregister bezüglich technischer Regulierungs-
standards für die Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister
(ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 1), geändert durch:
- 3201732017 RR 01040104: Delegierte Verordnung (EU) 2017/104 der Kommission vom

19. Oktober 2016 (ABl. L 17 vom 21.1.2017, S. 1)"
31bcf. 3201332013 RR 01490149: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission

vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regu-
lierungsstandards für indirekte Clearingvereinbarungen, die Clearingpflicht,
das öffentliche Register, den Zugang zu einem Handelsplatz, nichtfinanzielle
Gegenparteien und Risikominderungstechniken für nicht durch eine CCP
geclearte OTC-Derivatekontrakte (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 11).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
gender Anpassung:

Art. 12 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:

0.110 EWR Abkommen (EWRA)

90 Fassung: 01.06.2022

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.352.01.0030.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.352.01.0032.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.052.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.017.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.052.01.0011.01.DEU


i) die Wörter "bis einschliesslich 28. Februar 2014" werden durch die Wörter
"bis maximal sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 112/2018 vom 31.
Mai 2018" ersetzt;

ii) die Wörter "nach dem 28. Februar 2014" werden durch die Wörter "nach
Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 112/2018 vom 31.
Mai 2018" ersetzt;

iii) die Wörter "bis einschliesslich 31. August 2013" werden durch die Wörter
"bis maximal fünf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 112/2018 vom 31.
Mai 2018" ersetzt;

iv) die Wörter "nach dem 31. August 2013" werden durch die Wörter "nach
Ablauf von fünf Monaten nach dem Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 112/2018 vom 31.
Mai 2018" ersetzt;

v) die Wörter "bis einschliesslich 31. August 2014" werden durch die Wörter
"bis maximal sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 112/2018 vom 31.
Mai 2018" ersetzt;

vi) die Wörter "nach dem 31. August 2014" werden durch die Wörter "nach
Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 112/2018 vom 31.
Mai 2018" ersetzt;

31bcg. 3201332013 RR 01500150: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 150/2013 der Kommission
vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale
Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstan-
dards, in denen die Einzelheiten eines Antrags auf Registrierung als Transakti-
onsregister festgelegt werden (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 25).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
gender Anpassung:

Nach dem Wort "ESMA" werden die Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-
Überwachungsbehörde" in der jeweils grammatikalisch korrekten Form ein-
gefügt.

31bch. 3201332013 RR 01510151: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 151/2013 der Kommission
vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale
Gegenparteien und Transaktionsregister im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für die von Transaktionsregistern zu veröffentlichenden und
zugänglich zu machenden Daten sowie operationelle Standards für die Zusam-
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menstellung und den Vergleich von Daten sowie den Datenzugang (ABl. L 52
vom 23.2.2013, S. 33), geändert durch:
- 3201732017 RR 1800:1800: Delegierte Verordnung (EU) 2017/1800 der Kommission vom

29. Juni 2017 (ABl. L 259 vom 7.10.2017, S. 14)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:

a) Art. 2 Abs. 3 gilt für die EFTA-Staaten vorbehaltlich des Inhalts und des
Inkrafttretens eines Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur
Aufnahme der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden.

b) Art. 3 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden die Wörter "im Sinne des Art. 75 der Verordnung (EU)

Nr. 648/2012 mit der Union" durch die Wörter "im Sinne des Art. 81
Abs. 3 Bst. h der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mit dem EFTA-Staat
der Niederlassung" ersetzt;

ii) in Abs. 2 werden die Wörter "im Sinne des Art. 76 der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 mit der Union" durch die Wörter "im Sinne des Art. 81
Abs. 3 Bst. k der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mit dem EFTA-Staat
der Niederlassung" ersetzt.

31bci. 3201332013 RR 01520152: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 152/2013 der Kommission
vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regu-
lierungsstandards für die Eigenkapitalanforderungen an zentrale Gegenpar-
teien (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 37).

31bcj. 3201332013 RR 01530153: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der Kommission
vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulie-
rungsstandards für Anforderungen an zentrale Gegenparteien (ABl. L 52 vom
23.2.2013, S. 41), geändert durch:
- 3201632016 RR 08220822: Delegierte Verordnung (EU) 2016/822 der Kommission vom

21. April 2016 (ABl. L 137 vom 26.5.2016, S. 1).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
gender Anpassung:

a) In Art. 2 Bst. i werden die Wörter "Währungen der Union" durch die
Wörter "amtlichen Währungen der Vertragsparteien des EWR-Abkom-
mens" ersetzt.

31bck. 3201332013 RR 08760876: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 876/2013 der Kommission
vom 28. Mai 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
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rungsstandards bezüglich Kollegien für zentrale Gegenparteien (ABl. L 244
vom 13.9.2013, S. 19).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
gender Anpassung:

Das Wort "Unionswährungen" wird durch die Wörter "amtlichen Währungen
der Vertragsparteien des EWR-Abkommens" ersetzt.

31bcl. 3201332013 RR 10031003: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1003/2013 der Kommis-
sion vom 12. Juli 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Gebühren, die den
Transaktionsregistern von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde in Rechnung gestellt werden (ABl. L 279 vom 19.10.2013, S. 4).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:

a) In Art. 1 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern "die Europäische
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)" die Wörter "oder gege-
benenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

b) In den Art. 2 und 4 wird nach dem Wort "ESMA" die jeweils grammatisch
korrekte Form der Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungs-
behörde" eingefügt.

c) In Art. 10 Abs. 2:
i) wird für die EFTA-Staaten das Wort "ESMA" durch das Wort "EFTA-

Überwachungsbehörde" ersetzt;
ii) wird folgender Unterabsatz angefügt:

"Wenn in Bezug auf in den EFTA-Staaten niedergelassene Transak-
tionsregister die EFTA-Überwachungsbehörde die entrichtete Regis-
trierungsgebühr zu erstatten hat, stellt die ESMA der EFTA-Überwa-
chungsbehörde zu diesem Zweck unverzüglich die einem Transakti-
onsregister zu erstattenden Beträge zur Verfügung."

d) In Art. 11:
i) wird in Abs. 1 folgender Unterabsatz angefügt:

"Wenn in Bezug auf in den EFTA-Staaten niedergelassene Transak-
tionsregister die EFTA-Überwachungsbehörde die Zahlungsaufforde-
rungen für die Tranchen zu übermitteln hat, teilt die ESMA der EFTA-
Überwachungsbehörde die für jedes Transaktionsregister notwendigen
Berechnungen rechtzeitig vor Ablauf der jeweiligen Frist mit.";

ii) wird in Abs. 2 für die EFTA-Staaten das Wort "ESMA" durch das Wort
"EFTA-Überwachungsbehörde" ersetzt.

e) In Art. 13:
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i) werden in Abs. 1 die Wörter "Nur die ESMA" durch die Wörter "Nur
die ESMA oder - bei Transaktionsregistern, die in den EFTA-Staaten
niedergelassen sind - die EFTA-Überwachungsbehörde" ersetzt;

ii) werden in Abs. 2 nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder gegebenen-
falls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

31bcm. 3201432014 RR 02850285: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 285/2014 der Kommis-
sion vom 13. Februar 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regu-
lierungsstandards in Bezug auf unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare
Auswirkungen von Kontrakten innerhalb der Union und die Verhinderung
der Umgehung von Vorschriften und Pflichten (ABl. L 85 vom 21.3.2014, S.
1).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
gender Anpassung:

In Art. 5 Abs. 4 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "bis zum 10. Oktober
2014" durch die Angabe "innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag des
Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 112/
2018 vom 31. Mai 2018" ersetzt.

31bcn. 3201432014 RR 04840484: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 484/2014 der Kom-
mission vom 12. Mai 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards bezüglich des hypothetischen Kapitals einer zentralen Gegenpartei
gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 138 vom 13.5.2014, S. 57).

31bco. 3201432014 RR 06670667: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 667/2014 der Kommission
vom 13. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Verfahrensvor-
schriften für von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(ESMA) Transaktionsregistern auferlegte Sanktionen, einschliesslich Vor-
schriften über das Verteidigungsrecht und Fristen (ABl. L 179 vom 19.6.2014,
S. 31).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:

a) In Art. 1 werden für die EFTA-Staaten die Wörter "der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)" durch die Wörter "der
EFTA-Überwachungsbehörde" ersetzt.

b) In Art. 2 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort "ESMA" die Wörter
"und der EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

c) Art. 3 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort "ESMA" die jeweils grammatikalisch kor-

rekte Form der Wörter "und die EFTA-Überwachungsbehörde" ein-
gefügt.
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ii) In Abs. 2 werden die Wörter "leitet sie sie" durch die Wörter "unter-
richtet sie die EFTA-Überwachungsbehörde darüber. Die EFTA-
Überwachungsbehörde leitet die Akte unverzüglich" ersetzt; in Abs.
4 werden die Wörter "übermittelt sie" durch die Wörter "unterrichtet
sie die EFTA-Überwachungsbehörde darüber. Die EFTA-Überwa-
chungsbehörde übermittelt unverzüglich" ersetzt; in Abs. 5 werden die
Wörter "informiert sie" durch die Wörter "unterrichtet sie die EFTA-
Überwachungsbehörde. Die EFTA-Überwachungsbehörde informiert
unverzüglich" ersetzt; in Abs. 3 werden die Wörter "beschliesst sie"
durch die Wörter "unterrichtet sie die EFTA-Überwachungsbehörde.
Die EFTA-Überwachungsbehörde beschliesst unverzüglich" ersetzt.

iii) In Abs. 4 Unterabs. 2 und Abs. 5 Unterabs. 1 Satz 3 werden nach dem
Wort "ESMA" die Wörter "vor der Ausarbeitung eines Entwurfs für
die EFTA-Überwachungsbehörde oder die EFTA-Überwachungsbe-
hörde" eingefügt.

iv) In Abs. 4 Unterabs. 3 und Abs. 5 Unterabs. 2 wird nach dem Wort
"ESMA" die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter "oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

v) In Abs. 6 wird das Wort "ESMA" durch das Wort "EFTA-Überwa-
chungsbehörde" ersetzt.

d) Art. 4 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Unterabs. 1 wird das Wort "ESMA" durch das Wort "EFTA-Überwa-

chungsbehörde" ersetzt.
ii) In Abs. 4 wird nach dem Wort "ESMA" die jeweils grammatikalisch

korrekte Form der Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-Überwa-
chungsbehörde" eingefügt.

e) Art. 5 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Nach den Wörtern "Auf Ersuchen gewährt die ESMA" werden die

Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" ein-
gefügt.

ii) Die Wörter "von der ESMA" werden durch die Wörter "von der EFTA-
Überwachungsbehörde" ersetzt.

f) Art. 6 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird das Wort "ESMA-Befugnisse" durch die Wörter "Befug-

nisse der EFTA-Überwachungsbehörde" und in Abs. 4 das Wort
"ESMA" durch das Wort "EFTA-Überwachungsbehörde" ersetzt.

ii) In Abs. 3 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder gegebenen-
falls der EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

iii) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt:
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"Die Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbussen und
Zwangsgeldern wird ausgesetzt, solange die Entscheidung der EFTA-
Überwachungsbehörde Gegenstand von Verhandlungen vor dem
EFTA-Gerichtshof gemäss Art. 35 des Abkommens zwischen den
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofs ist."

g) Art. 7 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Das Wort "ESMA" wird durch das Wort "EFTA-Überwachungsbe-

hörde" ersetzt.
ii) In Abs. 5 Bst. b werden die Wörter "der ESMA-Beschwerdestelle im

Sinne des Art. 58 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 und des
Gerichtshofs der Europäischen Union im Sinne des Art. 69 der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012" durch die Wörter "des EFTA-Gerichtshofs
im Sinne des Art. 35 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten
zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs"
ersetzt.

31bcp. 3201532015 RR 22052205: Delegierte Verordnung (EU) 2015/2205 der Kommission
vom 6. August 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Clearingpflicht (ABl. L 314 vom 1.12.2015, S. 13), geändert
durch:
- 3201732017 RR 07510751: Delegierte Verordnung (EU) 2017/751 der Kommission vom

16. März 2017 (ABl. L 113 vom 29.4.2017, S. 15);
- 3201932019 RR 03960396: Delegierte Verordnung (EU) 2019/396 der Kommission vom

19. Dezember 2018 (ABl. L 71 vom 13.3.2019, S. 11);
- 3201932019 RR 05650565: Delegierte Verordnung (EU) 2019/565 der Kommission (ABl.

L 99 vom 10.4.2019, S. 6).
Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:
a) In Art. 2 Abs. 1 Bst. b werden für die EFTA-Staaten die Wörter "Januar,

Februar und März 2016" durch die Wörter "Januar, Februar und März
des Jahre des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018" ersetzt.

b) In Art. 3:
i) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 1 Unterabs. 1 folgende Fassung:

"Bei Kontrakten, die einer im Anhang aufgeführten Kategorie von
OTC-Derivaten angehören, wird die Clearingpflicht wirksam wie
folgt:
a) sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des

Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018
für Gegenparteien der Kategorie 1;
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b) ein Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018
für Gegenparteien der Kategorie 2;

c) am 21. Juni 2019 für Gegenparteien der Kategorie 3;
d) zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des

Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018
für Gegenparteien der Kategorie 4.";

ii) in Abs. 1 Unterabs. 2 werden nach den Wörtern "von zwei Gegenpar-
teien unterschiedlicher Kategorien" die Wörter "oder von Gegenpar-
teien von denen eine in einem EFTA-Staat und eine in einem Mitglied-
staat ansässig ist" eingefügt;

iii) für die EFTA-Staaten erhält Abs. 2 Unterabs. 1 folgende Fassung:

"Abweichend von Abs. 1 Bst. a, b und c wird die Clearingpflicht bei
Kontrakten, die einer im Anhang aufgeführten Kategorie von OTC-
Derivaten angehören und von nicht der Kategorie 4 angehörenden
Gegenparteien geschlossen werden, die Mitglied derselben Unterneh-
mensgruppe sind und von denen eine in einem Drittland und die
andere im EWR ansässig ist, wirksam wie folgt:
a) zwei Jahre nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen

EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018, wenn im EWR
kein für die Zwecke des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012 nach Art. 13 Abs. 2 der genannten Verordnung erlassener
Beschluss über die Gleichwertigkeit gilt, der die im Anhang der
vorliegenden Verordnung aufgeführten OTC-Derivatekontrakte
abdeckt und sich auf das betreffende Drittland bezieht, oder

b) am späteren der folgenden Daten, wenn im EWR ein für die Zwecke
des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13 Abs.
2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die Gleich-
wertigkeit gilt, der die im Anhang der vorliegenden Verordnung
aufgeführten OTC-Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das
betreffende Drittland bezieht:
i) 60 Tage nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen

EWR-Ausschusses zur Aufnahme des für die Zwecke des Art.
4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13 Abs. 2
der genannten Verordnung erlassenen Beschlusses, der die im
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten OTC-
Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das betreffende Dritt-
land bezieht,

ii) am Tag, an dem die Clearingpflicht nach Abs. 1 wirksam wird.".
c) In Art. 4:
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i) In Abs. 1 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "bis zum 21. Februar
2016" durch die Angabe "innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag des
Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018" ersetzt.

ii) In Abs. 2 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "bis zum 21. Mai
2016" durch die Angabe "innerhalb von fünf Monaten ab dem Tag des
Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018" ersetzt.

iii) In Abs. 4 werden nach den Wörtern "zwischen zwei finanziellen
Gegenparteien, die unterschiedlichen Kategorien angehören," die
Wörter "zwischen einer finanziellen Gegenpartei, die in einem EFTA-
Staat ansässig ist, und einer finanziellen Gegenpartei, die in einem EU-
Mitgliedstaat ansässig ist," eingefügt.

31bcq. 3201632016 RR 05920592: Delegierte Verordnung (EU) 2016/592 der Kommission
vom 1. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Clearingpflicht (ABl. L 103 vom 19.4.2016, S. 5), geändert durch:
- 3201732017 RR 07510751: Delegierte Verordnung (EU) 2017/751 der Kommission vom

16. März 2017 (ABl. L 113 vom 29.4.2017, S. 15);
- 3201932019 RR 03960396: Delegierte Verordnung (EU) 2019/396 der Kommission vom

19. Dezember 2018 (ABl. L 71 vom 13.3.2019, S. 11);
- 3201932019 RR 05650565: Delegierte Verordnung (EU) 2019/565 der Kommission (ABl.

L 99 vom 10.4.2019, S. 6).
Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:
a) In Art. 2 Abs. 1 Bst. b werden für die EFTA-Staaten die Wörter "Januar,

Februar und März 2016" durch die Wörter "Januar, Februar und März
des Jahre des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018" ersetzt.

b) In Art. 3:
i) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 1 Unterabs. 1 folgende Fassung:

"Bei Kontrakten, die einer im Anhang aufgeführten Kategorie von
OTC-Derivaten angehören, wird die Clearingpflicht wirksam wie
folgt:
a) ein Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des

Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai
2018 für Gegenparteien der Kategorie 1;

b) achtzehn Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai
2018 für Gegenparteien der Kategorie 2;
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c) am 21. Juni 2019 für Gegenparteien der Kategorie 3;
d) neununddreissig Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des

Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018
vom 31. Mai 2018 für Gegenparteien der Kategorie 4.";

ii) in Abs. 1 Unterabs. 2 werden nach den Wörtern "von zwei Gegenpar-
teien unterschiedlicher Kategorien" die Wörter "oder von Gegenpar-
teien von denen eine in einem EFTA-Staat und eine in einem Mitglied-
staat ansässig ist" eingefügt;

iii) für die EFTA-Staaten erhält Abs. 2 Unterabs. 1 folgende Fassung:

"Abweichend von Abs. 1 Bst. a, b und c wird die Clearingpflicht bei
Kontrakten, die einer im Anhang aufgeführten Kategorie von OTC-
Derivaten angehören und von nicht der Kategorie 4 angehörenden
Gegenparteien geschlossen werden, die Mitglied derselben Unterneh-
mensgruppe sind und von denen eine in einem Drittland und die
andere im EWR ansässig ist, wirksam wie folgt:
a) neununddreissig Monate nach Inkrafttreten des Beschlusses des

Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai
2018, wenn im EWR kein für die Zwecke des Art. 4 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13 Abs. 2 der genannten
Verordnung erlassener Beschluss über die Gleichwertigkeit gilt,
der die im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten
OTC-Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das betreffende
Drittland bezieht, oder

b) am späteren der folgenden Daten, wenn im EWR ein für die
Zwecke des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art.
13 Abs. 2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über
die Gleichwertigkeit gilt, der die im Anhang der vorliegenden
Verordnung aufgeführten OTC-Derivatekontrakte abdeckt und
sich auf das betreffende Drittland bezieht:
i) 60 Tage nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen

EWR-Ausschusses zur Aufnahme des für die Zwecke des
Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13 Abs.
2 der genannten Verordnung erlassenen Beschlusses, der die
im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten
OTC-Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das betref-
fende Drittland bezieht;

ii) am Tag, an dem die Clearingpflicht nach Abs. 1 wirksam
wird.".

c) In Art. 4:
i) In den Abs. 1 und 2 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "bis zum

9. Oktober 2016" durch die Angabe "innerhalb von fünf Monaten ab
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dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018" ersetzt;

ii) in Abs. 4 werden nach den Wörtern "zwischen zwei finanziellen Gegen-
parteien, die unterschiedlichen Kategorien angehören," die Wörter
"zwischen einer finanziellen Gegenpartei, die in einem EFTA-Staat
ansässig ist, und einer finanziellen Gegenpartei, die in einem EU-Mit-
gliedstaat ansässig ist," eingefügt.

31bcr. 3201632016 RR 11781178: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1178 der Kommission
vom 10. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards für die Clearingpflicht (ABl. L 195 vom 20.7.2016, S. 3), berichtigt in
ABl. L 196 vom 21.7.2016, S. 56, geändert durch:
- 3201732017 RR 07510751: Delegierte Verordnung (EU) 2017/751 der Kommission vom

16. März 2017 (ABl. L 113 vom 29.4.2017, S. 15);
- 3201932019 RR 03960396: Delegierte Verordnung (EU) 2019/396 der Kommission vom

19. Dezember 2018 (ABl. L 71 vom 13.3.2019, S. 11);
- 3201932019 RR 05650565: Delegierte Verordnung (EU) 2019/565 der Kommission (ABl.

L 99 vom 10.4.2019, S. 6).
Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:
a) In Art. 2 Abs. 1 Bst. b werden für die EFTA-Staaten die Wörter "Januar,

Februar und März 2016" durch die Wörter "Januar, Februar und März
des Jahre des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018" ersetzt.

b) In Art. 3:
i) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 1 Unterabs. 1 folgende Fassung:

"Bei Kontrakten, die einer in Anhang I aufgeführten Kategorie von
OTC-Derivaten angehören, wird die Clearingpflicht wirksam wie
folgt:
a) sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des

Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018
für Gegenparteien der Kategorie 1;

b) ein Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018
für Gegenparteien der Kategorie 2;

c) am 21. Juni 2019 für Gegenparteien der Kategorie 3;
d) zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des

Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018
für Gegenparteien der Kategorie 4.";
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ii) in Abs. 1 Unterabs. 2 werden nach den Wörtern "von zwei Gegenpar-
teien unterschiedlicher Kategorien" die Wörter "oder von Gegenpar-
teien von denen eine in einem EFTA-Staat und eine in einem Mitglied-
staat ansässig ist" eingefügt;

iii) für die EFTA-Staaten erhält Abs. 2 Unterabs. 1 folgende Fassung:

"Abweichend von Abs. 1 Bst. a, b und c wird die Clearingpflicht bei
Kontrakten, die einer in Anhang I aufgeführten Kategorie von OTC-
Derivaten angehören und von nicht der Kategorie 4 angehörenden
Gegenparteien geschlossen werden, die Mitglied derselben Unterneh-
mensgruppe sind und von denen eine in einem Drittland und die
andere im EWR ansässig ist, wirksam wie folgt:
a) zwei Jahre nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen

EWR-Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018, wenn im EWR
kein für die Zwecke des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012 nach Art. 13 Abs. 2 der genannten Verordnung erlassener
Beschluss über die Gleichwertigkeit gilt, der die in Anhang I aufge-
führten OTC-Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das betref-
fende Drittland bezieht, oder

b) am späteren der folgenden Daten, wenn im EWR ein für die Zwecke
des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13 Abs.
2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die Gleich-
wertigkeit gilt, der die in Anhang I der vorliegenden Verordnung
aufgeführten OTC-Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das
betreffende Drittland bezieht, im EWR gilt:
i) 60 Tage nach dem Inkrafttreten des Beschlusses des Gemein-

samen EWR-Ausschusses zur Aufnahme des für die Zwecke
des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13
Abs. 2 der genannten Verordnung erlassenen Beschlusses, der
die in Anhang I aufgeführten OTC-Derivatekontrakte
abdeckt und sich auf das betreffende Drittland bezieht;

ii) am Tag, an dem die Clearingpflicht nach Abs. 1 wirksam wird.".
c) In Art. 4:

i) In den Abs. 1 und 2 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "bis zum
9. Oktober 2016" durch die Angabe "innerhalb von zwei Monaten ab
dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 113/2018 vom 31. Mai 2018" ersetzt;

ii) in Abs. 4 werden nach den Wörtern "zwischen zwei finanziellen Gegen-
parteien, die unterschiedlichen Kategorien angehören," die Wörter
"zwischen einer finanziellen Gegenpartei, die in einem EFTA-Staat
ansässig ist, und einer finanziellen Gegenpartei, die in einem EU-Mit-
gliedstaat ansässig ist," eingefügt.
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31bcs. 3201632016 RR 22512251: Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 der Kommission
vom 4. Oktober 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegen-
parteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu
Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gecle-
arte OTC-Derivatekontrakte (ABl. L 340 vom 15.12.2016, S. 9), berichtigt in
ABl. L 29 vom 3.2.2017, S. 69, geändert durch:
- 3201732017 RR 03230323: Delegierte Verordnung (EU) 2017/323 der Kommission vom

20. Januar 2017 (ABl. L 49 vom 25.2.2017, S. 1);
- 3201932019 RR 03970397: Delegierte Verordnung (EU) 2019/397 der Kommission vom

19. Dezember 2018 (ABl. L 71 vom 13.3.2019, S. 15);
- 3201932019 RR 05640564: Delegierte Verordnung (EU) 2019/564 der Kommission vom

28. März 2019 (ABl. L 99 vom 10.4.2019, S. 3).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:

a) In Art. 35 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "16. August 2012"
durch die Angabe "1. Juli 2017" ersetzt.

b) Art. 36 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 Bst. a werden die Wörter "dieser Verordnung" durch die

jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter "Beschluss des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März
2019" ersetzt.

ii) In Abs. 1 Bst. b und c werden die Angaben "1. September 2017" und
"1. September 2018" durch die Angabe "einem Monat nach dem
Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März 2019" ersetzt.

iii) In Abs. 1 Bst. d wird die Angabe "1. September 2019" durch die
Angabe "einem Monat nach dem Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019
vom 29. März 2019 oder ab dem 1. September 2019, je nachdem,
welcher Zeitpunkt der spätere ist." ersetzt.

iv) Abs. 2 Bst. a und b wird wie folgt ersetzt:
"a) drei Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung,

wenn für die Zwecke von Art. 11 Abs. 3 der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 für den betreffenden Drittstaat kein Beschluss
über die Gleichwertigkeit nach Art. 13 Abs. 2 der genannten
Verordnung im EWR gilt;

b) ab dem späteren der folgenden Zeitpunkte, wenn für die Zwecke
von Art. 11 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für den
betreffenden Drittstaat ein Beschluss über die Gleichwertigkeit
nach Art. 13 Abs. 2 der genannten Verordnung im EWR gilt:
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i) vier Monate nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses, der den Beschluss enthält, der
gemäss Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
für die Zwecke von Art. 11 Abs. 3 der genannten Verord-
nung für das betreffende Drittland erlassen wurde;

ii) dem nach Abs. 1 bestimmten anwendbaren Datum.".
c) Art. 37 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:

i) Abs. 1 Bst. b wird wie folgt ersetzt:
"b) ab dem fünften Monat nach dem Tag des Inkrafttretens des

Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019
vom 29. März 2019.".

ii) In Abs. 2 Bst. b werden die Wörter "ab dem Tag des Inkrafttretens"
durch die Wörter "ab dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses enthaltend" ersetzt.

iii) Abs. 3 Bst. a und b wird wie folgt ersetzt:
"a) drei Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung,

wenn für die Zwecke von Art. 11 Abs. 3 der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 für den betreffenden Drittstaat kein Beschluss
über die Gleichwertigkeit nach Art. 13 Abs. 2 der genannten
Verordnung im EWR gilt;

b) ab dem späteren der folgenden Zeitpunkte, wenn für die Zwecke
von Art. 11 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für den
betreffenden Drittstaat ein Beschluss über die Gleichwertigkeit
nach Art. 13 Abs. 2 der genannten Verordnung im EWR gilt:
i) vier Monate nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemein-

samen EWR-Ausschusses, der den Beschluss enthält, der
gemäss Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
für die Zwecke von Art. 11 Abs. 3 der genannten Verord-
nung für das betreffende Drittland erlassen wurde;

ii) dem nach Abs. 1 bestimmten anwendbaren Datum.".
d) In Art. 38 Abs. 2 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "4. Juli 2017"

durch die Angabe "sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29.
März 2019" ersetzt.

e) In Art. 39 Abs. 1 Bst. a werden für die EFTA-Staaten die Wörter "März,
April und Mai 2016" durch die Wörter "März, April und Mai des
Jahres, das dem Jahr des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März 2019 vorausgeht"
ersetzt.
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31bd. 3201332013 RR 03450345: Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds
(ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 1)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und

sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) In den Art. 22 und 23 wird nach dem Wort ,ESMA‘ die jeweils grammatisch
korrekte Form der Wörter ,oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.

c) In Art. 23 Abs. 2 werden die Wörter ‚Rechtsvorschriften der Union‘ durch
die Wörter ‚Bestimmungen des EWR-Abkommens‘ ersetzt.

d) In Art. 24 werden die Wörter ‚diese kann‘ durch die Wörter ‚die ESMA oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde kann‘ ersetzt.

31bda. 3201432014 RR 05930593: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 593/2014 der Kom-
mission vom 3. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für das Format der Notifizierung nach Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische
Risikokapitalfonds (ABl. L 165 vom 4.6.2014, S. 41)

31be. 3201332013 RR 03460346: Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales Unter-
nehmertum (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 18)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und

sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) In Art. 23 und 24 wird nach dem Wort ,ESMA‘ die jeweils grammatisch
korrekte Form der Wörter ,oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.

c) In Art. 24 Abs. 2 werden die Wörter ‚Rechtsvorschriften der Union‘ durch
die Wörter ‚Bestimmungen des EWR-Abkommens‘ ersetzt.

d) In Art. 25 werden die Wörter ‚diese kann‘ durch die Wörter ‚die ESMA oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde kann‘ ersetzt.

0.110 EWR Abkommen (EWRA)

104 Fassung: 01.06.2022

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.115.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.165.01.0041.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.115.01.0018.01.DEU


31bea. 3201432014 RR 05940594: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 594/2014 der Kom-
mission vom 3. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für das Format der Notifizierung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische
Fonds für soziales Unternehmertum (ABl. L 165 vom 4.6.2014, S. 44).

31bf. 3201432014 RR 09090909: Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen
und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer
sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Ver-
ordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1), berichtigt in
ABl. L 349 vom 21.12.2016, S. 8.

Die Bestimmungen der Verordnung gelten für die Zwecke dieses Abkommens
mit folgenden Anpassungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und

sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke "Mitgliedstaat(en)" und "zuständige Behörden" neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) Die Ausdrücke "Mitglieder des ESZB" oder "Zentralbanken" bezeichnen
neben ihrer Bedeutung in der Verordnung auch die nationalen Zentral-
banken der EFTA-Staaten.

c) Liechtenstein kann Drittland-Zentralverwahrern, die bereits Dienstleis-
tungen im Sinne des Art. 25 Abs. 2 für Finanzmittler in Liechtenstein
erbringen oder bereits eine Zweigniederlassung in Liechtenstein errichtet
haben, gestatten, die in Art. 25 Abs. 2 genannten Dienstleistungen weiter
für einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren nach Inkrafttreten des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 18/2019 vom 8.
Februar 2019 zu erbringen.

d) In Art. 1 Abs. 3 werden die Wörter "das Unionsrecht" durch die Wörter
"die Bestimmungen des EWR-Abkommens" ersetzt.

e) In Art. 12 Abs. 3 wird das Wort "Unionswährungen" durch die Wörter
"amtlichen Währungen der Vertragsparteien des EWR-Abkommens"
ersetzt.

f) In Abs. 13 und in Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 werden nach den Wörtern
"zuständigen Behörden" die Wörter "die EFTA-Überwachungsbehörde"
eingefügt.

g) In Art. 19 Abs. 3, Art. 33 Abs. 3, Art. 49 Abs. 4, Art. 52 Abs. 2 und Art. 53
Abs. 3 wird das Wort "ESMA" durch die Wörter "ESMA oder gegebenen-
falls die EFTA-Überwachungsbehörde" ersetzt.

h) Art. 24 Abs. 5 wird wie folgt angepasst:
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i) In den Unterabs. 1 und 2 wird nach dem Wort "ESMA" die jeweils gram-
matisch korrekte Form der Wörter "oder, im Falle der EFTA-Staaten,
die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

ii) In Unterabs. 3 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder gege-
benenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

i) In Art. 34 Abs. 8 werden die Wörter "Wettbewerbsregeln der Union" durch
die Wörter "nach dem EWR-Abkommen anzuwendenden Wettbewerbs-
regeln" ersetzt.

j) In Art. 38 Abs. 5 werden die Wörter "17. September 2014" durch die
Wörter "Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 18/2019 vom 8. Februar 2019" ersetzt.

k) In Art. 49 Abs. 1 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "bis zum 18.
Dezember 2014" durch die Angabe "innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 18/
2019 vom 8. Februar 2019" ersetzt.

l) Art. 55 wird wie folgt angepasst:
i) In den Abs. 5 und 6 werden Bezugnahmen auf das Unionsrecht durch

Bezugnahmen auf das EWR-Abkommen ersetzt.
ii) In Abs. 6 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder gegebe-

nenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.
m) In Art. 58 Abs. 3 und Art. 69 Abs. 1 wird für die EFTA-Staaten die

Angabe "bis zum 16. Dezember 2014" durch die Angabe "innerhalb von
drei Monaten nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 18/2019 vom 8. Februar 2019" ersetzt.

n) In Art. 61 Abs. 1 wird für die EFTA-Staaten die Angabe "bis zum 18. Sep-
tember 2016" durch die Angabe "innerhalb eines Jahres ab dem Tag des
Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
18/2019 vom 8. Februar 2019" ersetzt.

o) In Art. 69 Abs. 2 und 5 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort
"Inkrafttreten" die Wörter "im EWR" eingefügt.

p) Art. 76 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In den Abs. 4, 5 und 6 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern

"Datum des Inkrafttretens des" bzw. "Tag des Inkrafttretens des" die
Wörter "Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses bezüglich
des" eingefügt.

ii) In Abs. 5 werden die Wörter "bis zum 13. Juni 2017" durch die Wörter
"innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten eines Beschlusses
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses bezüglich der Richtlinie 2014/
65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014" ersetzt.
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iii) In Abs. 7 werden die Wörter "dem 3. Januar 2017" durch die Wörter
"Anwendung dieser Rechtsakte im EWR" ersetzt.

31bfa. 3201732017 RR 03890389: Delegierte Verordnung (EU) 2017/389 der Kommission vom
11. November 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Parameter für
die Berechnung von Geldbussen für gescheiterte Abwicklungen und die Tätig-
keiten von CSD in Aufnahmemitgliedstaaten (ABl. L 65 vom 10.3.2017, S. 1)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:

In Art. 9 Abs. 3 Bst. a werden nach den Wörtern ‚Datum des Inkrafttretens
des‘ bzw. ‚Tag des Inkrafttretens des‘ die Wörter ‚Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses bezüglich des‘ eingefügt.

31bfb. 3201732017 RR 03900390: Delegierte Verordnung (EU) 2017/390 der Kommission
vom 11. November 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards für bestimmte aufsichtsrechtliche Anforderungen an Zentralver-
wahrer und benannte Kreditinstitute, die bankartige Nebendienstleistungen
anbieten (ABl. L 65 vom 10.3.2017, S. 9), berichtigt in ABl. L 122 vom
17.5.2018, S. 35

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:
a) In Art. 23 Abs. 2 wird mit dem Ausdruck ‚Mitglieder des Europäischen Sys-

tems der Zentralbanken‘ neben seiner Bedeutung in der Verordnung auch
auf die nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten Bezug genommen.

b) In Art. 36 Abs. 8 Bst. b Nummer i wird das Wort ‚Unionswährungen‘ durch
die Wörter ‚amtlichen Währungen der Vertragsparteien des EWR-Abkom-
mens‘ ersetzt.

31bfc. 3201732017 RR 03910391: Delegierte Verordnung (EU) 2017/391 der Kommission vom
11. November 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards zur genaueren Bestimmung des Inhalts der Meldungen über internali-
sierte Abwicklungen (ABl. L 65 vom 10.3.2017, S. 44), berichtigt in ABl. L 122
vom 17.5.2018, S. 36

31bfd. 3201732017 RR 03920392: Delegierte Verordnung (EU) 2017/392 der Kommission
vom 11. November 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards für die Zulassung von und für aufsichtliche und operationelle
Anforderungen an Zentralverwahrer (ABl. L. 65 vom 10.3.2017, S. 48)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:
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a) In Art. 2 Abs. 1 Bst. a wird das Wort ‚Unionswährung‘ durch die Wörter
‚amtliche Währung der Vertragsparteien des EWR-Abkommens‘ ersetzt.

b) In Art. 96 Abs. 2 werden nach den Wörtern ‚Datum des Inkrafttretens
des‘ bzw. ‚Tag des Inkrafttretens des‘ die Wörter ‚Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses bezüglich des‘ eingefügt.

31bfe. 3201732017 RR 03930393: Durchführungsverordnung (EU) 2017/393 der Kommission
vom 11. November 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für die Muster und Verfahren zur Meldung und Übermittlung von Angaben
zur internalisierten Abwicklung gemäss der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 65 vom 10.3.2017, S. 116)

31bff. 3201732017 RR 03940394: Durchführungsverordnung (EU) 2017/394 der Kommission
vom 11. November 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards
für standardisierte Formulare, Muster und Verfahren für die Zulassung, Über-
prüfung und Bewertung von Zentralverwahrern, für die Zusammenarbeit zwi-
schen den Behörden des Herkunftsmitgliedstaats und des Aufnahmemitglied-
staats, für die Anhörung der an der Zulassung für die Erbringung von bankar-
tigen Nebendienstleistungen beteiligten Behörden, für den Zugang zu Zentral-
verwahrern oder für Zentralverwahrer und für das Format der von den Zen-
tralverwahrern aufzubewahrenden Aufzeichnungen gemäss der Verordnung
(EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 65
vom 10.3.2017, S. 145)

Die Durchführungsverordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgender Anpassung:

In Art. 17 Abs. 2 werden nach den Wörtern ‚Datum des Inkrafttretens des‘
bzw. ‚Tag des Inkrafttretens des‘ die Wörter ‚Beschlusses des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses bezüglich des‘ eingefügt.

31bfg. 3201832018 DD 20302030: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/2030 der Kommission
vom 19. Dezember 2018 zur Feststellung der Gleichwertigkeit des für Zentral-
verwahrer des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland gel-
tenden Rechtsrahmens gemäss der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates für einen begrenzten Zeitraum (ABl. L 325
vom 20.12.2018, S. 47).

31bfh. 3201832018 RR 12291229: Delegierte Verordnung (EU) 2018/1229 der Kommission
vom 25. Mai 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-
dards zur Abwicklungsdisziplin (ABl. L 230 vom 13.9.2018, S. 1)

(iv) Sonstiges
31c. Aufgehoben
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31ca. 3200132001 DD 0528:0528: Beschluss 2001/528/EG der Kommission vom 6. Juni 2001
zur Einsetzung des Europäischen Wertpapierausschusses (ABl. L 191 vom
13.7.2001, S. 45), geändert durch:
- 3200432004 DD 0008:0008: Beschluss 2004/8/EG der Kommission vom 5. November

2003 (ABl. L 3 vom 7.1.2004, S. 33).

Modalitäten für die Beteiligung der EFTA-Staaten gemäss Art. 101 des
Abkommens:

Jeder EFTA-Staat kann gemäss Art. 3 des Beschlusses 2001/528/EG der Kom-
mission Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen des Europäischen Wert-
papierausschusses ernennen.

Die EG-Kommission informiert die Teilnehmer rechtzeitig über die Sitzungs-
termine dieses Ausschusses und lässt ihnen die entsprechenden Unterlagen
zukommen.

IV. Betriebliche AltersversorgungIV. Betriebliche Altersversorgung
31d. 3200332003 LL 0041:0041: Die Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003,
S. 10), geändert durch:
- 3200932009 LL 01380138: Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1);
- 3201132011 LL 00610061: Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 8. Juni 2011 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1);
- 3201032010 LL 00780078: Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 24. November 2010 (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 120), berich-
tigt in ABl. L 170 vom 30.6.2011, S. 43, und in ABl. L 54 vom 22.2.2014, S.
23;

- 3201332013 LL 00140014: Richtlinie 2013/14/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 21. Mai 2013 (ABl. L 145 vom 31.5.2013, S. 1).

V. Bestimmungen, die für alle Finanzdienstleistungsarten geltenV. Bestimmungen, die für alle Finanzdienstleistungsarten gelten
31e. 3200232002 LL 0065:0065: Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleis-
tungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des
Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002,
S. 16), geändert durch:
- 3200532005 LL 0029:0029: Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 11. Mai 2005 (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22);
- 3200732007 LL 0064:0064: Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 13. November 2007 (ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1);
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- 3201532015 LL 23662366: Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. November 2015 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35),
berichtigt in ABl. L 102 vom 23.4.2018, S. 97.

31ea. 3200232002 LL 0087:0087: Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kre-
ditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanz-
konglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG,
92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der
Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1), geändert durch:
- 3200532005 LL 0001:0001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9);
- 3201032010 LL 00780078: Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 24. November 2010 (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 120),
berichtigt in ABl. L 170 vom 30.6.2011, S. 43, und in ABl. L 54 vom
22.2.2014, S. 23.

- 3201332013 LL 00360036: Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2013 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338), berich-
tigt in ABl. L 208 vom 2.8.2013, S. 73 und ABl. L 20 vom 25.1.2017, S.
1;

- 3201132011 LL 00890089: Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16. November 2011 (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 113).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender
Anpassung:

In den Art. 9a und 12a Abs. 1 werden nach den Wörtern "Gemeinsame
Ausschuss" die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter "und
die EFTA-Überwachungsbehörde in den Fällen gemäss Nummer 31g,
31h und 31i des Anhangs IX des EWR-Abkommens" hinzugefügt.

31eaa. 3201432014 RR 03420342: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 342/2014 der Kommission
vom 21. Januar 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2002/87/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards, in denen die Bedingungen für die Anwendung der Methoden zur
Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für Finanzkonglomerate festge-
legt werden (ABl. L 100 vom 3.4.2014, S. 1)

31eb. 3200932009 RR 1060:1060: Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L
302 vom 17.11.2009, S. 1), berichtigt in ABl. L 350 vom 29.12.2009, S. 59, geän-
dert durch:
- 3201132011 LL 0061:0061: Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 8. Juni 2011 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1)
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- 32011 R 0513: Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 11. Mai 2011 (ABl. L 145 vom 31.5.2011, S. 30);

- 32013 R 0462: Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. Mai 2013 (ABl. L 146 vom 31.5.2013, S. 1);

- 3201432014 LL 00510051: Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und

sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘, ‚zuständige Behörden‘ und ‚sektorale zustän-
dige Behörden‘ neben ihrer Bedeutung in der Verordnung auch die EFTA-
Staaten beziehungsweise deren zuständige Behörden und sektorale zustän-
dige Behörden.

b) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, arbeiten die
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und die
EFTA-Überwachungsbehörde für die Zwecke dieser Verordnung
zusammen, tauschen Informationen aus und konsultieren einander, insbe-
sondere vor Ergreifen etwaiger Massnahmen. Dazu gehört insbesondere
die Verpflichtung, einander unverzüglich die Informationen zu übermit-
teln, die jede der beiden Stellen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im
Rahmen dieser Verordnung benötigt, wie etwa die Erstellung der Ent-
würfe durch die ESMA gemäss Bst. d. Dies gilt unter anderem für Informa-
tionen, die eine Stelle infolge von Anträgen auf Registrierung oder als Ant-
worten auf an Marktteilnehmer gerichtete Auskunftsverlangen erhält oder
im Rahmen von Untersuchungen oder Prüfungen vor Ort erlangt.

Unbeschadet des Art. 109 dieses Abkommens übermitteln die ESMA und
die EFTA-Überwachungsbehörde einander alle Anträge, Informationen,
Beschwerden oder Ersuchen, die in ihre jeweilige Zuständigkeit fallen.

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen der ESMA und der
EFTA-Überwachungsbehörde im Hinblick auf die Anwendung der
Bestimmungen der Verordnung beraumen der Vorsitz der ESMA und das
Kollegium der EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung der
Dringlichkeit der Angelegenheit möglichst bald eine Sitzung an, um zu
einem Einvernehmen zu gelangen. Wird kein Einvernehmen erzielt, kann
der Vorsitz der ESMA oder das Kollegium der EFTA-Überwachungsbe-
hörde darum ersuchen, dass die Vertragsparteien die Angelegenheit dem
Gemeinsamen EWR-Ausschuss vorlegen, der sie nach Massgabe des Art.
111 dieses Abkommens behandelt, der mutatis mutandis Anwendung
findet. Gemäss Art. 2 des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 1/94 vom 8. Februar 1994 zur Annahme der Geschäftsord-
nung des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (ABl. L 85 vom 30.3.1994, S.
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60) kann eine Vertragspartei in dringenden Fällen um eine unverzügliche
Einberufung von Sitzungen ersuchen. Ungeachtet dieses Absatzes kann
eine Vertragspartei den Gemeinsamen EWR-Ausschuss gemäss Art. 5 oder
111 dieses Abkommens jederzeit auf eigene Initiative mit der Angelegen-
heit befassen.

c) Die in der Verordnung enthaltenen Bezugnahmen auf die nationalen Zen-
tralbanken gelten nicht für Liechtenstein.

d) Beschlüsse, Interimsbeschlüsse, Mitteilungen, einfache Ersuchen, Widerrufe
von Beschlüssen und sonstige Massnahmen der EFTA-Überwachungsbe-
hörde nach Art. 6 Abs. 3, Art. 15 Abs. 4, Art. 16 Abs. 2 und 3, Art. 17 Abs.
2 und 3, Art. 20, Art. 23b Abs. 1, Art. 23c Abs. 3, Art. 23d Abs. 4, Art.
23e Abs. 5, Art. 24 Abs. 1 und 4, Art. 25 Abs. 1, Art. 36a Abs. 1 und Art.
36b Abs. 1 werden unverzüglich auf der Grundlage von Entwürfen ange-
nommen, die die ESMA auf eigene Initiative oder auf Ersuchen der EFTA-
Überwachungsbehörde ausarbeitet.

e) In Art. 3 Abs. 1 Bst. g werden Bezugnahmen auf die ‚Rechtsvorschriften der
Union‘ durch Bezugnahmen auf das ‚EWR-Abkommen‘ ersetzt.

f) Art. 6 Abs. 3 wird wie folgt angepasst:
i) Nach dem Wort ‚ESMA‘ werden die Wörter ‚oder, im Falle einer Rating-

agentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, die EFTA-Überwachungsbe-
hörde‘ eingefügt.

ii) Folgende Unterabsätze werden angefügt:

‚Im Fall einer Gruppe von Ratingagenturen, die aus mindestens einer
Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat und mindestens einer
Ratingagentur mit satzungsmässigem Sitz in einem EU-Mitgliedstaat
besteht, sorgen die ESMA und die EFTA-Überwachungsbehörde
gemeinsam dafür, dass mindestens eine der Ratingagenturen dieser
Gruppe nicht von den Anforderungen der Nummern 2, 5 und 6 des
Anhangs I Abschnitt A sowie des Art. 7 Abs. 4 befreit ist.

Die EFTA-Überwachungsbehörde und die ESMA unterrichten ein-
ander über alle Entwicklungen, die für den Erlass von Rechtsakten
nach diesem Absatz relevant sind.‘

g) In Art. 8b Abs. 2 wird das Wort ‚Unionsrecht‘ durch das Wort ‚das EWR-
Abkommen‘ ersetzt.

h) In Art. 8d Abs. 2 und Art. 18 Abs. 3 wird Folgendes angefügt:

‚Die ESMA nimmt in diese Liste auch registrierte Ratingagenturen mit Sitz
in einem EFTA-Staat auf.‘

i) In Art. 9 werden nach den Wörtern ‚der ESMA‘ die Wörter ‚oder der EFTA-
Überwachungsbehörde im Hinblick auf die EFTA-Staaten‘ eingefügt.
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j) In Art. 10 Abs. 6 und in Anhang III Abschnitt I Nummer 52 werden nach
den Wörtern ‚der ESMA‘ die Wörter ‚der EFTA-Überwachungsbehörde‘
eingefügt.

k) In Art. 11 Abs. 2 und Art. 11a Abs. 2 wird der folgende Unterabsatz ange-
fügt:

‚Die ESMA veröffentlicht die Informationen, die von Ratingagenturen mit
Sitz in einem EFTA-Staat nach diesem Artikel vorgelegt werden.‘

l) Art. 14 wird wie folgt angepasst:
i) In den Abs. 2 und 5 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils gramma-

tisch korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 4 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle
einer Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt.

m) Art. 15 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle

einer Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, an die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 2 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, falls sie eine
Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat bevollmächtigen, bei der
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iii) In Abs. 4 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenen-
falls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

n) In Art. 16 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte
Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘
eingefügt.

o) Art. 17 wird wie folgt angepasst:
i) In den Abs. 1, 2 und 4 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils gramma-

tisch korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 3 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, für jede
Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

p) Art. 18 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenen-

falls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

‚Die ESMA und die EFTA-Überwachungsbehörde teilen Ent-
scheidungen nach den Art. 16, 17 und 20 einander, der Kommission,
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der EBA, der EIOPA, den zuständigen Behörden und den sektoralen
zuständigen Behörden mit.‘

q) Dem Art. 19 Abs. 1 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚In Bezug auf Ratingagenturen mit Sitz in einem EFTA-Staat werden von
der EFTA-Überwachungsbehörde Gebühren auf derselben Grundlage
erhoben wie die Gebühren, die andere Ratingagenturen gemäss dieser Ver-
ordnung und der in Abs. 2 genannten Verordnung der Kommission ent-
richten müssen.

Die von der EFTA-Überwachungsbehörde gemäss diesem Absatz eingezo-
genen Gebühren werden unverzüglich an die ESMA weitergeleitet. ‘

r) Art. 20 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle

einer Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort ‚widerrufen‘ die Wörter ‚oder,
im Falle einer Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, keinen
Entwurf für die EFTA-Überwachungsbehörde zu diesem Zweck aus-
zuarbeiten‘ eingefügt.

s) Art. 21 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle

einer Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 5 wird Folgendes angefügt:

‚Der Bericht erstreckt sich auch auf die EFTA-Ratingagenturen, die
gemäss einem Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde im Ein-
klang mit dieser Verordnung registriert sind.

Die EFTA-Überwachungsbehörde übermittelt der ESMA alle not-
wendigen Informationen für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen im
Rahmen dieses Absatzes.‘

iii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 folgende Fassung:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde legt jährlich dem Ständigen
Ausschuss der EFTA-Staaten einen Bericht über die gemäss dieser
Verordnung getroffenen Aufsichtsmassnahmen und die durch die
EFTA-Überwachungsbehörde verhängten Sanktionen, einschliesslich
Geldbussen und Zwangsgeldern, vor.‘

t) In Art. 23 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

u) In Art. 23a werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚bzw. der EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
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v) Art. 23b wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle von

Ratingagenturen, an Ratingtätigkeiten beteiligten Personen, bewer-
teten Unternehmen und mit diesen verbundenen Dritten sowie
Dritten, an die die Ratingagenturen betriebliche Aufgaben oder Tätig-
keiten ausgelagert haben, und sonstigen Personen, die anderweitig in
einer engen und wesentlichen Beziehung oder Verbindung zu Rating-
agenturen oder Ratingtätigkeiten stehen, mit Sitz in einem EFTA-
Staat, die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) Für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 2, 3 und 5 das Wort ‚ESMA‘
durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

iii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Bst. g folgende Fassung:

‚sie weist auf das Recht nach Art. 36 des Abkommens zwischen den
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofes hin, den Beschluss durch den EFTA-Gerichtshof über-
prüfen zu lassen.‘

iv) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die gemäss diesem Artikel
erhaltenen Informationen unverzüglich an die ESMA weiter.‘

w) Art. 23c wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte

Form der Wörter ‚oder, falls eine Person, die einer Untersuchung
unterworfen ist, in einem EFTA-Staat niedergelassen ist, die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte
Personen sind berechtigt, die EFTA-Überwachungsbehörde bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäss diesem Artikel zu unterstützen
und sich auf Ersuchen der ESMA an den Untersuchungen zu betei-
ligen.‘

iii) Für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 2, 3 und 4 sowie in Abs. 6 Sätze
1 und 2 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbe-
hörde‘ ersetzt.

iv) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Satz 2 folgende Fassung:

‚In dem Beschluss wird Folgendes angegeben: Gegenstand und Zweck
der Untersuchung, die nach Art. 36b vorgesehenen Zwangsgelder und
das Recht, den Beschluss durch den EFTA-Gerichtshof gemäss Art.
36 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errichtung
einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs überprüfen zu
lassen.‘
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v) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 6 Satz 3 die Wörter ‚Akten der
ESMA‘ durch die Wörter ‚die Akten der ESMA und der EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ ersetzt.

vi) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 Satz 4 folgende Fassung:

‚Die Rechtmässigkeit des Beschlusses der EFTA-Überwachungsbe-
hörde unterliegt ausschliesslich der Prüfung durch den EFTA-
Gerichtshof gemäss dem Abkommen zwischen den EFTA-Staaten
über die Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichts-
hofs.‘

x) Art. 23d wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle

einer juristischen Person mit Sitz in einem EFTA-Staat, die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die gemäss diesem Artikel
erhaltenen Informationen unverzüglich an die ESMA weiter.‘

iii) Für die EFTA-Staaten wird in den Abs. 2 bis 7 sowie in Abs. 9 Sätze
1 und 2 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbe-
hörde‘ ersetzt.

iv) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte
Personen sind berechtigt, die EFTA-Überwachungsbehörde bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäss diesem Artikel zu unterstützen
und sich auf Ersuchen der ESMA an den Prüfungen vor Ort zu betei-
ligen.‘

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 4 Satz 2 folgende Fassung:

‚In dem Beschluss wird Folgendes angegeben: Gegenstand und Zweck
der Untersuchung, voraussichtliches Datum ihres Beginns und die in
Art. 36b vorgesehenen Zwangsgelder sowie das Recht, den Beschluss
durch den EFTA-Gerichtshof gemäss Art. 36 des Abkommens zwi-
schen den EFTA-Staaten über die Errichtung einer Überwachungsbe-
hörde und eines Gerichtshofs überprüfen zu lassen.‘

vi) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 9 Satz 3 die Wörter ‚Akten der
ESMA‘ durch die Wörter ‚die Akten der ESMA und der EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ ersetzt.

vii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 9 Satz 4 folgende Fassung:

‚Die Rechtmässigkeit des Beschlusses der EFTA-Überwachungsbe-
hörde unterliegt ausschliesslich der Prüfung durch den EFTA-
Gerichtshof gemäss dem Abkommen zwischen den EFTA-Staaten
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über die Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichts-
hofs.‘

y) Art. 23e wird wie folgt angepasst:
i) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 1 Satz 1 die Wörter ‚ESMA

benennt aus dem Kreis ihrer Bediensteten einen unabhängigen Unter-
suchungsbeauftragten, der die Angelegenheit untersucht‘ durch die
Wörter ,benennt die EFTA-Überwachungsbehörde nach Rücksprache
mit der ESMA aus dem Kreis ihrer Bediensteten einen unabhängigen
Untersuchungsbeauftragten, der die Angelegenheit untersucht‘
ersetzt.

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Der von der EFTA-Überwachungsbehörde benannte Untersu-
chungsbeauftragte darf nicht in die direkte oder indirekte Beaufsich-
tigung oder das Registrierungsverfahren der betreffenden Rating-
agentur einbezogen sein oder gewesen sein und nimmt seine Aufgaben
unabhängig vom Kollegium der EFTA-Überwachungsbehörde und
vom Rat der Aufseher der ESMA wahr.‘

iii) Für die EFTA-Staaten werden in den Abs. 2, 3 und 4 nach den Wörtern
‚dem Rat der Aufseher der ESMA‘ die Wörter ‚und der EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt.

iv) In Abs. 2 Unterabs. 3 werden die Wörter ‚die die ESMA bei ihren
Aufsichtstätigkeiten zusammengetragen hat‘ durch die Wörter ‚die die
ESMA und die EFTA-Überwachungsbehörde bei ihren Aufsichtstä-
tigkeiten zusammengetragen haben‘ eingefügt .

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 5 nach den Wörtern ‚and 36c,‘ fol-
gende Fassung:

‚beschliesst die EFTA-Überwachungsbehörde, ob die Personen, die
den Untersuchungen unterworfen waren, einen oder mehrere der in
Anhang III aufgeführten Verstösse begangen haben; ist dies der Fall,
ergreift sie eine Aufsichtsmassnahme nach Art. 24 und verhängt eine
Geldbusse nach Art. 36a.

Die EFTA-Überwachungsbehörde übermittelt der ESMA alle not-
wendigen Informationen und Akten für die Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen im Rahmen dieses Absatzes.‘

vi) In Abs. 6 werden nach den Wörtern ‚des Rates der Aufseher der ESMA‘
die Wörter ‚oder der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

vii) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 8 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort
‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

z) Art. 24 wird wie folgt angepasst:
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i) In Abs. 1 wird nach den Wörtern ‚Rat der Aufseher der ESMA‘ die
jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter ‚oder, im Falle einer
Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

ii) Für die EFTA-Staaten werden in den Abs. 2 und 4 die Wörter ‚der
Rat der Aufseher der ESMA‘ durch die Wörter ‚die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ ersetzt.

iii) In Abs. 4 werden die Wörter ‚des Beschlusses der ESMA‘ durch die
Wörter ‚des Beschlusses der ESMA oder gegebenenfalls der EFTA-
Überwachungsbehörde ersetzt.

iv) In Abs. 5 werden die folgenden Unterabsätze angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der betreffenden Rating-
agentur mit Sitz in einem EFTA-Staat unverzüglich jeden gemäss Abs.
1 erlassenen Beschluss mit und setzt die zuständigen Behörden und
die sektoralen zuständigen Behörden, die Kommission, die ESMA, die
EBA und die EIOPA unverzüglich davon in Kenntnis. Die ESMA
macht jeden derartigen Beschluss innerhalb von zehn Werktagen ab
dem Datum seines Erlasses auf ihrer Website öffentlich bekannt. Die
EFTA-Überwachungsbehörde macht ebenfalls jeden von ihr gefassten
Beschluss innerhalb von zehn Werktagen ab dem Datum seines
Erlasses auf ihrer Website öffentlich bekannt.

Bei der öffentlichen Bekanntmachung eines Beschlusses der EFTA-
Überwachungsbehörde nach Unterabs. 3 geben die ESMA und die
EFTA-Überwachungsbehörde ausserdem öffentlich bekannt, dass die
betreffende Ratingagentur das Recht hat, den Beschluss durch den
EFTA-Gerichtshof überprüfen zu lassen, und gegebenenfalls, dass ein
entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde, wobei sie darauf hin-
weisen, dass Klagen vor dem EFTA-Gerichtshof keine aufschiebende
Wirkung haben und dass der EFTA-Gerichtshof die Möglichkeit hat,
die Anwendung des angefochtenen Beschlusses nach Art. 40 des
Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errichtung einer
Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs auszusetzen.‘

za) Art. 25 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden die folgenden Unterabsätze angefügt:

‚Vor der Ausarbeitung von Entwürfen für die EFTA-Überwachungs-
behörde gemäss Art. 24 Abs. 1 gibt der Rat der Aufseher der ESMA
den Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, Gelegenheit, zu
den Feststellungen angehört zu werden. Der Rat der Aufseher der
ESMA stützt seine Entwürfe nur auf die Feststellungen, zu denen
die Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, Stellung nehmen
konnten.
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Die EFTA-Überwachungsbehörde stützt ihre Beschlüsse nach Art. 24
Abs. 1 nur auf die Feststellungen, zu denen die Personen, die dem Ver-
fahren unterworfen sind, Stellung nehmen konnten.

Die Unterabs. 3 und 4 gelten nicht für den Fall, dass dringende Mass-
nahmen ergriffen werden müssen, um ernsthaften und unmittelbar
bevorstehenden Schaden vom Finanzsystem abzuwenden. In einem
solchen Fall kann die EFTA-Überwachungsbehörde einen Interims-
beschluss fassen, und die betroffenen Personen erhalten die Gelegen-
heit, so bald wie möglich nach Erlass des Beschlusses vom Rat der
Aufseher der ESMA angehört zu werden.‘

ii) In Abs. 2 werden die Wörter ‚Akten der ESMA‘ durch die Wörter
‚Akten der ESMA und der EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

zb) In Art. 26 und Art. 27 Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter
‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

zc) In Art. 27 Abs. 2 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch
korrekte Form der Wörter ‚oder die EFTA-Überwachungsbehörde‘ einge-
fügt.

zd) Art. 30 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden vor den Wörtern ‚kann spezifische Aufsichtsaufgaben

delegieren‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In den Abs. 2, 3 und 4 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils gramma-
tisch korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt.

iii) Folgender Absatz wird angefügt:

‚5) Vor einer Delegation von Aufgaben konsultieren die EFTA-
Überwachungsbehörde und die ESMA einander.‘

ze) Art. 31 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 Unterabs. 2 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder

gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) In Abs. 2 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte

Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbe-
hörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Betrifft der Antrag einer zuständigen nationalen Behörde eine Rating-
agentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, konsultiert die ESMA unver-
züglich die EFTA-Überwachungsbehörde.‘

zf) Art. 32 wird wie folgt angepasst:
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i) In Abs. 1 werden nach der ersten Erwähnung des Wortes ‚ESMA‘ die
Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 1 werden nach der zweiten Erwähnung des Wortes ‚ESMA‘ die
Wörter ‚bei der EFTA-Überwachungsbehörde,‘ eingefügt.

iii) In Abs. 1 werden nach der dritten Erwähnung des Wortes ‚ESMA‘ die
Wörter ‚oder die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iv) In Abs. 2 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch kor-
rekte Form der Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

zg) In Art. 35a Abs. 6 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder die
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

zh) Art. 36a wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚Rat der Aufseher der ESMA‘

und nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder, im Falle einer Rating-
agentur mit Sitz in einem EFTA-Staat, die EFTA-Überwachungsbe-
hörde‘ eingefügt.

ii) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 2 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort
‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

zi) Art. 36b wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚Rat der Aufseher der ESMA‘ die

Wörter ‚oder, im Falle einer Ratingagentur mit Sitz in einem EFTA-
Staat, die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

ii) In Abs. 4 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenen-
falls der Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

zj) Art. 36c wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden die folgenden Unterabsätze angefügt:

‚Vor der Ausarbeitung von Entwürfen für die EFTA-Überwachungs-
behörde gemäss Art. 36a oder Art. 36b Abs. 1 Bst. a bis d gibt der
Rat der Aufseher der ESMA den Personen, die dem Verfahren unter-
worfen sind, Gelegenheit, zu den Feststellungen angehört zu werden.
Der Rat der Aufseher der ESMA stützt seine Entwürfe nur auf die
Feststellungen, zu denen die Personen, die dem Verfahren unter-
worfen sind, Stellung nehmen konnten.

Die EFTA-Überwachungsbehörde stützt ihre Beschlüsse nach Art.
36a oder Art. 36b Abs. 1 Bst. a bis d nur auf die Feststellungen, zu
denen die Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, Stellung
nehmen konnten.‘

ii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 2 die Wörter ‚Akten der ESMA‘
durch die Wörter ‚die Akten der ESMA und der EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ ersetzt.

zk) Art. 36d wird wie folgt angepasst:
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i) In Abs. 1 wird Folgendes angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht ebenfalls sämtliche
von ihr gemäss Art. 36a und Art. 36b verhängten Geldbussen und
Zwangsgelder unter den in diesem Absatz aufgeführten Bedingungen,
die für die Offenlegung der Geldbussen und Zwangsgelder durch die
ESMA gelten.‘

ii) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 3 das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort
‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 3 die Wörter ‚Gerichtshof der
Europäischen Union‘ durch das Wort ‚EFTA-Gerichtshof‘ ersetzt.

iv) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten entscheidet über die
Zuweisung der Beträge der von der EFTA-Überwachungsbehörde
eingezogenen Geldbussen und Zwangsgelder.‘

zl) Art. 40a gilt nicht für die EFTA-Staaten.
zm) In Anhang IV wird in Abschnitt I Nummer 7 und in Abschnitt II

Nummer 3 nach dem Wort ‚ESMA‘ die jeweils grammatisch korrekte
Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘
eingefügt."

31eba. 3201932019 DD 12831283: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1283 der Kommission
vom 29. Juli 2019 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und
Kontrollrahmens Japans mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (ABl. L 201 vom
30.7.2019, S. 40)

31ebb. Aufgehoben
31ebc. 3201932019 DD 12791279: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1279 der Kommission

vom 29. Juli 2019 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und
Kontrollrahmens der Vereinigten Staaten von Amerika mit der Verordnung
(EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Rating-
agenturen (ABl. L 201 vom 30.7.2019, S. 26)

31ebd. Aufgehoben
31ebe. Aufgehoben
31ebf. Aufgehoben
31ebg. 3201932019 DD 12801280: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1280 der Kommission

vom 29. Juli 2019 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und
Kontrollrahmens Mexikos mit den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen
(ABl. L 201 vom 30.7.2019, S. 30)

31ebh. Aufgehoben
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31ebi. 3201932019 DD 12841284: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1284 der Kommission
vom 29. Juli 2019 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und
Kontrollrahmens Hongkongs mit den Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagen-
turen (ABl. L 201 vom 30.7.2019, S. 43)

31ebj. 3201232012 RR 02720272: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 272/2012 der Kommission
vom 7. Februar 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1060/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Gebühren, die den
Ratingagenturen von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
hörde in Rechnung gestellt werden (ABl. L 90 vom 28.3.2012, S. 6)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:
a) In Art. 1 werden für die EFTA-Staaten nach den Wörtern ,die Europäische

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)ʻ die Wörter ,oder gege-
benenfalls die EFTA-Überwachungsbehördeʻ eingefügt.

b) In Art. 2 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls
die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

c) Art. 5 Abs. 3 wird wie folgt angepasst:
i) In Unterabs. 4 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch das

Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
ii) Folgender Unterabsatz wird hinzugefügt:

‚Wenn in Bezug auf Ratingagenturen mit Sitz in den EFTA-Staaten die
EFTA-Überwachungsbehörde die Zahlungsaufforderungen für die
Tranchen zu übermitteln hat, teilt die ESMA der EFTA-Überwa-
chungsbehörde die für jede Ratingagentur notwendigen Berech-
nungen rechtzeitig vor Ablauf der jeweiligen Frist mit.‘

d) Art. 6 Abs. 7 wird wie folgt angepasst:
i) Für die EFTA-Staaten wird das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-

Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
ii) Folgender Unterabsatz wird hinzugefügt:

‚Wenn in Bezug auf Ratingagenturen mit Sitz in den EFTA-Staaten
die EFTA-Überwachungsbehörde einen Teil der entrichteten Regis-
trierungsgebühr zu erstatten hat, stellt die ESMA der EFTA-Über-
wachungsbehörde zu diesem Zweck unverzüglich die einer Rating-
agentur zu erstattenden Beträge zur Verfügung.‘

e) Art. 9 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden die Wörter ‚Lediglich die ESMA‘ durch die Wörter

‚Lediglich die ESMA oder - bei Ratingagenturen mit Sitz in den
EFTA-Staaten - die EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
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ii) Nach dem Wort ‚ESMA‘ werden die Wörter ‚oder gegebenenfalls die
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

31ebk. 3201232012 RR 04460446: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 446/2012 der Kommission
vom 21. März 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungs-
standards für Inhalt und Format der periodischen Übermittlung von Rating-
daten durch die Ratingagenturen an die Europäische Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde (ABl. L 140 vom 30.5.2012, S. 2)

31ebl. 3201232012 RR 04470447: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 447/2012 der Kommission
vom 21. März 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009
des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung technischer
Regulierungsstandards für die Bewertung der Normgerechtheit der Ratingme-
thoden (ABl. L 140 vom 30.5.2012, S. 14)

31ebm. 3201232012 RR 04480448: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 448/2012 der Kommis-
sion vom 21. März 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regu-
lierungsstandards für die Präsentation der Informationen, die Ratingagenturen
in einem von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ein-
gerichteten zentralen Datenspeicher zur Verfügung stellen (ABl. L 140 vom
30.5.2012, S. 17)

31ebn. 3201232012 RR 04490449: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 449/2012 der Kommission
vom 21. März 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für Informationen zur Registrierung und Zertifizierung von
Ratingagenturen (ABl. L 140 vom 30.5.2012, S. 32)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:
a) In Art. 1 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter

‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
b) In Kapitel 2 und in den Anhängen IV und V werden für die EFTA-Staaten

das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
31ebo. 3201232012 RR 09460946: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 946/2012 der Kommission

vom 12. Juli 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1060/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Verfahrensvor-
schriften für von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(ESMA) Ratingagenturen auferlegte Sanktionen, einschliesslich Vorschriften
über das Verteidigungsrecht und Fristen (ABl. L 282 vom 16.10.2012, S. 23)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen:
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a) In Art. 1 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)‘ durch die Wörter ‚der
EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

b) In Art. 2 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort ‚ESMA-Aufsichts-
organʻ die Wörter ‚und die EFTA-Überwachungsbehördeʻ eingefügt.

c) Art. 3 wird in Bezug auf die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort ‚ESMA-Auf-

sichtsorganʻ die Wörter ‚und der EFTA-Überwachungsbehördeʻ ein-
gefügt.

ii) Die Wörter ‚unterrichtet die EFTA-Überwachungsbehörde darüber.
Die EFTA-Überwachungsbehörde soll unverzüglich‘ werden nach
dem Wort ‚es‘ in den Abs. 2, 4 und 5 und vor den Wörtern ‚einen
Beschluss fassen‘ in Abs. 3, eingefügt.

iii) In Abs. 4 Unterabs. 2 und Abs. 5 Unterabs. 1 Satz 3 werden nach den
Wörtern ‚Das ESMA-Aufsichtsorgan istʻ die Wörter ‚vor der Ausar-
beitung eines Entwurfs für die EFTA-Überwachungsbehörde oder die
EFTA-Überwachungsbehördeʻ eingefügt.

iv) In Abs. 4 Unterabs. 3 und Abs. 5 Unterabs. 2 werden nach dem Wort
‚ESMA-Aufsichtsorganʻ die Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-
Überwachungsbehördeʻ eingefügt.

v) In Abs. 6 werden die Wörter ‚das ESMA-Aufsichtsorgan‘ durch die
Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

d) Art. 4 wird in Bezug auf die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Unterabs. 1 werden Bezugnahmen auf das ‚ESMA-Aufsichtsorgan‘

und das ‚Aufsichtsorgan‘ durch Bezugnahmen auf die ,EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ ersetzt.

ii) In Unterabs. 3 werden nach dem Wort ‚ESMA-Aufsichtsorganʻ die
Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehördeʻ ein-
gefügt.

e) Art. 5 wird in Bezug auf die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Nach dem Wort ‚ESMAʻ werden die Wörter ‚oder gegebenenfalls die

EFTA-Überwachungsbehördeʻ eingefügt.
ii) Das Wort ‚vom Aufsichtsorgan‘ wird durch die Wörter ‚von der EFTA-

Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
f) Art. 6 wird in Bezug auf die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:

i) In den Abs. 1 und 4 wird das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort ‚ EFTA-
Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

ii) In den Abs. 3 und 5 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚oder
der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
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iii) In Abs. 5 werden die Wörter ‚der Beschwerdestelle im Sinne von Art.
58 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments
und des Rates (1) und vor dem Gerichtshof der Europäischen Union
im Sinne von Art. 36e der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009‘ durch die
Wörter ‚dem EFTA-Gerichtshof im Sinne von Art. 35 des Abkom-
mens zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwa-
chungsbehörde und eines Gerichtshofs‘ ersetzt.

g) Art. 7 wird in Bezug auf die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Bezugnahmen auf die ,ESMA‘ werden durch Bezugnahmen auf die

,EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
ii) in Abs. 5 Bst. b werden die Wörter ‚der ESMA-Beschwerdestelle im

Sinne von Art. 58 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 und des
Gerichtshofs der Europäischen Union im Sinne von Art. 36e der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1060/2009‘ durch die Wörter ‚des EFTA-Gerichts-
hofs im Sinne von Art. 35 des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofs‘ ersetzt.

31ec. Aufgehoben
31ed. 3201032010 DD 1203(02)1203(02): Beschluss 2010/C 326/07 der Kommission vom 2.

November 2010 zur Einsetzung des Europäischen Stakeholder-Forums für
elektronische Rechnungsstellung (E-Invoicing) (ABl. C 326 vom 3.12.2010, S.
13)

Modalitäten für die Beteiligung der EFTA-Staaten gemäss Art. 101 des
Abkommens:
Jeder EFTA-Staat kann einen Vertreter benennen, der als Beobachter an den

Sitzungen des Europäischen Stakeholder-Forums für elektronische Rech-
nungsstellung (E-Invoicing) teilnimmt.

31f. 3201032010 RR 10921092: Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäi-
schen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Aus-
schusses für Systemrisiken (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten nehmen an der Arbeit des

Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) teil.
b) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zum Abkommen

bezeichnen die Ausdrücke ‚Mitgliedstaat(en)‘, ‚zuständige Behörden‘ und
‚Aufsichtsbehörden‘ neben ihrer Bedeutung in der Verordnung auch die
EFTA-Staaten und ihre zuständigen Behörden beziehungsweise Aufsichts-
behörden. Dies gilt nicht für Art. 5 Abs. 2, Art. 9 Abs. 5 und Art. 11 Abs.
1 Bst. c.
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c) In Art. 6 Abs. 2 wird Folgendes angefügt:
‚c) die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten bezie-

hungsweise - im Falle Liechtensteins - ein hochrangiger Vertreter des
Finanzministeriums;

d) ein Mitglied des Kollegiums der EFTA-Überwachungsbehörde, wenn
dies für deren Tätigkeitsbereich von Relevanz ist.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats ohne Stimmrecht gemäss den Bst. c
und d nehmen dann nicht an der Arbeit des Verwaltungsrats teil, wenn
die Situation einzelner Finanzinstitute oder Mitgliedstaaten der EU zur
Sprache gebracht werden könnte.‘

d) In Art. 13 Abs. 1 wird folgender Bst. angefügt:
‚i) je ein Vertreter der nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten bezie-

hungsweise - im Falle Liechtensteins - des Finanzministeriums; Diese
Vertreter nehmen dann nicht an der Arbeit des Beratenden Fachaus-
schusses teil, wenn dabei die Situation einzelner Finanzinstitute oder
Mitgliedstaaten zur Sprache gebracht werden könnte.‘

e) In Art. 15 Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde, die nationalen Zentralbanken, die
nationalen Aufsichtsbehörden und die nationalen Statistikbehörden der
EFTA-Staaten arbeiten eng mit dem ESRB zusammen und stellen ihm alle
zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäss dem EWR-Abkommen erforderli-
chen Informationen zu Verfügung.‘

f) In Art. 16 Abs. 3 werden nach den Wörtern ‚der Kommission‘ die Wörter
‚ und, sofern ein EFTA-Staat oder eine oder mehrere seiner Aufsichtsbe-
hörden zu den Adressaten zählen, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten‘ und nach dem Wort ‚ESA‘ die Wörter ‚und der EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

g) In Art. 17 Abs. 1 und 2 und Art. 18 Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚dem
Rat‘ die Wörter ‚und, sofern ein EFTA-Staat oder eine oder mehrere seiner
Aufsichtsbehörden zu den Adressaten zählen, dem Ständigen Ausschuss
der EFTA-Staaten‘ eingefügt.

h) Art. 17 Abs. 3 gilt nicht für Beschlüsse betreffend an einen oder mehrere
EFTA-Staaten gerichtete Empfehlungen.

i) In Art. 18 Abs. 4 werden nach dem Wort ‚ESA‘ die Wörter ‚die EFTA-
Überwachungsbehörde und der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten‘
eingefügt.

31g. 3201032010 RR 10931093: Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/
EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12), geändert durch
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- 3201332013 RR 10221022: Verordnung (EU) Nr. 1022/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom Dienstag, 22. Oktober 2013 (ABl. L 287 vom
29.10.2013, S. 5);

- 3201432014 LL 00170017: Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 4. Februar 2014 (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34), berichtigt in
ABl. L 246 vom 23.9.2015, S. 11;

- 3201432014 LL 00590059: Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. Mai 2014 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190);

- 3201532015 LL 23662366: Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. November 2015 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35),
berichtigt in ABl. L 102 vom 23.4.2018, S. 97.

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwa-

chungsbehörde haben mit Ausnahme des Stimmrechts die gleichen Rechte
und Pflichten wie die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten im
Rahmen der Arbeit der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Ban-
kenaufsichtsbehörde - im Folgenden ‚Behörde‘), des Rates der Aufseher
sowie aller Vorbereitungsgremien der Behörde, einschliesslich interner
Ausschüsse und Gremien, vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Abkom-
mens.

Unbeschadet der Art. 108 und 109 dieses Abkommens verfügt die Behörde
mit Ausnahme des Stimmrechts über das Recht zur Beteiligung an der
Arbeit der EFTA-Überwachungsbehörde und ihrer Vorbereitungsgre-
mien, wenn die EFTA-Überwachungsbehörde in Bezug auf die EFTA-
Staaten die Aufgaben der Behörde gemäss diesem Abkommen wahrnimmt.

Die Geschäftsordnung der Behörde und die Geschäftsordnung der EFTA-
Überwachungsbehörde verleihen der Beteiligung der Behörde und der
EFTA-Überwachungsbehörde - sowie der zuständigen Behörden der
EFTA-Staaten - an der Arbeit der jeweils anderen Behörde gemäss diesem
Abkommen uneingeschränkt Wirkung.

b) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und
sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

c) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, gilt die interne
Geschäftsordnung der Behörde mutatis mutandis bei Fragen im Zusam-
menhang mit den zuständigen Behörden und Finanzinstituten der EFTA-
Staaten. Insbesondere unterliegt die Ausarbeitung von Entwürfen für die
EFTA-Überwachungsbehörde denselben internen Verfahren wie die Vor-
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bereitung von Beschlüssen über ähnliche Fragen in Bezug auf die EU-Mit-
gliedstaaten, einschliesslich ihrer zuständigen Behörden und ihrer Finanz-
institute.

d) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, arbeiten die
Behörde und die EFTA-Überwachungsbehörde für die Zwecke dieser Ver-
ordnung zusammen, tauschen Informationen aus und konsultieren ein-
ander, insbesondere vor Ergreifen etwaiger Massnahmen.

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Behörde und der
EFTA-Überwachungsbehörde im Hinblick auf die Anwendung der
Bestimmungen der Verordnung beraumen der Vorsitz der Behörde und
das Kollegium der EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der Angelegenheit möglichst bald eine Sitzung an, um
zu einem Einvernehmen zu gelangen. Wird kein Einvernehmen erzielt,
kann der Vorsitz der Behörde oder das Kollegium der EFTA-Überwa-
chungsbehörde darum ersuchen, dass die Vertragsparteien die Angelegen-
heit dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss vorlegen, der sie nach Massgabe
des Art. 111 dieses Abkommens behandelt, der mutatis mutandis Anwen-
dung findet. Gemäss Art. 2 des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 1/94 vom 8. Februar 1994 zur Annahme der Geschäftsord-
nung des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (ABl. L 85 vom 30.3.1994, S.
60) kann eine Vertragspartei in dringenden Fällen um eine unverzügliche
Einberufung von Sitzungen ersuchen. Ungeachtet dieses Absatzes kann
eine Vertragspartei den Gemeinsamen EWR-Ausschuss gemäss Art. 5 oder
111 dieses Abkommens jederzeit auf eigene Initiative mit der Angelegen-
heit befassen.

e) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese in das Abkommen aufgenommen
wurden.

f) Für die EFTA-Staaten erhält Art. 1 Abs. 4 folgende Fassung:

‚Die Bestimmungen dieser Verordnung berühren nicht die Befugnisse
der EFTA-Überwachungsbehörde, insbesondere die Befugnisse gemäss
Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errichtung
einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs, damit die Einhaltung
dieses Abkommens und des EWR-Abkommens gewährleistet ist.‘

g) Art. 9 Abs. 5 wird wie folgt angepasst:
i) Für die EFTA-Staaten wird in Unterabs. 1 das Wort ‚Behörde‘ durch das

Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
ii) Für die EFTA-Staaten werden die Unterabs. 2 und 3 durch folgenden

Wortlaut ersetzt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
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auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.

Die EFTA-Überwachungsbehörde überprüft den in ersten beiden
Unterabsätzen genannten Beschluss in geeigneten Zeitabständen, min-
destens aber alle 3 Monate. Wird der Beschluss nach Ablauf von drei
Monaten nicht verlängert, so tritt er automatisch ausser Kraft.

Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der Behörde so bald wie mög-
lich nach der Annahme des in den ersten beiden Unterabsätzen
genannten Beschlusses das Ablaufdatum mit. Rechtzeitig vor Ablauf
der Frist von drei Monaten gemäss Unterabs. 3 legt die Behörde der
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebenen-
falls zusammen mit einem Entwurf. Die EFTA-Überwachungsbe-
hörde kann die Behörde über jede Entwicklung unterrichten, die sie
als für die Überprüfung relevant erachtet.

Ein EFTA-Staat kann die EFTA-Überwachungsbehörde ersuchen,
ihren Beschluss zu überprüfen. Die EFTA-Überwachungsbehörde
leitet dieses Ersuchen an die Behörde weiter. In diesem Fall erwägt die
Behörde gemäss dem Verfahren nach Art. 44 Abs. 1 Unterabs. 2 die
Ausarbeitung eines neuen Entwurfs für die EFTA-Überwachungsbe-
hörde.

In den Fällen, in denen die Behörde parallel zu einem von der EFTA-
Überwachungsbehörde angenommenen Beschluss einen Beschluss
ändert oder aufhebt, arbeitet die Behörde unverzüglich einen Entwurf
für die EFTA-Überwachungsbehörde aus.‘

h) In Art. 16 Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚die Kommission‘ die Wörter
,den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

i) Art. 17 wird wie folgt angepasst:
i) Bezugnahmen auf das ‚Unionsrecht‘ werden durch Bezugnahmen auf das

‚EWR-Abkommen‘ ersetzt.
ii) In Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚die Behörde‘ die Wörter ‚oder

gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
iii) In Abs. 2 werden nach den Wörtern ‚der Kommission‘ die Wörter ‚des

Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.

iv) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚In den Fällen, in denen die Behörde eine angebliche Verletzung oder
Nichtanwendung des EWR-Abkommens in Bezug auf eine zuständige
Behörde eines EFTA-Staates untersucht, teilt sie der EFTA-Überwa-
chungsbehörde die Art und den Zweck der Untersuchung mit und
übermittelt ihr danach in regelmässigen Abständen die aktualisierten
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Informationen, die erforderlich sind, damit die EFTA-Überwa-
chungsbehörde ihre Aufgaben nach den Abs. 4 und 6 erfüllen kann.‘

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Unterabs. 2 folgende Fassung:

‚Die zuständige Behörde unterrichtet die Behörde und die EFTA-
Überwachungsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Ein-
gang der Empfehlung über die Schritte, die sie unternommen hat oder
zu unternehmen beabsichtigt, um die Einhaltung des EWR-Abkom-
mens zu gewähren.‘

vi) Für die EFTA-Staaten erhalten die Abs. 4 und 5 folgende Fassung:

‚4) Sollte die zuständige Behörde das EWR-Abkommen innerhalb
eines Monats nach Eingang der Empfehlung der Behörde nicht ein-
halten, so kann die EFTA-Überwachungsbehörde eine förmliche Stel-
lungnahme abgeben, in der die zuständige Behörde aufgefordert wird,
die zur Einhaltung des EWR-Abkommens erforderlichen Mass-
nahmen zu ergreifen. Die förmliche Stellungnahme der EFTA-Über-
wachungsbehörde trägt der Empfehlung der Behörde Rechnung.

Die EFTA-Überwachungsbehörde gibt diese förmliche Stellung-
nahme spätestens drei Monate nach der Abgabe der Empfehlung ab.
Die EFTA-Überwachungsbehörde kann diese Frist um einen Monat
verlängern.

Förmliche Stellungnahmen der EFTA-Überwachungsbehörde werden
unverzüglich auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initia-
tive oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbei-
teten Entwürfe angenommen.

Die zuständigen Behörden übermitteln der Behörde und der EFTA-
Überwachungsbehörde alle erforderlichen Informationen.

5) Die zuständige Behörde unterrichtet die Behörde und die
EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach
Eingang der in Abs. 4 genannten förmlichen Stellungnahme über die
Schritte, die sie unternommen hat oder zu unternehmen beabsichtigt,
um dieser förmlichen Stellungnahme nachzukommen.‘

vii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 6 Unterabs. 1 die Wörter ‚Unbe-
schadet der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch
die Wörter ‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
behörde nach Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten
über die Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichts-
hofs‘ und die Wörter ‚die Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

viii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 Unterabs. 2 folgende Fassung:
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‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

ix) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 8 folgende Fassung:

‚8) Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht jährlich
Informationen darüber, welche zuständigen Behörden und welche
Finanzinstitute in den EFTA-Staaten den in den Abs. 4 und 6
genannten förmlichen Stellungnahmen oder Beschlüssen nicht nachge-
kommen sind.‘

j) Art. 18 wird wie folgt angepasst:
i) Für die EFTA-Staaten werden in den Abs. 3 und 4 die Wörter ‚die

Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘
ersetzt.

ii) In den Abs. 3 und 4 wird jeweils folgender Unterabsatz angefügt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 4 die Wörter ‚Unbeschadet der
Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch die Wörter
‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde nach
Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errich-
tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs‘ ersetzt.

k) Art. 19 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚die Behörde‘ die Wörter ‚oder gege-

benenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) In Abs. 3 werden nach den Wörter ‚mit verbindlicher Wirkung für die

betreffenden zuständigen Behörden‘ die Wörter ‚in den EU-Mitglied-
staaten‘ eingefügt.

iii) In Abs. 3 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Erzielen die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten in Fällen, die
ausschliesslich sie betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten
Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die EFTA-Überwachungs-
behörde einen Beschluss mit verbindlicher Wirkung für die betref-
fenden zuständigen Behörden fassen, mit dem die zuständigen
Behörden dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit
bestimmte Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, um
die Einhaltung des EWR-Abkommens zu gewährleisten.
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Erzielen die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-Mitglied-
staaten und eines oder mehrerer EFTA-Staaten in Fällen, die sie glei-
chermassen betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten Schlichtungs-
phase keine Einigung, so können die Behörde und die EFTA-Über-
wachungsbehörde einen Beschluss mit verbindlicher Wirkung für die
betreffenden zuständigen Behörden fassen, mit dem die zuständigen
Behörden der EU-Mitgliedstaaten beziehungsweise der EFTA-Staaten
dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit bestimmte
Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, um die Einhal-
tung des EWR-Abkommens zu gewährleisten.

Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iv) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 4 die Wörter ‚Unbeschadet der
Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch die Wörter
‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde nach
Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errich-
tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs‘, die Wörter
‚die Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘
und die Wörter ‚des Unionsrechts‘ durch die Wörter ‚des EWR-
Abkommens‘ ersetzt.

v) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

l) In Art. 20 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Sind ausschliesslich die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten
betroffen, so kann die EFTA-Überwachungsbehörde gemäss Art. 19 Abs.
3 und 4 einen Beschluss fassen.

Sind die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten
und eines oder mehrerer EFTA-Staaten betroffen, so kann die EFTA-
Überwachungsbehörde gemäss Art. 19 Abs. 3 und 4 einen Beschluss fassen.

Die Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage von Entwürfen gefasst, die von der Behörde, der Euro-
päischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versi-
cherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und/oder der Euro-
päischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde) auf eigene Initiative oder auf Ersuchen der EFTA-Überwa-
chungsbehörde ausgearbeitet werden. Die Behörde, die Europäische Auf-
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sichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen
und die betriebliche Altersversorgung) und die Europäische Aufsichtsbe-
hörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), sofern ange-
bracht, führen gemäss Art. 56 gemeinsame Positionen herbei und nehmen
die Beschlüsse und/oder Entwürfe gleichzeitig an.‘

m) In Art. 21 Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚Die Behörde‘ die Wörter ‚oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

n) In Art. 22 Abs. 1a und in Art. 31 Bst. d werden nach dem Wort ‚Kommis-
sion‘ die Wörter ‚sowie die EFTA-Überwachungsbehörde und den Stän-
digen Ausschuss der EFTA-Staaten‘ eingefügt.

o) In Art. 22 Abs. 4 und Art. 34 Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚des Euro-
päischen Parlaments, des Rates oder der Kommission‘ die Wörter ‚der
EFTA-Überwachungsbehörde oder des Ständigen Ausschusses der EFTA-
Staaten‘ eingefügt.

p) Art. 32 Abs. 3a wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Die Wörter ‚Sie kann die zuständigen Behörden auffordern‘ werden

durch die Wörter ‚Die EFTA-Überwachungsbehörde kann die
zuständigen Behörden auffordern‘ ersetzt.

ii) Nach den Wörtern ‚Teilnahme der Behörde‘ werden die Wörter ‚und der
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iii) Folgender Unterabsatz wird angefügt:

‚Die Aufforderungen der EFTA-Überwachungsbehörde gemäss
diesem Absatz erfolgen unverzüglich auf der Grundlage der von der
Behörde auf eigene Initiative oder auf Ersuchen der EFTA-Überwa-
chungsbehörde ausgearbeiteten Entwürfe.‘

q) In Art. 35 Abs. 5 gelten die Wörter ,an die nationale Zentralbank‘ nicht für
Liechtenstein.

r) In Art. 36 Abs. 5 werden nach dem Wort ‚Kommission‘ die Wörter ‚und die
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

s) Art. 38 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Die Wörter ‚die Behörde‘ werden durch die Wörter ‚die EFTA-Über-

wachungsbehörde‘ und die Wörter ‚der Behörde‘, ‚der Behörde, der
Kommission‘, ‚der Behörde und der Kommission‘ und ‚der Kommis-
sion und der Behörde‘ durch die Wörter ‚der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ ersetzt.

ii) Das Wort ‚Rat‘ wird durch die jeweils grammatisch korrekte Form der
Wörter ‚Ständiger Ausschuss der EFTA-Staaten‘ ersetzt.

iii) Nach Abs. 2 Unterabs. 4 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde und die Kommis-
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sion weiter. Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die
Aufrechterhaltung, Änderung oder Aufhebung eines Beschlusses wird
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iv) Nach Abs. 3 Unterabs. 3 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde, die Kommission
und den Rat weiter.‘

v) Nach Abs. 4 Unterabs. 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde, die Kommission
und den Rat weiter.‘

vi) Folgender Absatz wird angefügt:

‚6) Wird in einem Fall nach Art. 19 Abs. 3 - gegebenenfalls in Ver-
bindung mit Art. 20 -, der eine Meinungsverschiedenheit betrifft, an
der auch die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EFTA-Staaten
beteiligt sind, ein Beschluss im Einklang mit diesem Artikel aufge-
hoben oder zum Erlöschen gebracht, so wird jeder parallel gefasste
Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde in dem betreffenden Fall
ebenfalls ausgesetzt oder zum Erlöschen gebracht.

Sollte die Behörde in einem solchen Fall ihren Beschluss ändern oder
aufheben, so arbeitet sie unverzüglich einen Entwurf für die EFTA-
Überwachungsbehörde aus.‘

t) Art. 39 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Bei der Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA-Überwachungs-
behörde gemäss dieser Verordnung unterrichtet die Behörde die
EFTA-Überwachungsbehörde darüber und setzt eine Frist, innerhalb
derer die EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung der
Dringlichkeit, der Komplexität und der möglichen Folgen der Angele-
genheit jeder natürlichen oder juristischen Person, einschliesslich einer
zuständigen Behörde, die Adressat des zu fassenden Beschlusses ist,
die Möglichkeit gibt, dazu Stellung zu nehmen.‘

ii) In Abs. 4 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Hat die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss nach Art. 18
Abs. 3 oder Abs. 4 erlassen, so überprüft sie diesen Beschluss in ange-
messenen Abständen. Die EFTA-Überwachungsbehörde unterrichtet
die Behörde über bevorstehende Überprüfungen sowie über jede Ent-
wicklung, die sie als für die Überprüfung relevant erachtet.
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Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die Änderung
oder Aufhebung eines Beschlusses wird auf der Grundlage der von
der Behörde ausgearbeiteten Entwürfe erlassen. Rechtzeitig vor jeder
geplanten Überprüfung legt die Behörde der EFTA-Überwachungs-
behörde Schlussfolgerungen vor, gegebenenfalls zusammen mit einem
Entwurf.‘

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 5 nach den Wörtern ‚der
Behörde‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.

u) Art. 40 Abs. 1 wird wie folgt angepasst:
i) Bst. b erhält folgende Fassung:

‚dem Leiter der für die Beaufsichtigung von Finanzmarktteilnehmern
zuständigen nationalen Behörde jedes Mitgliedstaats und dem nicht
stimmberechtigten Leiter der für die Beaufsichtigung von Kreditinsti-
tuten zuständigen nationalen Behörde jedes EFTA-Staates, die min-
destens zweimal im Jahr persönlich erscheinen,‘

ii) Unter Bst. f werden nach dem Wort ‚Aufsichtsbehörden‘ die Wörter
‚und der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

v) Art. 43 wird wie folgt geändert:
i) In Abs. 2 werden nach dem Wort ‚Beschlüsse‘ die Wörter ‚bereitet Ent-

würfe für die EFTA-Überwachungsbehörde vor‘ eingefügt.
ii) In den Abs. 4 und 6 werden nach den Wörtern ‚dem Rat‘ die Wörter ‚der

EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten‘ eingefügt.

w) Art. 44 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten mutatis mutandis im Falle
von Entwürfen, die gemäss den einschlägigen Bestimmungen dieser
Verordnung für die EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeitet
werden.‘

ii) In Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚des Exekutivdirektors‘ die Wörter
‚sowie des Vertreters der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iii) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die in Art. 40 Abs. 1 Bst. b genannten aus den EFTA-Staaten stam-
menden Mitglieder des Rates der Aufseher sind zur Teilnahme an
den Beratungen des Rates der Aufseher über einzelne Finanzinstitute
berechtigt.‘

x) In Art. 57 Abs. 2 werden nach dem Wort ‚Mitgliedstaats‘ die folgenden
Wörter eingefügt:
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‚sowie einem hochrangigen Vertreter der zuständigen Behörde jedes
EFTA-Staates und einem Vertreter der EFTA-Überwachungsbehörde‘

y) In Art. 60 Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Betrifft die Beschwerde einen Beschluss der Behörde, der nach Art. 19 -
gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 20 - im Zusammenhang mit einer
Meinungsverschiedenheit gefasst wurde, an der auch die zuständigen
Behörden eines oder mehrerer EFTA-Staaten beteiligt sind, so fordert der
Beschwerdeausschuss die beteiligte zuständige Behörde der EFTA auf,
innerhalb bestimmter Fristen Stellungnahmen zu den Mitteilungen der am
Beschwerdeverfahren Beteiligten einzureichen. Die beteiligte zuständige
Behörde der EFTA hat das Recht, mündliche Erklärungen abzugeben.‘

z) In Art. 62 Abs. 1 Bst. a werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚die nationalen Behörden der EFTA leisten einen finanziellen Beitrag zum
Haushalt der Behörde im Einklang mit diesem Buchstaben.

Bei der Festsetzung der Pflichtbeiträge der für die Aufsicht über Finanzin-
stitute zuständigen nationalen Behörden der EFTA im Einklang mit diesem
Buchstaben wird folgende Gewichtung der einzelnen EFTA-Staaten
zugrunde gelegt:

Island: 2

Liechtenstein: 1

Norwegen: 7‘
za) In Art. 67 wird Folgendes angefügt:

‚Die EFTA-Staaten wenden auf die Behörde und ihr Personal das dem Ver-
trag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union beigefügte Protokoll (Nr. 7) über die Vorrechte
und Befreiungen der Europäischen Union an.‘

zb) In Art. 68 wird folgender Absatz angefügt:

‚5) Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. a und Art. 82 Abs. 3 Bst. a der
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten können Staats-
angehörige der EFTA-Staaten, die die bürgerlichen Ehrenrechte uneinge-
schränkt besitzen, vom Exekutivdirektor der Behörde auf Vertragsbasis
eingestellt werden.

Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. e, Art. 82 Abs. 3 Bst. e und Art.
85 Abs. 3 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten
betrachtet die Behörde im Hinblick auf das eigene Personal die Sprachen
nach Art. 129 Abs. 1 des EWR-Abkommens als Sprachen der Union nach
Art. 55 Abs. 1 des Vertrags über die Europäische Union.‘

zc) In Art. 72 wird folgender Absatz angefügt:
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‚4) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion gilt für die Zwecke der Anwendung der Verordnung für die zustän-
digen Behörden der EFTA-Staaten im Hinblick auf die Dokumente, die
von der Behörde erstellt werden.‘

31h. 3201032010 RR 10941094: Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Euro-
päischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/
EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48), geändert durch:
- 3201432014 LL 00510051: Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. April 2014 (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1)."

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwa-

chungsbehörde haben mit Ausnahme des Stimmrechts die gleichen Rechte
und Pflichten wie die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten im
Rahmen der Arbeit der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Auf-
sichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung - im Folgenden ‚Behörde‘), des Rates der Aufseher sowie aller
Vorbereitungsgremien der Behörde, einschliesslich interner Ausschüsse
und Gremien, vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Abkommens.

Unbeschadet der Art. 108 und 109 dieses Abkommens verfügt die Behörde
mit Ausnahme des Stimmrechts über das Recht zur Beteiligung an der
Arbeit der EFTA-Überwachungsbehörde und ihrer Vorbereitungsgre-
mien, wenn die EFTA-Überwachungsbehörde in Bezug auf die EFTA-
Staaten die Aufgaben der Behörde gemäss diesem Abkommen wahrnimmt.

Die Geschäftsordnung der Behörde und die Geschäftsordnung der EFTA-
Überwachungsbehörde verleihen der Beteiligung der Behörde und der
EFTA-Überwachungsbehörde - sowie der zuständigen Behörden der
EFTA-Staaten - an der Arbeit der jeweils anderen Behörde gemäss diesem
Abkommen uneingeschränkt Wirkung.

b) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und
sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

c) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, gilt die interne
Geschäftsordnung der Behörde mutatis mutandis bei Fragen im Zusam-
menhang mit den zuständigen Behörden und den Finanzinstituten der
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EFTA-Staaten. Insbesondere unterliegt die Ausarbeitung von Entwürfen
für die EFTA-Überwachungsbehörde denselben internen Verfahren wie
die Vorbereitung von Beschlüssen über ähnliche Fragen in Bezug auf die
EU-Mitgliedstaaten, einschliesslich ihrer zuständigen Behörden und ihrer
Finanzinstitute.

d) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, arbeiten die
Behörde und die EFTA-Überwachungsbehörde für die Zwecke dieser Ver-
ordnung zusammen, tauschen Informationen aus und konsultieren ein-
ander, insbesondere vor Ergreifen etwaiger Massnahmen.

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Behörde und der
EFTA-Überwachungsbehörde im Hinblick auf die Anwendung der
Bestimmungen der Verordnung beraumen der Vorsitz der Behörde und
das Kollegium der EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der Angelegenheit möglichst bald eine Sitzung an, um
zu einem Einvernehmen zu gelangen. Wird kein Einvernehmen erzielt,
kann der Vorsitz der Behörde oder das Kollegium der EFTA-Überwa-
chungsbehörde darum ersuchen, dass die Vertragsparteien die Angelegen-
heit dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss vorlegen, der sie nach Massgabe
des Art. 111 dieses Abkommens behandelt, der mutatis mutandis Anwen-
dung findet. Gemäss Art. 2 des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 1/94 vom 8. Februar 1994 zur Annahme der Geschäftsord-
nung des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (ABl. L 85 vom 30.3.1994, S.
60) kann eine Vertragspartei in dringenden Fällen um eine unverzügliche
Einberufung von Sitzungen ersuchen. Ungeachtet dieses Absatzes kann
eine Vertragspartei den Gemeinsamen EWR-Ausschuss gemäss Art. 5 oder
111 dieses Abkommens jederzeit auf eigene Initiative mit der Angelegen-
heit befassen.

e) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese in das Abkommen aufgenommen
wurden.

f) Art. 1 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) In Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚die Behörde‘ die Wörter ‚oder gege-

benenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) Abs. 5 erhält folgende Fassung:

‚Die Bestimmungen dieser Verordnung berühren nicht die Befug-
nisse der EFTA-Überwachungsbehörde, insbesondere die Befugnisse
gemäss Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über
die Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs,
damit die Einhaltung dieses Abkommens und des EWR-Abkommens
gewährleistet ist.‘

g) Art. 9 Abs. 5 wird wie folgt angepasst:
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i) Für die EFTA-Staaten wird in Unterabs. 1 das Wort ‚Behörde‘ durch das
Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

ii) Für die EFTA-Staaten werden die Unterabs. 2 und 3 durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.

Die EFTA-Überwachungsbehörde überprüft den in ersten beiden
Unterabsätzen genannten Beschluss in geeigneten Zeitabständen, min-
destens aber alle 3 Monate. Wird der Beschluss nach Ablauf von drei
Monaten nicht verlängert, so tritt er automatisch ausser Kraft.

Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der Behörde so bald wie mög-
lich nach der Annahme des in den ersten beiden Unterabsätzen
genannten Beschlusses das Ablaufdatum mit. Rechtzeitig vor Ablauf
der Frist von drei Monaten gemäss Unterabs. 3 legt die Behörde der
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebenen-
falls zusammen mit einem Entwurf. Die EFTA-Überwachungsbe-
hörde kann die Behörde über jede Entwicklung unterrichten, die sie
als für die Überprüfung relevant erachtet.

Ein EFTA-Staat kann die EFTA-Überwachungsbehörde ersuchen,
ihren Beschluss zu überprüfen. Die EFTA-Überwachungsbehörde
leitet dieses Ersuchen an die Behörde weiter. In diesem Fall erwägt die
Behörde gemäss dem Verfahren nach Art. 44 Abs. 1 Unterabs. 2 die
Ausarbeitung eines neuen Entwurfs für die EFTA-Überwachungsbe-
hörde.

In den Fällen, in denen die Behörde parallel zu einem von der EFTA-
Überwachungsbehörde angenommenen Beschluss einen Beschluss
ändert oder aufhebt, arbeitet die Behörde unverzüglich einen Entwurf
für die EFTA-Überwachungsbehörde aus.‘ ”.

h) In Art. 16 Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚die Kommission‘ die Wörter
‚den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

i) Art. 17 wird wie folgt angepasst:
i) Bezugnahmen auf das ‚Unionsrecht‘ werden durch Bezugnahmen auf das

‚EWR-Abkommen‘ ersetzt.
ii) In Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚die Behörde‘ die Wörter ‚oder

gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
iii) In Abs. 2 werden nach den Wörtern ‚der Kommission‘ die Wörter ,des

Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.
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iv) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚In den Fällen, in denen die Behörde eine angebliche Verletzung oder
Nichtanwendung des EWR-Abkommens in Bezug auf eine zuständige
Behörde eines EFTA-Staates untersucht, teilt sie der EFTA-Überwa-
chungsbehörde die Art und den Zweck der Untersuchung mit und
übermittelt ihr danach in regelmässigen Abständen die aktualisierten
Informationen, die erforderlich sind, damit die EFTA-Überwa-
chungsbehörde ihre Aufgaben nach den Abs. 4 und 6 erfüllen kann.‘

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Unterabs. 2 folgende Fassung:

‚Die zuständige Behörde unterrichtet die Behörde und die EFTA-
Überwachungsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Ein-
gang der Empfehlung über die Schritte, die sie unternommen hat oder
zu unternehmen beabsichtigt, um die Einhaltung des EWR-Abkom-
mens zu gewähren.‘

vi) Für die EFTA-Staaten erhalten die Abs. 4 und 5 folgende Fassung:

‚4) Sollte die zuständige Behörde das EWR-Abkommen innerhalb
eines Monats nach Eingang der Empfehlung der Behörde nicht ein-
halten, so kann die EFTA-Überwachungsbehörde eine förmliche Stel-
lungnahme abgeben, in der die zuständige Behörde aufgefordert wird,
die zur Einhaltung des EWR-Abkommens erforderlichen Mass-
nahmen zu ergreifen. Die förmliche Stellungnahme der EFTA-Über-
wachungsbehörde trägt der Empfehlung der Behörde Rechnung.

Die EFTA-Überwachungsbehörde gibt diese förmliche Stellung-
nahme spätestens drei Monate nach der Abgabe der Empfehlung ab.
Die EFTA-Überwachungsbehörde kann diese Frist um einen Monat
verlängern.

Förmliche Stellungnahmen der EFTA-Überwachungsbehörde werden
unverzüglich auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initia-
tive oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbei-
teten Entwürfe angenommen.

Die zuständigen Behörden übermitteln der Behörde und der EFTA-
Überwachungsbehörde alle erforderlichen Informationen.

5) Die zuständige Behörde unterrichtet die Behörde und die
EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach
Eingang der in Abs. 4 genannten förmlichen Stellungnahme über die
Schritte, die sie unternommen hat oder zu unternehmen beabsichtigt,
um dieser förmlichen Stellungnahme nachzukommen.‘

vii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 6 Unterabs. 1 die Wörter ‚Unbe-
schadet der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch
die Wörter ‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
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behörde nach Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten
über die Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichts-
hofs‘ und die Wörter ‚die Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

viii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 Unterabs. 2 folgende Fassung:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

ix) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 8 folgende Fassung:

‚8) Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht jährlich
Informationen darüber, welche zuständigen Behörden und Finanzin-
stitute in den EFTA-Staaten den in den Abs. 4 und 6 genannten förm-
lichen Stellungnahmen oder Beschlüssen nicht nachgekommen sind.‘

j) Art. 18 wird wie folgt angepasst:
i) Für die EFTA-Staaten werden in den Abs. 3 und 4 die Wörter ‚die

Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘
ersetzt.

ii) In den Abs. 3 und 4 wird jeweils folgender Unterabsatz angefügt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 4 die Wörter ‚Unbeschadet der
Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch die Wörter
‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde nach
Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errich-
tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs‘ ersetzt.

k) Art. 19 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚die Behörde‘ die Wörter ‚oder gege-

benenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) In Abs. 3 werden nach den Wörter ‚mit verbindlicher Wirkung für die

betreffenden zuständigen Behörden‘ die Wörter ‚in den EU-Mitglied-
staaten‘ eingefügt.

iii) In Abs. 3 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Erzielen die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten in Fällen, die
ausschliesslich sie betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten
Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die EFTA-Überwachungs-
behörde einen Beschluss mit verbindlicher Wirkung für die betref-
fenden zuständigen Behörden fassen, mit dem die zuständigen
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Behörden dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit
bestimmte Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, um
die Einhaltung des EWR-Abkommens zu gewährleisten.

Erzielen die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-Mitglied-
staaten und eines oder mehrerer EFTA-Statten in Fällen, die sie glei-
chermassen betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten Schlichtungs-
phase keine Einigung, so können die Behörde und die EFTA-Über-
wachungsbehörde einen Beschluss mit verbindlicher Wirkung für die
betreffenden zuständigen Behörden fassen, mit dem die zuständigen
Behörden der EU-Mitgliedstaaten beziehungsweise der EFTA-Staaten
dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit bestimmte
Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, um die Einhal-
tung des EWR-Abkommens zu gewährleisten.

Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iv) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 4 die Wörter ‚Unbeschadet der
Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch die Wörter
‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde nach
Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errich-
tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs‘, die Wörter
‚die Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘
und die Wörter ‚des Unionsrechts‘ durch die Wörter ‚des EWR-
Abkommens‘ ersetzt.

v) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

l) In Art. 20 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Sind ausschliesslich die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten
betroffen, so kann die EFTA-Überwachungsbehörde gemäss Art. 19 Abs.
3 und 4 einen Beschluss fassen.

Sind die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten
und eines oder mehrerer EFTA-Staaten betroffen, so kann die EFTA-
Überwachungsbehörde gemäss Art. 19 Abs. 3 und 4 einen Beschluss fassen.

Die Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage von Entwürfen gefasst, die von der Behörde, der Euro-
päischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und/
oder der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und
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Marktaufsichtsbehörde) auf eigene Initiative oder auf Ersuchen der EFTA-
Überwachungsbehörde ausgearbeitet werden. Die Behörde, die Europäi-
sche Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und die
Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde), sofern angebracht, führen gemäss Art. 56 gemeinsame Posi-
tionen herbei und nehmen die Beschlüsse und/oder Entwürfe gleichzeitig
an.‘

m) In Art. 21 Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚Die Behörde‘ die Wörter ,oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

n) In Art. 22 Abs. 4 und Art. 34 Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚des Euro-
päischen Parlaments, des Rates oder der Kommission‘ die Wörter ‚der
EFTA-Überwachungsbehörde oder des Ständigen Ausschusses der EFTA-
Staaten‘ eingefügt.

o) In Art. 35 Abs. 5 gelten die Wörter ,,an die nationale Zentralbank‘ nicht für
Liechtenstein.

p) Art. 38 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Die Wörter ‚die Behörde‘ werden durch die Wörter ‚die EFTA-Über-

wachungsbehörde‘ und die Wörter ‚der Behörde‘, ‚der Behörde, der
Kommission‘, ‚der Behörde und der Kommission‘ und ‚der Kommis-
sion und der Behörde‘ durch die Wörter ‚der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ ersetzt.

ii) Das Wort ‚Rat‘ wird durch die jeweils grammatisch korrekte Form der
Wörter ‚Ständiger Ausschuss der EFTA-Staaten‘ ersetzt.

iii) Nach Abs. 2 Unterabs. 4 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde und die Kommis-
sion weiter. Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die
Aufrechterhaltung, Änderung oder Aufhebung eines Beschlusses wird
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iv) Nach Abs. 3 Unterabs. 3 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde, die Kommission
und den Rat weiter.‘

v) Nach Abs. 4 Unterabs. 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde, die Kommission
und den Rat weiter.‘

vi) Folgender Absatz wird angefügt:
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‚6) Wird in einem Fall nach Art. 19 Abs. 3 - gegebenenfalls in Ver-
bindung mit Art. 20 -, der eine Meinungsverschiedenheit betrifft, an
der auch die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EFTA-Staaten
beteiligt sind, ein Beschluss im Einklang mit diesem Artikel aufge-
hoben oder zum Erlöschen gebracht, so wird jeder parallel gefasste
Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde in dem betreffenden Fall
ebenfalls ausgesetzt oder zum Erlöschen gebracht.

Sollte die Behörde in einem solchen Fall ihren Beschluss ändern oder
aufheben, so arbeitet sie unverzüglich einen Entwurf für die EFTA-
Überwachungsbehörde aus.‘

q) Art. 39 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Bei der Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA-Überwachungs-
behörde gemäss dieser Verordnung unterrichtet die Behörde die
EFTA-Überwachungsbehörde darüber und setzt eine Frist, innerhalb
derer die EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung der
Dringlichkeit, der Komplexität und der möglichen Folgen der Angele-
genheit jeder natürlichen oder juristischen Person, einschliesslich einer
zuständigen Behörde, die Adressat des zu fassenden Beschlusses ist,
die Möglichkeit gibt, dazu Stellung zu nehmen.‘

ii) In Abs. 4 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Hat die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss nach Art. 18
Abs. 3 oder Abs. 4 erlassen, so überprüft sie diesen Beschluss in ange-
messenen Abständen. Die EFTA-Überwachungsbehörde unterrichtet
die Behörde über bevorstehende Überprüfungen sowie über jede Ent-
wicklung, die sie als für die Überprüfung relevant erachtet.

Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die Änderung
oder Aufhebung eines Beschlusses wird auf der Grundlage der von
der Behörde ausgearbeiteten Entwürfe erlassen. Rechtzeitig vor jeder
geplanten Überprüfung legt die Behörde der EFTA-Überwachungs-
behörde Schlussfolgerungen vor, gegebenenfalls zusammen mit einem
Entwurf.‘

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 5 nach den Wörtern ‚der
Behörde‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.

r) Art. 40 Abs. 1 wird wie folgt angepasst:
i) in Bst. b werden nach dem Wort ‚Mitgliedstaat‘ die folgenden Wörter

eingefügt:

‚und dem nicht stimmberechtigten Leiter der für die Beaufsichtigung
von Finanzinstituten zuständigen nationalen Behörde jedes EFTA-
Staates‘
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ii) Unter Bst. e werden nach dem Wort ‚Aufsichtsbehörden‘ die Wörter
‚und der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

s) Art. 43 wird wie folgt geändert:
i) In Abs. 2 werden nach dem Wort ‚Beschlüsse‘ die Wörter ‚bereitet Ent-

würfe für die EFTA-Überwachungsbehörde vor‘ eingefügt.
ii) In den Abs. 4 und 6 werden nach den Wörtern ‚dem Rat‘ die Wörter ‚der

EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten‘ eingefügt.

t) Art. 44 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten mutatis mutandis im Falle
von Entwürfen, die gemäss den einschlägigen Bestimmungen dieser
Verordnung für die EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeitet
werden.‘

ii) In Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚des Exekutivdirektors‘ die Wörter
‚sowie des Vertreters der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iii) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die in Art. 40 Abs. 1 Bst. b genannten aus den EFTA-Staaten stam-
menden Mitglieder des Rates der Aufseher sind zur Teilnahme an
den Beratungen des Rates der Aufseher über einzelne Finanzinstitute
berechtigt.‘

u) In Art. 57 Abs. 2 werden nach dem Wort ‚Mitgliedstaats‘ die folgenden
Wörter eingefügt:

‚sowie einem hochrangigen Vertreter der zuständigen Behörde jedes
EFTA-Staates und einem Vertreter der EFTA-Überwachungsbehörde‘

v) In Art. 60 Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Betrifft die Beschwerde einen Beschluss der Behörde, der nach Art. 19 -
gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 20 - im Zusammenhang mit einer
Meinungsverschiedenheit gefasst wurde, an der auch die zuständigen
Behörden eines oder mehrerer EFTA-Staaten beteiligt sind, so fordert der
Beschwerdeausschuss die beteiligte zuständige Behörde der EFTA auf,
innerhalb bestimmter Fristen Stellungnahmen zu den Mitteilungen der am
Beschwerdeverfahren Beteiligten einzureichen. Die beteiligte zuständige
Behörde der EFTA hat das Recht, mündliche Erklärungen abzugeben.‘

w) In Art. 62 Abs. 1 Bst. a werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚die nationalen Behörden der EFTA leisten einen finanziellen Beitrag zum
Haushalt der Behörde im Einklang mit diesem Buchstaben.

Bei der Festsetzung der Pflichtbeiträge der für die Aufsicht über Finanzin-
stitute zuständigen nationalen Behörden der EFTA im Einklang mit diesem
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Buchstaben wird folgende Gewichtung der einzelnen EFTA-Staaten
zugrunde gelegt:

Island: 2

Liechtenstein: 1

Norwegen: 7‘
x) In Art. 67 wird Folgendes angefügt:

‚Die EFTA-Staaten wenden auf die Behörde und ihr Personal das dem Ver-
trag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union beigefügte Protokoll (Nr. 7) über die Vorrechte
und Befreiungen der Europäischen Union an.‘

y) In Art. 68 wird folgender Absatz angefügt:

‚5) Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. a und Art. 82 Abs. 3 Bst. a der
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten können Staats-
angehörige der EFTA-Staaten, die die bürgerlichen Ehrenrechte uneinge-
schränkt besitzen, vom Exekutivdirektor der Behörde auf Vertragsbasis
eingestellt werden.

Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. e, Art. 82 Abs. 3 Bst. e und Art.
85 Abs. 3 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten
betrachtet die Behörde im Hinblick auf das eigene Personal die Sprachen
nach Art. 129 Abs. 1 des EWR-Abkommens als Sprachen der Union nach
Art. 55 Abs. 1 des Vertrags über die Europäische Union.‘

z) In Art. 72 wird folgender Absatz angefügt:

‚4) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion gilt für die Zwecke der Anwendung der Verordnung für die zustän-
digen Behörden der EFTA-Staaten im Hinblick auf die Dokumente, die
von der Behörde erstellt werden.‘

31i. 3201032010 RR 10951095: Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des
Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84),
geändert durch:
- 3201132011 LL 0061:0061: Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 8. Juni 2011 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1);
- 3201432014 LL 00510051: Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 16. April 2014 (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1).
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Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwa-

chungsbehörde haben mit Ausnahme des Stimmrechts die gleichen Rechte
und Pflichten wie die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten im
Rahmen der Arbeit der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde - im Folgenden ‚Behörde‘), des
Rates der Aufseher sowie aller Vorbereitungsgremien der Behörde, ein-
schliesslich interner Ausschüsse und Gremien, vorbehaltlich der Bestim-
mungen dieses Abkommens.

Unbeschadet der Art. 108 und 109 dieses Abkommens verfügt die Behörde
mit Ausnahme des Stimmrechts über das Recht zur Beteiligung an der
Arbeit der EFTA-Überwachungsbehörde und ihrer Vorbereitungsgre-
mien, wenn die EFTA-Überwachungsbehörde in Bezug auf die EFTA-
Staaten die Aufgaben der Behörde gemäss diesem Abkommen wahrnimmt.

Die Geschäftsordnung der Behörde und die Geschäftsordnung der EFTA-
Überwachungsbehörde verleihen der Beteiligung der Behörde und der
EFTA-Überwachungsbehörde - sowie der zuständigen Behörden der
EFTA-Staaten - an der Arbeit der jeweils anderen Behörde gemäss diesem
Abkommen uneingeschränkt Wirkung.

b) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen und
sofern in dem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen die Aus-
drücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer Bedeu-
tung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

c) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, gilt die interne
Geschäftsordnung der Behörde mutatis mutandis bei Fragen im Zusam-
menhang mit den zuständigen Behörden und den Finanzmarktteilnehmern
der EFTA-Staaten. Insbesondere unterliegt die Ausarbeitung von Ent-
würfen für die EFTA-Überwachungsbehörde denselben internen Ver-
fahren wie die Vorbereitung von Beschlüssen über ähnliche Fragen in
Bezug auf die EU-Mitgliedstaaten, einschliesslich ihrer zuständigen
Behörden und ihrer Finanzmarktteilnehmer.

d) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, arbeiten die
Behörde und die EFTA-Überwachungsbehörde für die Zwecke dieser Ver-
ordnung zusammen, tauschen Informationen aus und konsultieren ein-
ander, insbesondere vor Ergreifen etwaiger Massnahmen.

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Behörde und der
EFTA-Überwachungsbehörde im Hinblick auf die Anwendung der
Bestimmungen der Verordnung beraumen der Vorsitz der Behörde und
das Kollegium der EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der Angelegenheit möglichst bald eine Sitzung an, um
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zu einem Einvernehmen zu gelangen. Wird kein Einvernehmen erzielt,
kann der Vorsitz der Behörde oder das Kollegium der EFTA-Überwa-
chungsbehörde darum ersuchen, dass die Vertragsparteien die Angelegen-
heit dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss vorlegen, der sie nach Massgabe
des Art. 111 dieses Abkommens behandelt, der mutatis mutandis Anwen-
dung findet. Gemäss Art. 2 des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 1/94 vom 8. Februar 1994 zur Annahme der Geschäftsord-
nung des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (ABl. L 85 vom 30.3.1994, S.
60) kann eine Vertragspartei in dringenden Fällen um eine unverzügliche
Einberufung von Sitzungen ersuchen. Ungeachtet dieses Absatzes kann
eine Vertragspartei den Gemeinsamen EWR-Ausschuss gemäss Art. 5 oder
111 dieses Abkommens jederzeit auf eigene Initiative mit der Angelegen-
heit befassen.

e) In der Verordnung enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem
Umfang und in der Form, in denen diese in das Abkommen aufgenommen
wurden.

f) Für die EFTA-Staaten erhält Art. 1 Abs. 4 folgende Fassung:

‚Die Bestimmungen dieser Verordnung berühren nicht die Befugnisse der
EFTA-Überwachungsbehörde, insbesondere die Befugnisse gemäss Art. 31
des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errichtung einer
Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs, damit die Einhaltung
dieses Abkommens und des EWR-Abkommens gewährleistet ist.‘

g) Art. 9 Abs. 5 wird wie folgt angepasst:
i) Für die EFTA-Staaten wird in Unterabs. 1 das Wort ‚Behörde‘ durch das

Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.
ii) Für die EFTA-Staaten werden die Unterabs. 2 und 3 durch folgenden

Wortlaut ersetzt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.

Die EFTA-Überwachungsbehörde überprüft den in ersten beiden
Unterabsätzen genannten Beschluss in geeigneten Zeitabständen, min-
destens aber alle 3 Monate. Wird der Beschluss nach Ablauf von drei
Monaten nicht verlängert, so tritt er automatisch ausser Kraft.

Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der Behörde so bald wie mög-
lich nach der Annahme des in den ersten beiden Unterabsätzen
genannten Beschlusses das Ablaufdatum mit. Rechtzeitig vor Ablauf
der Frist von drei Monaten gemäss Unterabs. 3 legt die Behörde der
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebenen-
falls zusammen mit einem Entwurf. Die EFTA-Überwachungsbe-
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hörde kann die Behörde über jede Entwicklung unterrichten, die sie
als für die Überprüfung relevant erachtet.

Ein EFTA-Staat kann die EFTA-Überwachungsbehörde ersuchen,
ihren Beschluss zu überprüfen. Die EFTA-Überwachungsbehörde
leitet dieses Ersuchen an die Behörde weiter. In diesem Fall erwägt die
Behörde gemäss dem Verfahren nach Art. 44 Abs. 1 Unterabs. 2 die
Ausarbeitung eines neuen Entwurfs für die EFTA-Überwachungsbe-
hörde.

In den Fällen, in denen die Behörde parallel zu einem von der EFTA-
Überwachungsbehörde angenommenen Beschluss einen Beschluss
ändert oder aufhebt, arbeitet die Behörde unverzüglich einen Entwurf
für die EFTA-Überwachungsbehörde aus.‘

h) In Art. 16 Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚die Kommission‘ die Wörter
‚den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ eingefügt.

i) Art. 17 wird wie folgt angepasst:
i) Bezugnahmen auf das ‚Unionsrecht‘ werden durch Bezugnahmen auf das

‚EWR-Abkommen‘ ersetzt.
ii) In Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚die Behörde‘ die Wörter ‚oder

gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
iii) In Abs. 2 werden nach den Wörtern ‚der Kommission‘ die Wörter ‚des

Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.

iv) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚In den Fällen, in denen die Behörde eine angebliche Verletzung oder
Nichtanwendung des EWR-Abkommens in Bezug auf eine zuständige
Behörde eines EFTA-Staates untersucht, teilt sie der EFTA-Überwa-
chungsbehörde die Art und den Zweck der Untersuchung mit und
übermittelt ihr danach in regelmässigen Abständen die aktualisierten
Informationen, die erforderlich sind, damit die EFTA-Überwa-
chungsbehörde ihre Aufgaben nach den Abs. 4 und 6 erfüllen kann.‘

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Unterabs. 2 folgende Fassung:

‚Die zuständige Behörde unterrichtet die Behörde und die EFTA-
Überwachungsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Ein-
gang der Empfehlung über die Schritte, die sie unternommen hat oder
zu unternehmen beabsichtigt, um die Einhaltung des EWR-Abkom-
mens zu gewähren.‘

vi) Für die EFTA-Staaten erhalten die Abs. 4 und 5 folgende Fassung:

‚4) Sollte die zuständige Behörde das EWR-Abkommen innerhalb
eines Monats nach Eingang der Empfehlung der Behörde nicht ein-
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halten, so kann die EFTA-Überwachungsbehörde eine förmliche Stel-
lungnahme abgeben, in der die zuständige Behörde aufgefordert wird,
die zur Einhaltung des EWR-Abkommens erforderlichen Mass-
nahmen zu ergreifen. Die förmliche Stellungnahme der EFTA-Über-
wachungsbehörde trägt der Empfehlung der Behörde Rechnung.

Die EFTA-Überwachungsbehörde gibt diese förmliche Stellung-
nahme spätestens drei Monate nach der Abgabe der Empfehlung ab.
Die EFTA-Überwachungsbehörde kann diese Frist um einen Monat
verlängern.

Förmliche Stellungnahmen der EFTA-Überwachungsbehörde werden
unverzüglich auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initia-
tive oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbei-
teten Entwürfe angenommen.

Die zuständigen Behörden übermitteln der Behörde und der EFTA-
Überwachungsbehörde alle erforderlichen Informationen.

5) Die zuständige Behörde unterrichtet die Behörde und die
EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach
Eingang der in Abs. 4 genannten förmlichen Stellungnahme über die
Schritte, die sie unternommen hat oder zu unternehmen beabsichtigt,
um dieser förmlichen Stellungnahme nachzukommen.‘

vii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 6 Unterabs. 1 die Wörter ‚Unbe-
schadet der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch
die Wörter ‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
behörde nach Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten
über die Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichts-
hofs‘ und die Wörter ‚die Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

viii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 Unterabs. 2 folgende Fassung:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

ix) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 8 folgende Fassung:

‚8) Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht jährlich
Informationen darüber, welche zuständigen Behörden und Finanz-
marktteilnehmer in den EFTA-Staaten den in den Abs. 4 und 6
genannten förmlichen Stellungnahmen oder Beschlüssen nicht nachge-
kommen sind.‘

j) Art. 18 wird wie folgt angepasst:
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i) Für die EFTA-Staaten werden in den Abs. 3 und 4 die Wörter ‚die
Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘
ersetzt.

ii) In den Abs. 3 und 4 wird jeweils folgender Unterabsatz angefügt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 4 die Wörter ‚Unbeschadet der
Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch die Wörter
‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde nach
Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errich-
tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs‘ ersetzt.

k) Art. 19 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚die Behörde‘ die Wörter ‚oder gege-

benenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.
ii) In Abs. 3 werden nach den Wörter ‚mit verbindlicher Wirkung für die

betreffenden zuständigen Behörden‘ die Wörter ‚in den EU-Mitglied-
staaten‘ eingefügt.

iii) In Abs. 3 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Erzielen die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten in Fällen, die
ausschliesslich sie betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten
Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die EFTA-Überwachungs-
behörde einen Beschluss mit verbindlicher Wirkung für die betref-
fenden zuständigen Behörden fassen, mit dem die zuständigen
Behörden dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit
bestimmte Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, um
die Einhaltung des EWR-Abkommens zu gewährleisten.

Erzielen die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-Mitglied-
staaten und eines oder mehrerer EFTA-Staaten in Fällen, die sie glei-
chermassen betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten Schlichtungs-
phase keine Einigung, so können die Behörde und die EFTA-Über-
wachungsbehörde einen Beschluss mit verbindlicher Wirkung für die
betreffenden zuständigen Behörden fassen, mit dem die zuständigen
Behörden der EU-Mitgliedstaaten beziehungsweise der EFTA-Staaten
dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit bestimmte
Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, um die Einhal-
tung des EWR-Abkommens zu gewährleisten.

Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
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auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iv) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 4 die Wörter ‚Unbeschadet der
Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch die Wörter
‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde nach
Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten über die Errich-
tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs‘, die Wörter
‚die Behörde‘ durch die Wörter ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘
und die Wörter ‚des Unionsrechts‘ durch die Wörter ‚des EWR-
Abkommens‘ ersetzt.

v) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

l) In Art. 20 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Sind ausschliesslich die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten
betroffen, so kann die EFTA-Überwachungsbehörde gemäss Art. 19 Abs.
3 und 4 einen Beschluss fassen.

Sind die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten
und eines oder mehrerer EFTA-Staaten betroffen, so kann die EFTA-
Überwachungsbehörde gemäss Art. 19 Abs. 3 und 4 einen Beschluss fassen.

Die Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich
auf der Grundlage von Entwürfen gefasst, die von der Behörde, der Euro-
päischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und/
oder der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde
für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) auf
eigene Initiative oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde aus-
gearbeitet werden. Die Behörde, die Europäische Aufsichtsbehörde (Euro-
päische Bankenaufsichtsbehörde) und die Europäische Aufsichtsbehörde
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die
betriebliche Altersversorgung), sofern angebracht, führen gemäss Art. 56
gemeinsame Positionen herbei und nehmen die Beschlüsse und/oder Ent-
würfe gleichzeitig an.‘

m) In Art. 21 Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚Die Behörde‘ die Wörter ‚oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

n) In Art. 22 Abs. 4 und Art. 34 Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚des Euro-
päischen Parlaments, des Rates oder der Kommission‘ die Wörter ‚der
EFTA-Überwachungsbehörde oder des Ständigen Ausschusses der EFTA-
Staaten‘ eingefügt.

0.110 EWR Abkommen (EWRA)

152 Fassung: 01.06.2022



o) In Art. 35 Abs. 5 gelten die Wörter ,,an die nationale Zentralbank‘ nicht für
Liechtenstein.

p) Art. 38 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) Die Wörter ‚die Behörde‘ werden durch die Wörter ‚die EFTA-Über-

wachungsbehörde‘ und die Wörter ‚der Behörde‘, ‚der Behörde, der
Kommission‘, ‚der Behörde und der Kommission‘ und ‚der Kommis-
sion und der Behörde‘ durch die Wörter ‚der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ ersetzt.

ii) Das Wort ‚Rat‘ wird durch die jeweils grammatisch korrekte Form der
Wörter ‚Ständiger Ausschuss der EFTA-Staaten‘ ersetzt.

iii) Nach Abs. 2 Unterabs. 4 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde und die Kommis-
sion weiter. Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die
Aufrechterhaltung, Änderung oder Aufhebung eines Beschlusses wird
auf der Grundlage der von der Behörde auf eigene Initiative oder
auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Ent-
würfe angenommen.‘

iv) Nach Abs. 3 Unterabs. 3 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde, die Kommission
und den Rat weiter.‘

v) Nach Abs. 4 Unterabs. 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die Mitteilung des betref-
fenden EFTA-Staates unverzüglich an die Behörde, die Kommission
und den Rat weiter.‘

vi) Folgender Absatz wird angefügt:

‚6) Wird in einem Fall nach Art. 19 Abs. 3 - gegebenenfalls in Ver-
bindung mit Art. 20 -, der eine Meinungsverschiedenheit betrifft, an
der auch die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EFTA-Staaten
beteiligt sind, ein Beschluss im Einklang mit diesem Artikel aufge-
hoben oder zum Erlöschen gebracht, so wird jeder parallel gefasste
Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde in dem betreffenden Fall
ebenfalls ausgesetzt oder zum Erlöschen gebracht.

Sollte die Behörde in einem solchen Fall ihren Beschluss ändern oder
aufheben, so arbeitet sie unverzüglich einen Entwurf für die EFTA-
Überwachungsbehörde aus.‘

q) Art. 39 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:
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‚Bei der Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA-Überwachungs-
behörde gemäss dieser Verordnung unterrichtet die Behörde die
EFTA-Überwachungsbehörde darüber und setzt eine Frist, innerhalb
derer die EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung der
Dringlichkeit, der Komplexität und der möglichen Folgen der Angele-
genheit jeder natürlichen oder juristischen Person, einschliesslich einer
zuständigen Behörde, die Adressat des zu fassenden Beschlusses ist,
die Möglichkeit gibt, dazu Stellung zu nehmen.‘

ii) In Abs. 4 werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚Hat die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss nach Art. 18
Abs. 3 oder Abs. 4 erlassen, so überprüft sie diesen Beschluss in ange-
messenen Abständen. Die EFTA-Überwachungsbehörde unterrichtet
die Behörde über bevorstehende Überprüfungen sowie über jede Ent-
wicklung, die sie als für die Überprüfung relevant erachtet.

Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die Änderung
oder Aufhebung eines Beschlusses wird auf der Grundlage der von
der Behörde ausgearbeiteten Entwürfe erlassen. Rechtzeitig vor jeder
geplanten Überprüfung legt die Behörde der EFTA-Überwachungs-
behörde Schlussfolgerungen vor, gegebenenfalls zusammen mit einem
Entwurf.‘

iii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 5 nach den Wörtern ‚der
Behörde‘ die Wörter ‚oder gegebenenfalls der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt.

r) Art. 40 Abs. 1 wird wie folgt angepasst:
i) In Bst. b werden nach dem Wort ‚Mitgliedstaat‘ die folgenden Wörter

eingefügt:

‚und dem nicht stimmberechtigten Leiter der für die Beaufsichtigung
von Finanzmarktteilnehmern der zuständigen nationalen Behörde
jedes EFTA-Staates‘

ii) Unter Bst. e werden nach dem Wort ‚Aufsichtsbehörden‘ die Wörter
‚und der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

s) Art. 43 wird wie folgt geändert:
i) In Abs. 2 werden nach dem Wort ‚Beschlüsse‘ die Wörter ‚bereitet Ent-

würfe für die EFTA-Überwachungsbehörde vor‘ eingefügt.
ii) In den Abs. 4 und 6 werden nach den Wörtern ‚dem Rat‘ die Wörter ‚der

EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten‘ eingefügt.

t) Art. 44 wird wie folgt angepasst:
i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:
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‚Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten mutatis mutandis im Falle
von Entwürfen, die gemäss den einschlägigen Bestimmungen dieser
Verordnung für die EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeitet
werden.‘

ii) In Abs. 4 werden nach den Wörtern ‚des Exekutivdirektors‘ die Wörter
‚sowie des Vertreters der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

iii) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Die in Art. 40 Abs. 1 Bst. b genannten aus den EFTA-Staaten stam-
menden Mitglieder des Rates der Aufseher sind zur Teilnahme an den
Beratungen des Rates der Aufseher über einzelne Finanzmarktteil-
nehmer berechtigt.‘

u) In Art. 57 Abs. 2 werden nach dem Wort ‚Mitgliedstaats‘ die folgenden
Wörter eingefügt:

‚sowie einem hochrangigen Vertreter der zuständigen Behörde jedes
EFTA-Staates und einem Vertreter der EFTA-Überwachungsbehörde‘

v) In Art. 60 Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Betrifft die Beschwerde einen Beschluss der Behörde, der nach Art. 19 -
gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 20 - im Zusammenhang mit einer
Meinungsverschiedenheit gefasst wurde, an der auch die zuständigen
Behörden eines oder mehrerer EFTA-Staaten beteiligt sind, so fordert der
Beschwerdeausschuss die beteiligte zuständige Behörde der EFTA auf,
innerhalb bestimmter Fristen Stellungnahmen zu den Mitteilungen der am
Beschwerdeverfahren Beteiligten einzureichen. Die beteiligte zuständige
Behörde der EFTA hat das Recht, mündliche Erklärungen abzugeben.‘

w) In Art. 62 Abs. 1 Bst. a werden folgende Unterabsätze angefügt:

‚die nationalen Behörden der EFTA leisten einen finanziellen Beitrag zum
Haushalt der Behörde im Einklang mit diesem Buchstaben.

Bei der Festsetzung der Pflichtbeiträge der für die Aufsicht über Finanz-
marktteilnehmer zuständigen nationalen Behörden der EFTA im Einklang
mit diesem Buchstaben wird folgende Gewichtung der einzelnen EFTA-
Staaten zugrunde gelegt:

Island: 2

Liechtenstein: 1

Norwegen: 7‘
x) In Art. 67 wird Folgendes angefügt:

‚Die EFTA-Staaten wenden auf die Behörde und ihr Personal das dem Ver-
trag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union beigefügte Protokoll (Nr. 7) über die Vorrechte
und Befreiungen der Europäischen Union an.‘
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y) In Art. 68 wird folgender Absatz angefügt:

‚5) Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. a und Art. 82 Abs. 3 Bst. a der
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten können Staats-
angehörige der EFTA-Staaten, die die bürgerlichen Ehrenrechte uneinge-
schränkt besitzen, vom Exekutivdirektor der Behörde auf Vertragsbasis
eingestellt werden.

Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. e, Art. 82 Abs. 3 Bst. e und Art.
85 Abs. 3 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten
betrachtet die Behörde im Hinblick auf das eigene Personal die Sprachen
nach Art. 129 Abs. 1 des EWR-Abkommens als Sprachen der Union nach
Art. 55 Abs. 1 des Vertrags über die Europäische Union.‘

z) In Art. 72 wird folgender Absatz angefügt:

‚4) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion gilt für die Zwecke der Anwendung der Verordnung für die zustän-
digen Behörden der EFTA-Staaten im Hinblick auf die Dokumente, die
von der Behörde erstellt werden.‘

31j. 3201432014 LL 00170017: Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbrau-
cher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34), berichtigt
in ABl. L 246 vom 23.9.2015, S. 11

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkommen

und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen
die Ausdrücke ,Mitgliedstaat(en)‘ und ,zuständige Behörden‘ neben ihrer
Bedeutung in der Richtlinie auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren
zuständige Behörden.

b) In Art. 5 Abs. 3 Bst. b werden nach den Wörtern ‚der Europäischen Auf-
sichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) (EBA)‘ die Wörter
‚oder gegebenenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.

c) In Art. 12 Abs. 3 und Art. 27 Abs. 3 wird für die EFTA-Staaten die
Angabe ‚20. März 2014‘ durch die Angabe ‚Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 125/2019 vom 8.
Mai 2019‘ ersetzt.

d) In Art. 14 Abs. 5 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚20. März 2014‘
durch die Wörter ‚dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 125/2019 vom 8. Mai 2019‘ und die Wörter
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‚bis 21. März 2019‘ durch die Wörter ‚für einen Zeitraum von fünf Jahren
danach‘ ersetzt.

e) In Art. 26 Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Liechtenstein wird von der statistischen Erfassung gemäss Art. 26 Abs. 2
befreit.‘

f) In Art. 34 Abs. 2 Unterabs. 5 und Abs. 4 Bst. b werden die Worte ‚kann
die EBA‘ durch die Worte ‚kann die EBA oder gegebenenfalls die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

g) In Art. 37 werden die Wörter ‚kann die EBA im Rahmen der ihr durch
den genannten Artikel übertragenen Befugnisse tätig werden; jede verbind-
liche Entscheidung der EBA‘ durch die Worte ‚kann die EBA oder gege-
benenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde im Rahmen der ihr durch den
genannten Artikel übertragenen Befugnisse tätig werden; jede verbindliche
Entscheidung der EBA oder der EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt.

h) In Art. 43 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚dem 20. März 2014‘
durch die Wörter ‚dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 125/2019 vom 8. Mai 2019‘ und die Wörter
‚dem 21. März 2017‘ durch die Wörter ‚zwölf Monaten nach Inkrafttreten
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 125/2019 vom 8.
Mai 2019‘ ersetzt.

31k. 3201532015 RR 07510751: Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene
Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpas-
sungen:
a) In Art. 3 Abs. 2 Bst. b wird für die EFTA-Staaten die Angabe 'bis zum

8. Juni 2015' durch die Angabe 'bis zum Tag des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 21/2019 vom 8.
Februar 2019' ersetzt.

b) In Art. 16 Abs. 2 wird für die EFTA-Staaten die Angabe 'bis zum 9.
Dezember 2016' durch die Angabe 'innerhalb eines Jahres ab dem Tag des
Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
21/2019 vom 8. Februar 2019' ersetzt.

31l. 3201632016 RR 10111011: Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und
Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung
eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien
2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl.
L 171 vom 29.6.2016, S. 1), geändert durch:
- 3201932019 RR 20892089: Verordnung (EU) 2019/2089 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung
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(EU) 2016/1011 hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten
Wandel, hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-
Referenzwerte sowie hinsichtlich nachhaltigkeitsbezogener Offenlegungen
für Referenzwerte (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 17).

Die Bestimmungen der Verordnung gelten für die Zwecke dieses Abkommens
mit folgenden Anpassungen:
a) Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 zu diesem Abkommen

und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, bezeichnen
die Ausdrücke "Mitgliedstaat(en)" und "zuständige Behörden" neben ihrer
Bedeutung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten beziehungsweise
deren zuständige Behörden.

b) In Art. 46 Abs. 4 Unterabs. 2, Art. 46 Abs. 10 Unterabs. 3 und Art. 46 Abs.
11 Unterabs. 1 wird nach dem Wort "ESMA" die jeweils grammatisch kor-
rekte Form der Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbe-
hörde" eingefügt.

c) In Art. 46 Abs. 10 werden die Wörter "dem Unionsrecht" durch die Wörter
"den Bestimmungen des EWR-Abkommens" ersetzt.

d) In Art. 47 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten nach dem Wort "ESMA"
die Wörter "und der EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

e) In Art. 48 Abs. 3 wird das Wort "Unionsrechts" durch die Wörter "der
Bestimmungen des EWR-Abkommens" ersetzt.

Rechtsakte, von denen die Vertragsparteien Kenntnis nehmenRechtsakte, von denen die Vertragsparteien Kenntnis nehmen

Die Vertragsparteien nehmen vom Inhalt folgender Rechtsakte Kenntnis:
32. 374374 XX 0165:0165: Empfehlung 74/165/EWG der Kommission vom 6. Februar 1974

an die Mitgliedstaaten zur Anwendung der Richtlinie des Rates vom 24. April
1972 (ABl. Nr. L 87 vom 30.3.1974, S. 12).

33. 381381 XX 0076:0076: Empfehlung 81/76/EWG der Kommission vom 8. Januar 1981 zur
Beschleunigung der Regelung von Schadensfällen im Rahmen der Haftpflicht-
versicherung für Kraftfahrzeuge (ABl. Nr. L 57 vom 4.3.1981, S. 27).

34. 385385 XX 0612:0612: Empfehlung 85/612/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985
zu Art. 25 Abs. 1 zweiter Unterabsatz der Richtlinie 85/611/EWG des Rates
(ABl. Nr. L 375 vom 31.12.1985, S. 19).

35. 387387 XX 0062:0062: Empfehlung 87/62/EWG der Kommission vom 22. Dezember
1986 über die Überwachung und Kontrolle der Grosskredite von Kreditinsti-
tuten (ABl. Nr. L 33 vom 4.2.1987, S. 10).

36. 387387 XX 0063:0063: Empfehlung 87/63/EWG der Kommission vom 22. Dezember
1986 zur Einführung von Einlagensicherungssystemen in der Gemeinschaft
(ABl. Nr. L 33 vom 4.2.1987, S. 16).
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37. 390390 XX 0109:0109: Empfehlung 90/109/EWG der Kommission vom 14. Februar 1990
zur Transparenz bei grenzüberschreitenden Finanztransaktionen (ABl. Nr. L
67 vom 15.3.1990, S. 39).

38. 392392 XX 0048:0048: Empfehlung 92/48/EWG der Kommission vom 18. Dezember
1991 über Versicherungsvermittler (ABl. Nr. L 19 vom 28.1.1992, S. 32).

39. 397397 XX 0489:0489: Empfehlung 97/489/EWG der Kommission vom 30. Juli 1997 zu
den Geschäften, die nicht mit elektronischen Zahlungsinstrumenten getätigt
werden (besonders zu den Beziehungen zwischen Emittenten und Inhabern
solcher Instrumente) (ABl. L 208 vom 2.8.1997, S. 52).

40. 3200032000 XX 0408:0408: Empfehlung 2000/408/EG der Kommission vom 23. Juni
2000 zur Offenlegung von Informationen über Finanzinstrumente und andere
ähnliche Instrumente in Ergänzung der Offenlegung gemäss der Richtlinie
86/635/EWG des Rates über den Jahresabschluss und den konsolidierten
Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 154 vom
27.6.2000, S. 36).

41. 3200432004 HH 0383:0383: Empfehlung 2004/383/EG der Kommission vom 27. April 2004
zum Einsatz derivativer Finanzinstrumente bei Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 144 vom 30.4.2004, S. 33), berich-
tigt in ABl. L 199 vom 7.6.2004, S. 24.

42. 3200432004 HH 0384:0384: Empfehlung 2004/384/EG der Kommission vom 27. April 2004
zu bestimmten Angaben, die nach Anhang I Schema C der Richtlinie 85/611/
EWG des Rates im vereinfachten Prospekt enthalten sein müssen (ABl. L 144
vom 30.4.2004, S. 42), berichtigt in ABl. L 199 vom 7.6.2004, S. 30.

43. 3200732007 HH 0657:0657: Empfehlung 2007/657/EG der Kommission vom 11. Oktober
2007 zum elektronischen Netz amtlicher bestellter Systeme für die zentrale
Speicherung vorgeschriebener Informationen gemäss der Richtlinie 2004/109/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 267 vom 12.10.2007,
S. 16).

44. 3200932009 HH 0384:0384: Empfehlung der Kommission vom 30. April 2009 zur Vergü-
tungspolitik im Finanzdienstleistungssektor (2009/384/EG) (ABl. L 120 vom
15.5.2009, S. 22).

Gemeinsame Erklärung der VertragsparteienGemeinsame Erklärung der Vertragsparteien

zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 98/2003 vom 11.zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 98/2003 vom 11.
August 2003 zur Aufnahme der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parla-August 2003 zur Aufnahme der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/ments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/
308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum

Zwecke der GeldwäscheZwecke der Geldwäsche
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Bei der Annahme des Beschlusses Nr. 98/2003 wird davon ausgegangen, dass die
Aufnahme von Änderungen der Einnahmen gemäss Art. 2 Abs. 2 des Beschlusses
des Rates vom 29. September 2000 über das System der Eigenmittel der Europäi-
schen Gemeinschaft3 in das EWR-Abkommen durch Beschluss des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses zu erfolgen hat.

Gemeinsame Erklärung der EWR-EFTA-StaatenGemeinsame Erklärung der EWR-EFTA-Staaten

zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 98/2003 vom 11.zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 98/2003 vom 11.
August 2003 zur Aufnahme der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parla-August 2003 zur Aufnahme der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/ments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/
308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum

Zwecke der GeldwäscheZwecke der Geldwäsche

Die EWR-EFTA-Staaten kommen überein, Betrug, der die finanziellen Interessen
der Europäischen Gemeinschaft schädigt, in die Liste der Vortaten zur Geldwä-
sche aufzunehmen. Aus praktischen Gründen wurde die zweite Geldwäschericht-
linie ohne wechselseitiges Abkommen zum Schutz der finanziellen Interessen der
EWR-EFTA-Staaten angenommen. Dennoch gelten die im EWR-Abkommen,
vor allem im vierten Erwägungsgrund und in Art. 1, festgelegten Prinzipien der
Gegenseitigkeit und Homogenität in vollem Umfang auch für den gegenseitigen
Schutz der finanziellen Interessen der Vertragsparteien im Sinne von Beschluss
Nr. 98/2003.

Erklärung der GemeinschaftErklärung der Gemeinschaft

zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 98/2003 vom 11.zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 98/2003 vom 11.
August 2003 zur Aufnahme der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parla-August 2003 zur Aufnahme der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/ments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/
308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum

Zwecke der GeldwäscheZwecke der Geldwäsche

Die Kommission erklärt, dass die Einnahmen der Gemeinschaft zurzeit vor allem
aus Eigenmitteln der Gemeinschaft gemäss dem Beschluss des Rates vom 29. Sep-
tember 2000 über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaft
bestehen.

Zurzeit geht es bei Betrug, der die finanziellen Interessen der EG schädigt, auf
der Einkommensseite vor allem um Betrug in den Bereichen Zölle, Agrarabschöp-
fungen und Mehrwertsteuer.
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Gemeinsame Erklärung der VertragsparteienGemeinsame Erklärung der Vertragsparteien

zu Beschluss Nr. 141/2009 zur Aufnahme der Verordnung (EG) Nr. 1289/2008zu Beschluss Nr. 141/2009 zur Aufnahme der Verordnung (EG) Nr. 1289/2008
der Kommission in das Abkommender Kommission in das Abkommen

Nach der Verordnung (EG) Nr. 1289/2008 der Kommission vom 12.
Dezember 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 zur Umset-
zung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im
Hinblick auf bestimmte Angaben für den Prospekt und auf Werbung können
Drittstaatemittenten ihre historischen Finanzinformationen nach den darin fest-
gelegten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellen. Die Aufnahme dieser Verord-
nung berührt nicht den Geltungsbereich des EWR-Abkommens hinsichtlich der
Beziehungen zu Drittstaaten.

Einseitige Erklärung LiechtensteinsEinseitige Erklärung Liechtensteins

zum Beschluss Nr. 78/2011 zur Aufnahme derzum Beschluss Nr. 78/2011 zur Aufnahme der

Richtlinie 2009/138/EG in das AbkommenRichtlinie 2009/138/EG in das Abkommen

"Das Fürstentum Liechtenstein hat 1996 ein bilaterales Abkommen mit der
Schweiz betreffend die Direktversicherung abgeschlossen. Ziel dieses Abkom-
mens ist es, auf Basis der Gegenseitigkeit die Bedingungen zu regeln, die erfor-
derlich und hinreichend sind, um Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz im
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei haben, die Niederlassungs- und Dienstleis-
tungsfreiheit bei der Direktversicherungstätigkeit im Gebiet der anderen Ver-
tragspartei zu ermöglichen."

Gemeinsame Erklärung der VertragsparteienGemeinsame Erklärung der Vertragsparteien

zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2013 vom 3.zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2013 vom 3.
Mai 2013 zur Aufnahme derMai 2013 zur Aufnahme der

delegierten Verordnungen (EU) Nr. 311/2012, (EU) Nr. 486/2012 unddelegierten Verordnungen (EU) Nr. 311/2012, (EU) Nr. 486/2012 und
(EU) Nr. 862/2012 der Kommission in das EWR-Abkommen(EU) Nr. 862/2012 der Kommission in das EWR-Abkommen

"Nach den Verordnungen (EU) Nr. 311/2012 und (EU) Nr. 486/2012 können
Drittstaatemittenten ihre historischen Finanzinformationen nach den darin fest-
gelegten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellen. Die Aufnahme dieser Verord-
nungen berührt nicht den Geltungsbereich des EWR-Abkommens hinsichtlich
der Beziehungen zu Drittstaaten."
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